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Zusammenfassung

Fremdwasser und seine Auswirkungen sind seit einiger Zeit verstärkt in den 

Blickpunkt von Behörden, Planern und Betreibern von Abwasseranlagen gerückt. Die 

Abteilung Abwassertechnik des Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfall-

wirtschaft der Universität Stuttgart wurde daher vom Umweltministerium Baden-Württ-

emberg mit der Durchführung eines Untersuchungsvorhabens und der Erstellung eines 

Leitfadens zum Thema Fremdwasser beauftragt. Da zum Zeitpunkt des Projektbeginns 

in Baden-Württemberg – im Gegensatz z.B. zu Nordrhein-Westfalen – noch keine prak-

tischen Erfahrungen zur Fremdwassersanierung bei Grundstücksentwässerungsanlagen 

vorhanden waren, wurde das IKT - Institut für unterirdische Infrastruktur in Gelsenkir-

chen, welches schon über eine Vielzahl von Erfahrungen zu diesem Thema verfügt, in 

das Projekt mit einbezogen.

Der vorliegende Abschlussbericht behandelt zuerst wasserwirtschaftliche und gesetzliche 

Grundlagen zum Thema Fremdwasser. Es werden dann alle derzeit üblichen Methoden 

zur Fremdwassermessung sowohl auf der Kläranlage als auch im Kanalnetz erläutert und 

diskutiert. Dabei hat sich gezeigt, dass die bislang weit verbreitete Fremdwasserbestim-

mung auf Kläranlagen nach der Methode des minimalen Zuflusses bei Nacht mit z.T. 

erheblichen Unsicherheiten verbunden ist. Aufgrund der durchgeführten Auswertungen 

wird zukünftig zur Fremdwasserermittlung auf Kläranlagen die Anwendung der Metho-

de des Gleitenden Minimums empfohlen. So wurde z.B. schon der Leistungsvergleich 

2004 kommunaler Kläranlagen des DWA-Landesverbandes Baden-Württemberg und 

die Fremdwasserermittlung im Rahmen der Abwasserabgabeerklärung (UVM, 2004) auf 

die Methode des Gleitenden Minimums umgestellt. Mit dieser Methode lässt sich der 

Fremdwasseranfall realistisch einordnen und die Ermittlung ist weitgehend frei von sub-

jektiven Einflüssen. Im Rahmen des durchgeführten Projektes wurde weiter eine aus der 

Hydrogeologie bekannte Isotopenmethode zur Fremdwasserbestimmung adaptiert. Es 

zeigte sich jedoch, dass die Fremdwasserbestimmung aufgrund der Messung von Isoto-

pen nicht für eine breite Anwendung geeignet ist. Weiter werden verschiedene Vorge-

hensweisen zur Fremdwassermessung im Einzugsgebiet einer Kläranlage zur Einordnung 

der Fremdwasserbelastung der zugehörigen Teileinzugsgebiete detailliert beschrieben.

Zur Sanierung von Fremdwasserzuflüssen werden verschiedenste Maßnahmen aufgezeigt. 

Dabei werden sowohl Maßnahmen im öffentlichen Bereich als auch für Grundstücksent-

wässerungsanlagen behandelt, da sich in der Vergangenheit gezeigt hat, dass die alleinige 

Sanierung im öffentlichen Bereich oftmals nicht zum gewünschten Erfolg geführt hat.

Als „Motivation“ für die Auseinandersetzung mit dem Thema Fremdwasser werden die 

Auswirkungen erhöhten Fremdwasseranfalls auf das Kanalnetz und die Kläranlage unter 

ökologischen und ökonomischen Gesichtspunkten aufgezeigt. Die ökologischen Auswir-

kungen wurden dabei vor allem mit Hilfe von Simulationsrechnungen untersucht, wei-

ter wurden auch Betriebsdaten von Kläranlagen in Baden-Württemberg ausgewertet. Für 

Regenüberlaufbecken konnte festgestellt werden, dass einerseits die entlasteten Frachten 

durch Fremdwasser zum Teil signifikant ansteigen, insbesondere dann, wenn der tatsäch-
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liche Fremdwasseranfall den in der Bemessung angenommen übersteigt. Andererseits 

ergeben sich durch Fremdwasser bedingt größere erforderliche Beckenvolumina und 

entsprechend höhere Kapitalkosten, wenn der tatsächliche Fremdwasseranfall bei der 

Bemessung von Regenüberlaufbecken berücksichtigt wird.

Im biologischen Reinigungsprozess von Kläranlagen wirkt sich Fremdwasser auf den 

erzielbaren Wirkungsgrad insbesondere für den Parameter Stickstoff aus. Hier ist mit 

zunehmendem Fremdwasseranteil eine Zunahme der Ablauffracht zu verzeichnen, die 

vor allem auf einen Temperaturrückgang im biologischen Reaktor infolge des kalten 

Fremdwassers mit entsprechend geringeren Umsatzraten der nitrifizierenden Mirkoorga-

nismen  zurückzuführen ist. Für alle untersuchten Parameter konnte mit zunehmendem 

Fremdwasseranteil zwar eine leichte Abnahme der jeweiligen Ablaufkonzentrationen 

beobachtet werden, aufgrund der größeren Wassermengen geht dies aber trotzdem 

immer mit einer Zunahme der Ablauffracht und einem Rückgang der Eliminationslei-

stung einher. In der Praxis sind weiter oftmals überlastete Nachklärbecken mit Schlam-

mabtrieb zu beobachten, wenn bei der Bemessung der tatsächliche Fremdwasseranfall 

unterschätzt wurde. 

Beim Bau von Kläranlagen ergeben sich mit zunehmendem Fremdwasseranteil leicht 

abnehmende Beckenvolumina und damit geringere Kapitalkosten, wenn die Bemes-

sung der Anlage (wie derzeit üblich) auf einzuhaltenden Ablaufkonzentrationen beruht. 

Wird der Bemessung jedoch ein einzuhaltender Wirkungsgrad (z.B. 70 % für Stickstoff) 

zugrunde gelegt, ergeben sich mit zunehmendem Fremdwasseranteil größere erforder-

liche Beckenvolumina und entsprechend höhere Kapitalkosten. 

Sowohl bei der Abwasserableitung als auch bei der Abwasserreinigung bewirkt Fremd-

wasser vor allem dann höhere Betriebskosten, wenn Abwasser gepumpt werden muss 

(Pumpwerke, Zulauf- oder Zwischenhebewerke).

Da Fremdwasser in der Jahresschmutzwassermenge enthalten ist (eigentlich müsste der 

Ausdruck besser Jahrestrockenwettermenge heißen) erhöht sich die Abwasserabgabe mit 

zunehmendem Fremdwasseranfall. Wird ein Fremdwasseranteil von 50 % überschritten, 

entfällt unter bestimmten Randbedingungen die Ermäßigung auf die Abgabesätze, was 

zu einer zusätzlichen Erhöhung der Abwasserabgabe führt. Schon seit einigen Jahren 

besteht in Baden-Württemberg jedoch die Möglichkeit, Maßnahmen zur Reduzierung 

des Fremdwasserzuflusses mit der Abwasserabgabe für Schmutzwassereinleitungen zu 

verrechnen. Da sich ohne diesen finanziellen Anreiz die Fremdwassersanierung oftmals 

nicht wirtschaftlich darstellen lässt, stellt die Abwasserabgabe eine sehr gute Steuerung-

maßnahme zur Fremdwasserreduzierung dar.
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Aus historischer Sicht wurde Fremdwasser als zusätzliche 

„spülende Kraft“ im Mischwasserkanal bis Ende der 60er 

Jahre gerne gesehen, um die Ausbildung von Ablage-

rungen während des Trockenwetterabflusses zu vermei-

den. Es wurden daher oftmals bewusst Bäche oder Quel-

len in Anfangshaltungen der Kanalisation eingeleitet. 

Weiter stellten Hausdrainagen als Fremdwasserquelle 

lange Zeit die allgemein anerkannten Regeln der Tech-

nik zum Schutz von Kellergeschossen vor eindringendem 

Wasser dar. Insgesamt zielte die damalige Entwässerungs-

philosophie darauf ab, durch die Kanalisation möglichst 

viel Wasser möglichst schnell aus dem Siedlungsgebiet 

abzuführen. 

Mit Beginn der 80er Jahre setzte sich der Gedanke durch, 

dass insbesondere bei den Nährstoffen die eingeleitete 

Fracht und nicht die Konzentration für die Gewässer-

belastung maßgebend ist. Mit diesen Überlegungen wurde 

erkannt, dass vor allem das Fremdwasser zu einem Anstieg 

der eingeleiteten Frachten führt. Aus heutiger Sicht hat 

sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass einerseits die Spül-

wirkung des Fremdwassers gerade in den Anfangshal-

tungen viel geringer ist als angenommen wurde und ande-

rerseits diese geringe Spülwirkung in keinem Verhältnis zu 

den negativen Auswirkungen der so induzierten Fremd-

wasserbelastung steht.

Nachdem für Kläranlagen, neben der Einhaltung von 

Ablaufkonzentrationen, auch die Eliminationsleistung für 

Stickstoff 70 % oder mehr betragen muss, ist das Thema 

Fremdwasser in Baden-Württemberg in den Blickpunkt 

der Abwasserfachleute gerückt, da durch hohe Fremdwas-

seranteile im Zulauf der Kläranlage u. a. der Wirkungsgrad 

der Stickstoffelimination abnimmt.

Vor allem in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen 

wurden schon viele Erfahrungen bei der Fremdwassersa-

nierung – jedoch vorwiegend bei Trennsystemen – gesam-

melt. Da die dort angewendeten Lösungen aufgrund der 

lokalen Besonderheiten in Baden-Württemberg jedoch 

nur bedingt übertragbar sind, wurden auch in Baden-

Württemberg vermehrt Entwicklungsvorhaben sowie 

Forschungs- und Pilotprojekte zum Thema Fremdwasser 

initiiert. Dabei stehen die in Baden-Württemberg weit 

verbreiteten Mischsysteme im Vordergrund.

Aufgrund der Aktualität des Themas „Fremdwasser“ und 

der auch in Baden-Württemberg z. T. großen Probleme 

mit Fremdwasser und dessen Auswirkungen wurde das 

Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfall-

wirtschaft der Universität Stuttgart im Dezember 2002 

mit der Durchführung eines Entwicklungsvorhaben zum 

Thema Fremdwasser beauftragt. Ziel des Projektes war die 

Erstellung eines Leitfadens zum Thema „Fremdwasser“ auf 

der Grundlage des vorliegenden Abschlussberichtes.

Da zum Zeitpunkt des Projektbeginns in Baden-Württ-

emberg noch keine praktischen Erfahrungen zur Fremd-

wassersanierung bei Grundstücksentwässerungsanlagen 

vorhanden waren, wurde das IKT - Institut für unterir-

dische Infrastruktur in Gelsenkirchen in das Projekt mit 

einbezogen, da dort bereits praktische Erfahrung bei der 

Umsetzung solcher Sanierungen gemacht wurden. Im vor-

liegenden Bericht sind daher große Teile, vor allem die 

Kapitel 2 und 6, durch das IKT erarbeitet worden.

1 Einführung
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2.1 defiNitioN deS BegriffeS „freMdWaSSer“

In technischen Normen finden sich unterschiedliche 

Definitionen des Begriffs „Fremdwasser“. Während die 

DIN 4045 (2003) Fremdwasser nach seiner Herkunft 

als „in die Kanalisation eindringendes Grundwasser 

(Undichtigkeiten), unerlaubt über Fehlanschlüsse einge-

leitetes Wasser (z.B. Drainagewasser, Regenwasser) sowie 

einem Schmutzwasserkanal zufließendes Oberflächen-

wasser (z.B. über Schachtabdeckungen)“ definiert, besagt 

die europäische Nachfolgenorm DIN EN 752-1 (1997), 

Fremdwasser sei ein „unerwünschter Abfluss in einem 

Entwässerungssystem“.

Gesetzlich ist der Begriff des Fremdwassers bisher nicht 

ausdrücklich geregelt. Allein über ein Verbot der Verdün-

nung von Abwasser zur Einhaltung zulässiger Schadstoff-

konzentrationen sowie die Forderung nach einer Einhal-

tung der a.a.R.d.T. beim Bau und Betrieb von Abwas-

seranlagen wird auf die Fremdwasserproblematik Bezug 

genommen. 

Aufgrund der unterschiedlichen Definitionen in verschie-

denen Normen und Arbeitsblättern hat die ATV-DVWK-

Arbeitsgruppe ES-1.3 „Fremdwasser“ folgende umfassende 

Fremdwasserdefinition eingeführt (ATV-DVWK 2003):

Fremdwasser ist das in Abwasseranlagen abfließende 

Wasser, welches weder durch häuslichen, gewerblichen, 

landwirtschaftlichen oder sonstigen Gebrauch in sei-

nen Eigenschaften verändert ist noch bei Niederschlä-

gen von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt 

und gezielt eingeleitet wurde. Fremdwasser erfordert 

aufgrund seiner Qualität keine Abwasserbehandlung, 

erschwert diese bzw. belastet aufgrund seiner Quanti-

tät Abwasseranlagen unnötig und ist unter dem Aspekt 

des Gewässerschutzes unerwünscht.

Die Fremdwasserkomponenten unterscheiden sich im 

Misch und Trennsystem. Einen Überblick gibt Tab. 1.

2.2 QUaNtifizierUNg voN freMdWaSSer

Die Angabe von Fremdwasser kann absolut (z.B. in l/s), 

als Fremdwasseranteil (FWA), als Fremdwasserzuschlag 

(FWZ) oder als Fremdwasserspende bezogen auf die ent-

wässerte Fläche in l/(s·ha) erfolgen. Dabei muss darauf 

geachtet werden, welche Fläche der Berechung zugrun-

de gelegt wird. So bezieht sich die Fremdwasserspende 

nach ATV-A 128 (1992) auf die reduzierte Fläche A
E,b

 (frü-

her A
red

), jedoch wird oftmals als Bezugsfläche auch die 

gesamte kanalisierte Fläche A
E,k

 eines Einzugsgebietes 

verwendet.

FWA bzw. FWZ sind wie folgt definiert:

fs

f

t

f

Q  Q
Q  

Q
Q  

terabflussTrockenwet
rabflussFremdwasse  (FWA) ranteilFremdwasse

+
===

s

f

Q
Q  

serabflussSchmutzwas
rabflussFremdwasse  (FWZ) rzuschlagFremdwasse ==

2 Grundlagen

Fremdwasserkomponente MW SW RW

eindringendes grundwasser durch undichte Schächte und kanäle X X X

drainagewasser X X X*

Quellwasser und Bachwasser X X X*

oberflächenwasser von außengebieten, die nicht planmäßig durch die kanalisation entwässert werden sollen X X X

kühlwasser X X

fehleinleitungen von regenwasser X

zufluss von regenwasser über Schachtabdeckungen X

X: Die Fremdwasserkomponente gilt als Fremdwasser in dieser Kanalart
*: Die Zulässigkeit der Einleitung von Drainage-, Quell- und Bachwasser in Regenwasserkanäle ist im Einzelfall zu prüfen.

Tab. 1: Fremdwasserursachen bei Mischwasserkanälen (MW) sowie Schmutzwasser- (SW) und Regenwasserkanälen (RW) der Trennkanalisation 
(ATV-DVWK, 2003)
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Zur Umrechnung zwischen Fremdwasseranteil und 

-zuschlag werden folgende Beziehungen verwendet:

1FWZ
11FWA
+

−=
     

bzw.
     

1
FWA-1
1FWZ −=

2.3 recHtLicHe grUNdLageN

2.3.1 eUropäiScHe geSetzgeBUNg

In der Richtlinie des Europäischen Rates über die Behand-

lung von kommunalem Abwasser (91/271/EWG) heißt es 

im Anhang I (Anforderungen an kommunale Abwässer), 

Abschnitt A (Kanalisation) u. a.: Kanalisationen sollen

„... den Anforderungen an die Abwasserbehandlung Rech-

nung tragen“

und

„Bei Entwurf, Bau und Unterhaltung der Kanalisation 

sind die optimalen technischen Kenntnisse zugrunde zu 

legen, die keine unverhältnismäßig hohen Kosten verursa-

chen; dies betrifft insbesondere:

Menge und Zusammensetzung der kommunalen 

Abwässer,

Verhinderung von Leckagen,

Begrenzung einer Verschmutzung der aufnehmenden 

Gewässer durch Regenüberläufe.“

Bezogen auf die Diskussion um eine Beseitigung bzw. 

Reduzierung von Fremdwasserabflüssen, kann dies u. a. 

bereits als Hinweis zur Vermeidung von grundwasserbür-

tigem Fremdwasser verstanden werden, so z.B. durch die 

Verhinderung bzw. Beseitigung von Leckagen.

Weiterhin ist davon auszugehen, dass insbesondere Fremd-

wasser in Mischsystemen auch verstärkt zu einer Belastung 

der aufnehmenden Gewässer führt, wenn beispielsweise 

die Anzahl der Entlastungsereignisse an Regenüberläufen 

und anderen Entlastungsbauwerken zunimmt. Im Sinne 

der europäischen Richtlinie sollten diese Verschmut-

zungen begrenzt werden, z.B. im Zuge der Festlegung „...

einer bestimmten tragbaren jährlichen Überlaufhäufigkeit“ 

(91/271/EWG).







2.3.2 geSetzgeBUNg deS BUNdeS

Die Gesetzgebung des Bundes hinsichtlich der Abwas-

serbeseitigung lehnt sich in ihren obersten Grundsätzen 

unmittelbar an die Vorgaben der Europäischen Richtlinie 

an. So werden diesbezüglich in § 18b Abs. 2 Wasserhaus-

haltsgesetz (WHG) ebenso wie in der o. a. EU-Richtlinie 

„[...] für Errichtung und Betrieb von Abwasseranlagen die 

allgemein anerkannten Regeln der Technik“ vorausgesetzt. 

Hinsichtlich des Sammelns und der Ableitung von Grund-

wasser, z.B. in Drainagen zum Zwecke der Dränung von 

zu Wohnzwecken genutzten Grundstücken, ist davon 

auszugehen, dass dies eine erlaubnis- bzw. bewilligungs-

pflichtige Gewässerbenutzung im Sinne von § 2 Abs. 1, 3 

und § 3 Abs. 1 Nr. 6 WHG darstellt (vgl. Barth, 1994). So 

ist unter einer Benutzung im Sinne des Gesetzes u. a. das 

„Entnehmen, Zutagefördern, Zutageleiten und Ableiten 

von Grundwasser“ zu verstehen sofern kein Ausnahme-

tatbestand greift. Als Ausnahmetatbestände für die Benut-

zung des Grundwassers gelten u. a. die Entwässerung von 

z.B. landwirtschaftlich genutzten Grundstücken sowie das 

Ableiten von Grundwasser für den Haushalt (vgl. § 33 (1) 

WHG).

Des Weiteren wird in § 7a Abs. 1 WHG zum Verbot der 

Einhaltung von Ablaufkonzentrationen durch Vermischen 

oder Verdünnen Stellung bezogen. Statt einer bestimmten 

Ablaufkonzentration wird die bestmögliche Reduzierung 

der Schadstofffracht des eingeleiteten Abwassers nach 

dem derzeitigen Stand der Technik vorgeschrieben. Als 

Stand der Technik im Sinne des Absatzes 1 gelten entspre-

chend § 7a Abs. 5 WHG insbesondere solche „Verfahren, 

Einrichtungen oder Betriebsweisen, die als beste verfüg-

bare Techniken zur Begrenzung von Emissionen praktisch 

geeignet sind“.

Bezüglich des Verbots der Einhaltung von Ablaufkonzen-

trationen durch Verdünnen oder Vermischen bestehen 

außerdem weitere Vorschriften des Bundes:

Abwasserverordnung (AbwV): entsprechend der 

in § 3 Abs. 3 beschriebenen „Allgemeinen Anfor-

derungen“ dürfen „als Konzentrationswerte festge-

legte Anforderungen [...] nicht entgegen dem Stand 

der Technik durch Verdünnung erreicht werden“. 

Andernfalls muss gemäß Abs. 4 „... mindestens die 
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gleiche Verminderung der Schadstofffracht ... wie 

bei der getrennten Einhaltung der Anforderungen 

erreicht werden“.

Abwasserabgabengesetz (AbwAG): hinsichtlich der 

Abgabepflicht wird unter § 9 Abs. 5 darauf verwiesen, 

dass eine Ermäßigung des Abgabesatzes um 50 % der 

nicht vermiedenen Schadeinheiten versagt bleibt, 

sobald ein Erreichen der zulässigen Ablaufkonzentra-

tionen durch Vermischen oder Verdünnen nachweis-

bar ist.

Darüber hinaus ist es das Strafrecht, welches angeführt 

werden kann, um die Konsequenzen unverhältnismä-

ßig hoher Fremdwasserabflüsse zu verdeutlichen. Dabei 

unterstützen die Regelungen des Strafgesetzbuches StGB 

insbesondere die Forderungen nach einem dichten Kana-

lisationsnetz sowie einer Begrenzung von Abwassereinlei-

tungen aus Entlastungsbauwerken. Maßgebend sind dies-

bezüglich laut StGB folgende Tatbestände:

§ 324 StGB, nach dem eine unbefugte Gewässerverun-

reinigung (in diesem Fall des Grundwassers bzw. des auf 

Grund von unverhältnismäßig häufigen Entlastungsereig-

nissen verschmutzten Fließgewässers) strafrechtlich ver-

folgt wird,

Im BBodSchG wird diese Bodenverunreinigung weiter 

konkretisiert. Gemäß § 4 besteht demnach die Pflicht zur 

Gefahrenabwehr, die nicht nur den Betreiber des öffent-

lichen Kanalisationsnetzes sondern auch Grundstücksei-

gentümer dazu verpflichtet, das Abwasser so abzuleiten, 

dass keine schädlichen Bodenveränderungen hervorge-

rufen werden. Bei drohender Bodenverunreinigung sind 

Gegenmaßnahmen einzuleiten.

2.3.3 LaNdeSgeSetzgeBUNg BadeN-WürtteMBerg

Weiter konkretisiert werden die Anforderungen des 

Bundes in den Gesetzen und Verordnungen der Länder. 

In Baden-Württemberg ist dies insbesondere das Was-

sergesetz (WG) sowie die Eigenkontrollverordnung 

(EKVO), in denen weitergehende Anforderungen an den 

Betrieb von Abwasseranlagen sowie die Verminderung 

von Fremdwassereinleitungen angeführt werden.



Sowohl § 18b WHG als auch § 45a WG verpflichten die 

Gemeinden, das auf ihrem Gebiet anfallende Abwas-

ser ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit 

zu beseitigen und Abwasseranlagen entsprechend der 

a.a.R.d.T. zu betreiben. Die Abwasserbeseitigungspflicht 

obliegt laut WG den Gemeinden.

Durch die Einleitung von Fremdwasser kann die Kapazi-

tät der Kanalisation und der Anlagen zur Mischwasserbe-

handlung ggf. nicht ausreichend sein, so dass der Betrieb 

der Abwasseranlagen nicht den a.a.R.d.T. entspricht. 

Das Betreiberinteresse an einer Beseitigung von Fremd-

wassereinleitungen und damit einer Reduzierung des 

Gesamtabflusses gründet sich zudem auf einer möglichen 

Befreiung von der Niederschlagswasserabgabe gemäß 

§ 114a Abs. 1 WG in Verbindung mit § 7 AbwAG. Voraus-

setzung für diese Befreiung ist die Einhaltung der Anfor-

derungen an die Einleitungen aus Regenwasserbehand-

lungsanlagen. Dies bedeutet u.a. auch eine bestmögliche 

Reduzierung der Entlastungsmengen z.B. durch Vermin-

derung des Fremdwasserabflusses. Mit dieser Regelung 

des § 114 WG wird somit für die Betreiber auch hinsicht-

lich der Abwasserabgabe ein finanzieller Anreiz geschaf-

fen, aktiv zur Beseitigung von Fremdwassereinleitungen 

beizutragen.

Hervorzuheben sind diesbezüglich auch die besonderen 

Regelungen des baden-württembergischen Wasserrechts 

zur maximal zulässigen Verdünnung des der Kläranlage 

zugeführten Abwassers. Mit Bezug auf die o.a. Bestim-

mungen nach § 9 Abs. 5 AbwAG wird im Landesrecht 

§ 115a Abs. 1 WG ein maximal zulässiger Verdünnungs-

grad von 50 % Fremdwasseranteil bezogen auf den im 

Jahresmittel bestimmten Trockenwetterabfluss festgelegt. 

Bei einer Überschreitung dieses Wertes sind die zuläs-

sigen Ablaufkonzentrationen der Kläranlage zu korrigie-

ren und werden in Form von schärferen Anforderungen 

neu festgelegt. Das Erreichen der im AbwAG zugesagten 

Abgabeermäßigung (vgl. oben) wird hierdurch merklich 

erschwert. Eine vergleichbare Regelung wurde auch in 

Bayern eingeführt. Dort liegt die erlaubte Verdünnung bei 

25 % Fremdwasseranteil.

Öffentliche Betreiber werden zudem nach der für Baden-

Württemberg gültigen EKVO zur Vermeidung und 
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Reduzierung des Fremdwassereintrags in die öffentliche 

Kanalisation angehalten. So enthält auch die vom Land 

erlassene Verordnung, ähnlich der Eigenkontroll- bzw. 

Selbstüberwachungsverordnungen anderer Bundesländer, 

Anforderungen an die Überprüfung von Abwasseranlagen. 

In Baden-Württemberg sind Betreiber von Abwasseranla-

gen demnach dazu verpflichtet, regelmäßig die im Anhang 

der Verordnung aufgeführten Untersuchungen durchzu-

führen, d.h. u.a. „Kanalisationen regelmäßig daraufhin zu 

überprüfen, ob sie den allgemein anerkannten Regeln der 

Technik entsprechen“. Wesentlicher Bestandteil dieser 

Wiederholungsprüfung ist die Erfassung des Zustandes 

der Leitungen in einem Zeitraum von 10, 15 oder 20 Jah-

ren, abhängig von der Lage der Leitungen (z.B. in Was-

serschutzzonen) bzw. dem Ergebnis der erstmaligen 

Zustandserfassung.

Dabei gilt diese Verordnung laut § 1 ausdrücklich nicht für 

„Abwasseranlagen zum Anschluss von häuslichem Abwas-

ser an öffentliche Kanalisationen (Hausanschlüsse)“. Die 

genannten Anforderungen unterstützen somit insbeson-

dere die Vermeidung bzw. Reduzierung von Fremdwas-

sereintritten über undichte Leitungen im Bereich der 

öffentlichen Kanalisationsnetze in Baden-Württemberg. 

2.3.4 koMMUNaLe eNtWäSSerUNgSSatzUNgeN

Weitergehende Bestimmungen zur Abwasserbeseitigung, 

auch auf Privatgrundstücken, werden auf kommunaler 

Ebene in entsprechenden Abwassersatzungen erlassen. 

Grundlage für den Beschluss sind u.a. § 45b Abs. 4 WG 

sowie die Gemeindeordnung und das Kommunalabgaben-

gesetz des Landes Baden-Württemberg.

Neben den weitgehend allgemein gehaltenen rechtlichen 

Anforderungen des Bundes, z.B. im WHG, und des 

Landes Baden-Württemberg, z.B. im WG, ist es den Kom-

munen somit möglich, zusätzliche Anforderungen an die 

Abwasserbeseitigung zu formulieren. Zahlreiche dieser 

Anforderungen orientieren sich an einer Muster-Abwas-

sersatzung (AbwS), die in einer überarbeiteten Fassung 

zuletzt 1997 vom Gemeindetag Baden-Württemberg ver-

öffentlicht wurde. Mit Blick auf satzungsrechtliche Mög-

lichkeiten zur Reduzierung des Fremdwassereintrags von 

privaten Grundstücken werden im Folgenden ausgewähl-

te Inhalte dieser Mustersatzung näher erläutert. Von zen-

traler Bedeutung sind dabei:

Allgemeine Bestimmungen zur kommunalen Besei-

tigungspflicht, Festlegung der beseitigungspflichti-

gen Abwässer bzw. Einleitungsbeschränkungen und 

Zuständigkeitsregelungen,

Bestimmungen zur Genehmigung, Abnah-

me und Überprüfung von privaten 

Entwässerungseinrichtungen,

Technische Anforderungen an Errichtung, Betrieb, 

Prüfung und Instandhaltung von privaten Entwässe-

rungseinrichtungen sowie

Bestimmungen zur Verteilung der Kosten für Bau 

und Instandsetzung auf den Eigentümer bzw. den 

Abwasserbeseitigungspflichtigen.

Als Grundlage für die kommunale Beseitigungspflicht, 

d.h. die Pflicht zum Sammeln, Fortleiten, etc. wird 

zunächst auf den bereits o.a. § 45a Abs. 2 WG verwiesen, 

so dass satzungsrechtlich keine erneute Definition der 

Abwasserbeseitigung erforderlich ist.

Ebenso wird in § 2 Abs. 1 AbwS auch der Abwasserbe-

griff nicht neu definiert, sondern auf Landesrecht ver-

wiesen. Demnach ist Abwasser das u.a. durch häuslichen 

Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser. 

An dieser Stelle wird bereits deutlich, dass Grundwas-

ser, welches über undichte Leitungen bzw. Drainagen in 

die private Grundstücksentwässerung gelangt, von der 

kommunalen Beseitigungspflicht ausgenommen ist. Der-

artige Einleitungen sollten gemäß Mustersatzung, da sie 

auch abwassertechnisch nicht erwünscht sind, von der 

Kommune ausschließlich in Einzelfällen und auf Antrag 

zugelassen werden. Ggf. können gemäß § 8 AbwS auch 

bereits über einen längeren Zeitraum geduldete Einlei-

tungen untersagt werden, sofern für diese keine schrift-

liche Genehmigung der Kommune vorliegt. Möglich sind 

diese Einleitungsbeschränkungen auch mit Bezug auf § 6 

AbwS, indem u.a. auf die Beeinträchtigung der Funktions-

fähigkeit der öffentlichen Abwasseranlagen durch Fremd-

wasser hingewiesen wird (vgl. § 45b Abs. 4 WG).

Darüber hinaus können bereits in § 2 Abs. 2 AbwS Rege-

lungen zur Zuständigkeit für die Hausanschlussleitung 

bzw. den Grundstücksanschluss getroffen werden. In der 
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Mustersatzung wird vorgeschlagen, dass insbesondere der 

Grundstücksanschluss, d.h. der Teil der Hausanschlusslei-

tung, welcher außerhalb von Privatgrundstücken verläuft, 

der öffentlichen Zuständigkeit unterliegt. Alternativ ist 

eine satzungsrechtliche Regelung denkbar, nach der die 

gesamte Hausanschlussleitung vom Gebäude bis zum 

Anschluss an den öffentlichen Kanal dem privaten Eigen-

tümer zugesprochen wird. Dieser wäre damit auch für 

den Betrieb und die Unterhaltung der Anschlussleitung 

verantwortlich.

In jedem Fall bedarf die Herstellung bzw. Änderung einer 

Grundstücksentwässerung der schriftlichen Genehmi-

gung durch die Kommune entsprechend § 15 AbwS. 

Dabei müssen aus dem Antrag u.a. auch die Menge und 

Zusammensetzung des anfallenden Abwassers hervorge-

hen, so z.B. die Einleitung von Drainagewasser. Vor Inbe-

triebnahme der Grundstücksentwässerung behält sich die 

Kommune zudem vor, eine Abnahme und Prüfung der 

Anlage durchzuführen (vgl. § 21 AbwS). Ziel der Abnah-

me ist die Überprüfung der fachgerechten Ausführung 

nach den a.a.R.d.T. und damit auch die Überprüfung auf 

unzulässige Einleitungen von z.B. Drainagewasser. Eine 

Überprüfung der Grundstücksentwässerung kann von der 

Kommune jederzeit verlangt bzw. angeordnet werden. 

Der Eigentümer ist nach § 21 AbwS dazu verpflichtet, dies 

zu dulden bzw. auch zu unterstützen. Ggf. festgestellte 

Mängel sind vom Eigentümer unverzüglich zu beseitigen. 

Welche Prüfkriterien eine Kommune dabei im Einzelnen 

ansetzt, wird in der Mustersatzung nicht näher konkreti-

siert. Mit dem Verweis auf die Einhaltung der a.a.R.d.T. ist 

z.B. ein Nachweis der Dichtheit nach den Anforderungen 

der DIN 1986 grundsätzlich denkbar.

Auch in den Erläuterungen zum Satzungsmuster wird hin-

sichtlich der technischen Anforderungen an die Herstel-

lung und den Betrieb von Grundstücksentwässerungsein-

richtungen (vgl. § 16 AbwS) auf die Inhalte der DIN 1986 

sowie das Regelwerk der DWA verwiesen. Für die Her-

stellung wird zudem vorgegeben, dass die Grundleitungen 

des Entwässerungssystems mit einer Nennweite von min-

destens 150 mm auszuführen sind und außerdem ein stets 

zugänglicher Revisionsschacht zu errichten ist.

Die Kosten u.a. für die Herstellung und Unterhaltung 

von Grundstücksentwässerungseinrichtungen sind gemäß 

Mustersatzung (vgl. § Abs. 1) vom Grundstückseigentümer 

selbst zu übernehmen. Ausdrücklich hervorgehoben wird 

die dem Eigentümer im Rahmen der Unterhaltung auf-

erlegte Reinigungspflicht 17 für die von ihm betriebenen 

Leitungen. Zu den für die Unterhaltung notwendigen 

Maßnahmen gehört darüber hinaus auch die Überprüfung 

der Entwässerungseinrichtungen z.B. auf Dichtheit. Die 

Kosten hierfür sind ebenfalls vom Eigentümer zu über-

nehmen, sofern dieser satzungsgemäß für die Unterhal-

tung dieser Leitungen verantwortlich ist.

Im Einzelfall kann die Kommune Abwasser von der 

öffentlichen Beseitigung ausschließen, wenn dies z.B. 

wegen der Art und Menge des Abwasser einen unverhält-

nismäßig hohen Aufwand darstellt (vgl. § 7 AbwS). Wird 

die Einleitung von nicht beseitigungspflichtigem Abwasser 

durch die Kommune genehmigt, so kann sie die für die 

Beseitigung entstehenden baulichen oder betrieblichen 

Mehrkosten gegenüber dem Anschlussnehmer geltend 

machen. Dies gilt u.a. auch für die Einleitung von Grund-

wasser aus Drainageleitungen. In den Erläuterungen zum 

Satzungsmuster wird darauf hingewiesen, dass sich die 

Abwassergebühr in diesem Fall nach der eingeleiteten 

Menge berechnet. Diese kann ggf. gemessen oder von der 

Kommune geschätzt werden.

BeiSpieLe

Die Umsetzung der wesentlichen Anforderungen die-

ser Muster-Abwassersatzung an die Errichtung und den 

Betrieb von Grundstücksentwässerungseinrichtungen 

(GSE) wird in der folgenden Tab. 2 anhand der Sat-

zungen der Städte Freiburg und Heidelberg beispielhaft 

verdeutlicht.

Beide Satzungen nehmen damit deutlichen Bezug auf 

die Errichtung, den Betrieb und die Instandhaltung von 

Grundstücksentwässerungseinrichtungen. Abweichend 

von den Empfehlungen der Mustersatzung unterliegen die 

Anschlusskanäle in beiden Städten der Zuständigkeit des 

Anschlussnehmers. Damit ist dieser u.a. für den Betrieb 

und die Überprüfung aller Leitungen bis zum öffentlichen 

Kanal verantwortlich. Hervorzuheben ist diesbezüglich 

sowohl die Pflicht zur erstmaligen Abnahme einer neu 

errichteten Grundstücksentwässerungseinrichtung als 

auch die Tatsache, dass für bestehende Anlagen jederzeit 

eine erneute Dichtheitsprüfung verlangt werden kann. 
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Beide Entwässerungssatzungen orientieren sich damit in 

diesem Punkt an § 21 AbwS.

Die Überprüfung bzw. Kontrolle der auf einem Privat-

grundstück verlegten Leitungen durch die Kommune ist 

ggf. verbunden mit dem Betreten dieses Grundstücks. 

Diesbezüglich kann die Kommune vom Betretungsrecht 

gemäß § 45b Abs. 5 WG Gebrauch machen. Demnach 

haben die Eigentümer „... das Betreten des Grundstückes 

zum Zwecke der Prüfung der Einhaltung von Satzungsbe-

stimmungen nach Absatz 4 zu dulden“. Auch in der über-

arbeiteten Musterabwassersatzung (Stand 1998) wird dies-

bezüglich ausdrücklich hervorgehoben, dass „die mit der 

Überwachung beauftragten Personen ... Grundstücke zum 

Zwecke der Prüfung der Einhaltung der Satzungsbestim-

mungen betreten“ dürfen (vgl. § 20 Abs. 2 AbwS).

Auf Grund dieser Regelung ist davon auszugehen, dass der 

Kommune ein Betreten des Grundstücks bzw. ein Befah-

ren der Leitungen der Grundstücksentwässerung durch 

TV-Inspektion, zum Zwecke der Überprüfung gestattet 

ist. Den Kommunen wird es damit deutlich erleichtert 

Satzung der Stadt Freiburg Satzung der Stadt Heidelberg

Beseitigungspflicht/ ein-

leitungsbeschränkungen

§ 1: Öffentliche Beseitigung von Abwasser, das 
aus GSE eingeleitet wird und das in seinen Eigen-
schaften z.B. durch häuslichen Gebrauch verunreinigt 
ist, oder Niederschlagswasser
§ 8: Klarwasser u.a. aus Drainagen darf nur mit 
Genehmigung in die öffentliche Abwasseranlage 
eingeleitet werden.
Die Einleitung kann u.a. dann verweigert werden, 
wenn die Kapazitäten der vorhandenen öffentlichen 
Abwasseranlagen zur Aufnahme des Wassers nicht 
ausreichen.

§ 10: Bereits im Genehmigungsantrag für die GSE 
ist anzugeben, ob u.a. Grundwasser in die öffentliche 
Kanalisation eingeleitet werden soll.

§ 2: Öffentliche Beseitigung von Abwasser aus GSE
§ 3: Abwasser ist Wasser, das u.a. durch häuslichen 
Gebrauch in seinen Eigenschaften verändert ist
§ 5: Die Einleitung von Abwasser kann im Einzelfall 
verweigert werden, wenn die Beseitigung u.a. auf 
Grund von Art und Menge einen unverhältnismäßig 
hohen Aufwand verursachen würde oder das ein-
geleitete Wasser nach den a.a.R.d.T. nicht mit dem 
häuslichen Abwasser gesammelt, fortgeleitet oder 
behandelt werden kann.
§ 9: Genehmigung der Einleitung von u.a. Drai-
nagewasser nur, wenn eine Versickerung aus 
technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht 
möglich ist.

Begriffsdefinition/ 

zuständigkeitsregelung

§ 6: Als GSE gelten Anlagen auf dem Grundstück 
sowie die Anschlussleitung zum öffentlichen Kanal

§ 3: GSE und Anschlusskanäle sind keine öffent-
lichen Abwasseranlagen
GSE sind alle Anlagen auf dem angeschlossenen 
Grundstück sowie die Anschlusskanäle

genehmigung/ abnahme 

v. gSe

§ 9a: Errichtung der GSE ist genehmigungspflichtig.
Technische Abnahme der Anschlussleitung einschl. 
GSE durch die Stadt bzw. Beauftragten vor Inbetrieb-
nahme. Überprüfung der Güte, Dichtheit und Ausfüh-
rung der offen liegenden Leitungen.

§ 8: Herstellung von GSE ist genehmigungspflich-
tig. Der Eigentümer ist für die fachgerechte Ausfüh-
rung verantwortlich.
Anschluss an den Hauptkanal sowie Abnahme der 
sichtbaren Anschlussleitung durch die Stadt.
Die Unterhaltung obliegt dem Eigentümer.
§ 13: Vor Abnahme durch die Stadt darf die GSE 
nicht in Betrieb genommen werden. Die Stadt ist 
berechtigt die GSE zu prüfen. Die Kosten hierfür 
trägt der Anschlussnehmer.

techn. anforderungen an 

Herstellung/ Unterhaltung 

von gSe

§ 12: Ausführung und Instandsetzung von 
GSE nur durch die von der Stadt zugelassenen 
Fachunternehmen.
§ 13: Überprüfung der Dichtheit von GSE nach den 
Anforderungen der DIN 4033. Festgestellte Mängel 
sind unverzüglich zu beseitigen.
Anhang zu §§ 12, 14:
Bau und Betrieb von GSE nach DIN 1986. Rohrlei-
tungen und Dichtungen müssen den Eintritt von 
Grundwasser zuverlässig verhindern. Anordnung 
eines stets zugänglichen Kontrollschachtes auf dem 
Grundstück.

§ 10: Herstellung, Betrieb, Unterhaltung und Erneu-
erung von GSE nach den a.a.R.d.T.
§ 11: Technische Vorschriften für den Bau und 
Betrieb sind vom Eigentümer einzuhalten. Bei 
Bedarf sind die GSE zu reinigen und nach DIN 1986-
30 auf Dichtheit zu prüfen.
Der Anschlussnehmer hat einen Prüfschacht zu 
errichten, von dem aus die gesamte GSE zu prüfen 
und zu reinigen ist.
§ 13: Die Stadt kann vom Anschlussnehmer einen 
Nachweis der Dichtheit aller Leitungen der GSE bis 
0,5 m über Straßenniveau verlangen.

kostenaufteilung § 14: Kosten für Überwachungsmaßnahmen (z.B. 
Dichtheitsprüfung nach DIN 4033) werden dem 
Eigentümer in Rechnung gestellt.
In berechtigten Fällen kann die Stadt diese Dicht-
heitsprüfung auf Kosten des Eigentümers verlangen

§ 11: Herstellung, Betrieb und Unterhaltung auf 
Kosten des Eigentümers

Tab. 2: Wesentliche Anforderungen der Städte Freiburg und Heidelberg an die Errichtung und den Betrieb von Grundstücks-Entwässerungs-
einrichtungen (GSE)
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Satzungsbestimmungen gegenüber dem Anschlussnehmer 

durchzusetzen. Fremdwassereinträge können auf dieser 

Grundlage auch im Bereich privater Grundstücksentwäs-

serungsleitungen gezielt ermittelt und die betroffenen 

Eigentümer zu einer Sanierung der festgestellten Missstän-

de aufgefordert werden.

2.4 freMdWaSSer MeSSeN

Da sich Fremdwasser nach dem Eintritt in das Kanalisa-

tionssystem sofort mit Schmutzwasser vermischt, kann 

der Fremdwasserabfluss in einem Kanalnetz nicht direkt 

gemessen werden. Zur Fremdwassermessung stehen ver-

schiedene Methoden zur Verfügung, die auf Abflussmes-

sungen und teilweise zusätzlich auf Messungen der Kon-

zentration von Abwasserinhaltsstoffen beruhen.

Fremdwassermessungen werden routinemäßig auf der 

Kläranlage durchgeführt, um die Fremdwasserbelastung 

der Kläranlage und damit des ganzen Kanalnetzes zu 

erfassen. Sie sind für den Vollzug des AbwAG erforderlich 

und dienen zur Einordnung der Fremdwasserbelastung 

der Kläranlage. Werden bei der Fremdwassermessung auf 

der Kläranlage hohe Fremdwasserbelastungen festgestellt, 

ist es zweckmäßig, durch Messungen im Kanalnetz die 

Fremdwasserbelastung der Teileinzugsgebiete zu ermit-

teln, so dass stark belastete Gebiete erkannt und saniert 

werden können. Weiter werden oft auch im Kanalsystem 

von Verbandskläranlagen an den „Übergabepunkten“ der 

angeschlossenen Kommunen Messungen durchgeführt, 

um durch Fremdwasser entstehende Betriebskosten verur-

sacherorientiert umlegen zu können.

Obwohl sich alle Methoden zur Fremdwassermessung 

auf der Kläranlage prinzipiell auch im Kanalnetz anwen-

den lassen, haben sich dort andere, leichter anwendbare 

Methoden durchgesetzt. Diese werden untenstehend im 

Kapitel 2.4.2 beschrieben. Weiter kommen bei der Mes-

sung im Kanalnetz noch qualitative Methoden wie z.B. 

Sichtprüfungen des Abflusses oder TV-Kamerabefahrung 

hinzu, die ebenfalls im Kapitel 2.4.2 beschrieben werden.

2.4.1 freMdWaSSerMeSSUNg aUf der kLäraNLage

2.4.1.1 aLLgeMeiNeS

Für einige der nachfolgend beschriebenen Bestimmungs-

methoden wird als eine Eingangsgröße der Schmutzwas-

seranfall benötigt. Dieser kann aus

der gebührenpflichtigen Abwassermenge,

der verkauften Trinkwassermenge oder

einwohnerspezifischen Werten 

ermittelt werden. Mit erster Priorität sollte der Schmutz-

wasseranfall aus dem gebührenpflichtigen Abwasseranfall 

des Veranlagungsjahres ermittelt werden. Ist dies nicht 

möglich, ist der Schmutzwasseranfall aufgrund der ver-

kauften Trinkwassermenge zu bestimmen. Dabei sollte 

berücksichtigt werden, dass der Trinkwasserverbrauch 

aufgrund von Leitungsverlusten, dem Einsatz von Trink-

wasser zur Bewässerung und Viehtränke etc. größer ist, 

als der Schmutzwasseranfall. Die LfU (2001) ermittelte an 

sechs Einzugsgebieten den Faktor „verkauftes Frischwas-

ser“ zu „gebührenpflichtiger Abwassermenge“ im Mittel 

zu 0,87. (Für die praktische Anwendung wird der Faktor 

oftmals mit 0,9 angenommen). Ist für ein Einzugsgebiet 

nur die verkaufte Trinkwassermenge bekannt, kann dieser 

Faktor zur Berechnung des Schmutzwasseranfalls ange-

setzt werden. Weiter muss beachtet werden, ob sich die 

zur Berechnung herangezogenen Einzugsgebiete der Was-

server- und der Abwasserentsorgung decken.

Wird der Schmutzwasseranfall über einwohnerspezifische 

Werte ermittelt, kann hierzu ebenfalls auf die Unter-

suchungen der LfU (2001) zurückgegriffen werden. Im 

34 Einzugsgebiete umfassenden Datenkollektiv dieser 

Untersuchung lag der spezifische Schmutzwasseranfall 

zwischen 100 und 150 l/(E·d) mit einem Mittelwert von 

121,8 l/(E·d). 

Werden die Tageszuflüsse zur Kläranlage durch Ablesung 

von Zählwerken ermittelt, sind diese nach der Ablesezeit 

zu korrigieren. Dies ist nicht erforderlich, wenn die Able-

sung immer zur selben Uhrzeit erfolgt oder bei automa-

tischen Aufzeichnungen.

Nachfolgend werden verschiedene Methoden zur 

Fremdwasserbestimmung erläutert. Für den Vollzug des 
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AbwAG dürfen in Baden-Württemberg jedoch nur noch 

die Methode des Gleitenden Minimums bzw. für Anla-

gen ohne automatische Durchflussmessung die Metho-

de „Berechnung des Fremdwasseranteils für Kläranlagen 

ohne automatische Durchflussmessung unter Verwendung 

von CSB-Zulaufwerten“ angewendet werden. Alle anderen 

Methoden sind in diesem Bericht nur der Vollständigkeit 

halber aufgeführt.

2.4.1.2 MetHode deS gLeiteNdeN MiNiMUMS

Die Methode des Gleitenden Minimums wurde im Rah-

men eines Forschungsprojektes im Auftrag des Landes 

Baden-Württemberg von der Firma Umwelt- und Flu-

id-Technik Dr. H. Brombach GmbH, Bad Mergentheim, 

entwickelt (LfU, 2001). Bei dieser Methode werden als 

Eingangswerte nur die Tagesabflüsse sowie der Schmutz-

wasseranfall benötigt. Der subjektive Wetterschlüssel wird 

bei der Methode des Gleitenden Minimums nicht ver-

wendet. Die Ermittlung des Fremdwassers basiert auf der 

Annahme, dass Schwankungen des Fremdwasserabflusses 

aus langsamen Schwankungen des Grundwasserspiegels 

resultieren und schnelle Veränderungen nur durch den 

oberflächlichen Regenabfluss verursacht werden. Wird 

nun für jeden Tag der Trockenwetterzufluss gleich dem 

minimalen Tagesabfluss aus dem davor liegenden Zeitab-

schnitt von n Tagen gesetzt (Gleitendes Minimum), wer-

den die sich schnell ändernden Regenabflüsse „herausge-

filtert“. Voraussetzung dabei ist, dass in diesem Zeitraum 

einmal Trockenwetter herrscht. Als Ergebnis erhält man 

die Ganglinie des Trockenwetterabflusses. Für die Wahl 

des Zeitraumes n werden von Fuchs et al. (2001) 21 Tage 

vorgeschlagen. Die Festlegung von 21 Tagen ist zwar nicht 

wissenschaftlich hergeleitet, jedoch wird darauf verwiesen, 

dass sich dieser Wert bei eingehenden Untersuchungen 

als praktikabel erwiesen hat.

Da zur Fremdwasserermittlung nach der Methode des 

Gleitenden Minimums der subjektive Wetterschlüssel 

nicht herangezogen wird, werden Unsicherheiten ver-

mieden. Da die Fremdwasserermittlung mittels Tagesab-

flüssen erfolgt, ist die Methode auch in großen EZG, bei 

denen es durch verschieden lange Fließzeiten der Teilein-

zugsgebiete nicht zu einem ausgeprägten Nachtminimum 

kommt, anwendbar, ebenso bei EZG mit Pumpwerken. 

Allerdings wird in Schmutzwasserkanälen des Trennsy-

stems die Fremdwasserkomponente „Regenwasser“ nicht 

erfasst. Da in Baden-Württemberg jedoch nur ein geringer 

Anteil der Siedlungsentwässerung im Trennsystem ausge-

führt und die Ungenauigkeit „betreiberfreundlich“ ist, ist 

die Anwendbarkeit der Methode in Baden-Württemberg 

nicht eingeschränkt. Insgesamt hat sich die Methode als 

die zuverlässigste herausgestellt.

Ermittlung: Die Ermittlung des Fremdwasseranfalls nach 

der Methode des Gleitenden Minimums erfolgt am 

zweckmäßigsten mit einer Tabellenkalkulation. Als Ein-

gangsdaten werden die Tagesabflüsse sowie der Schmutz-

wasseranfall aus der gebührenpflichtigen Abwassermenge, 

der Trinkwassermenge bzw. aus EW-spezifischen Werten 

benötigt. Mittels einer Tabellenkalkulation wird nun für 

jeden Tag der Untersuchungszeit der Trockenwetterab-

fluss gleich dem kleinsten Tagesabfluss der letzten 21 Tage 

gesetzt. Dabei werden Werte, die kleiner als der Schmutz-

wasseranfall sind, als Messaussetzer betrachtet und nicht 

als Minima berücksichtigt. Man erhält somit eine Gan-

glinie des Trockenwetterabflusses. Zieht man von dieser 

den als konstant angenommenen Schmutzwasseranfall ab, 

ergibt sich die Ganglinie des Fremdwasseranfalls. Durch 

Integration der „Fremdwasserfläche“ erhält man den mitt-

leren Fremdwasserabfluss für den betrachteten Zeitraum.

Um in Baden-Württemberg eine einheitliche Fremd-

wasserermittlung durchführen zu können, wurde im 

Rahmen dieses Projektes eine Excel-Datei entwickelt, 

die für die Berechnung des Fremdwasseranteils im Rah-

men des Leistungsvergleichs des DWA-Landeverbandes 

Baden-Württemberg sowie für den Vollzug des Abwas-

serabgabengesetzes angewendet wird (UVM, 2004). In 

dieser Datei wurde die oben beschriebene Rechenrouti-

ne praxisgerecht umgesetzt. Bei strikter Anwendung der 

oben beschriebenen Rechenroutine können sich negative 

Fremdwasseranteile in den Sommermonaten „trockener“ 

Jahre ergeben, wenn der (aus dem Trinkwasserverbrauch 

ermittelte) tägliche Schmutzwasseranfall größer als der 

tatsächliche tägliche Zufluss zur Kläranlage ist. Da dies 

vermutlich in den meisten Fällen auf Exfiltration infolge 

undichter Kanäle zurückzuführen ist, würde sich bei der 

Fremdwasserermittlung also ein „Bonus“ für Exfiltrati-

on aufgrund der negativen Fremdwasseranteile ergeben. 

Um dies zu vermeiden, wurde die Excel-Datei so ausge-

legt, dass Tage mit negativen Fremdwasseranteilen nicht 
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Abb. 1: Fremdwasserermittlung mittels Gleitendem Minimum

berücksichtigt werden, wenn der tatsächliche tägliche 

Zufluss zur Kläranlage weniger als 90 % des täglichen 

Schmutzwasseranfalls beträgt. Diese Toleranz wurde 

eingeführt, da der tägliche Schmutzwasseranfall norma-

lerweise als 365ter Teil der jährlichen gebührenfähigen 

Abwassermenge angesetzt wird und Schwankungen des 

Wasserverbrauchs (und damit des Abwasseranfalls) somit 

nicht berücksichtigt werden. Zusätzlich besteht die Mög-

lichkeit, die Werte für den Schmutzwasseranfall tages-

scharf einzugeben. Die Datei kann auf der Homepage des 

DWA-Landesverbandes Baden-Württemberg (www.dwa-

bw.de) herunter geladen werden (-> Nachbarschaften -> 

Kläranlagennachbarschaften -> Fremdwasserermittlung in 

Baden-Württemberg). Weitere Hinweise zum Gleitenden 

Minimum und zur Anwendung der Excel-Datei finden 

sich auch unter LfU (2006)

Eine exemplarische Fremdwasserauswertung mit dem 

Gleitenden Minimum zeigt Abb. 1.

2.4.1.3 BerecHNUNg deS freMdWaSSeraNteiLS für 

kLäraNLageN oHNe aUtoMatiScHe dUrcHfLUSS-

MeSSUNg UNter verWeNdUNg voN cSB-zULaUf-

WerteN

Bei Kläranlagen ohne automatische Durchflussmessung 

kann der Fremdwasseranfall mit nachfolgend dargestellter 

Methode ermittelt werden. Die Methode beruht auf der 

verdünnenden Wirkung von Fremdwasser auf die Abwas-

serinhaltsstoffe. Durch Messung der CSB-Konzentration 

im Zulauf (bei Trockenwetter) wird auf den Fremdwas-

seranfall rückgerechnet. Bei der in Baden-Württemberg 

im Rahmen des Vollzugs der Abwasserabgabe angewende-

ten Methode wird dabei eine einwohnerspezifische CSB-

Fracht von 120 g/(E·d) und ein einwohnerspezifischer 

Schmutzwasseranfall von rund 150 l/(E·d) zugrunde 

gelegt. Basierend auf diesen Werten wurde nachfolgende 

Abb. 2 erstellt. Dabei sind die Fremdwasseranteile und 

Fremdwasserzuschläge etwas in Richtung „betreiber-

freundlich“ verschoben.

Ermittlung: Von den bei Trockenwetter gemessenen CSB-

Zulaufkonzentrationen (eines Jahres) ist der arithmetische 

Mittelwert zu bilden. Dieser dient als Eingangswert für das 

oben dargestellte Diagramm. Man erhält dadurch sowohl 

den FWA als auch den FWZ.
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Abb. 2: Diagramm zur Ermittlung des FWA bzw. FWZ bei Kläranlagen ohne automatische Durchflussmesseinrichtung

Ist weiter der jährliche Schmutzwasserabfluss bekannt, 

kann mit der Formel 

 JSM = QS (1+FWZ)

auch die Jahresschmutzwassermenge JSM berechnet 

werden.

Eine Anleitung kann auf der Homepage des DWA-Lan-

desverbandes Baden-Württemberg (www.dwa-bw.de) 

herunter geladen werden (-> Nachbarschaften -> Kläran-

lagennachbarschaften -> Fremdwasserermittlung in Baden-

Württemberg). Weitere Hinweise finden sich auch unter 

LfU (2006).

2.4.1.4 dreieckSMetHode

Diese Methode wurde im Rahmen eines Forschungspro-

jektes im Auftrag des Landes Baden-Württemberg von 

der Firma Umwelt- und Fluid-Technik Dr. H. Brombach 

GmbH, Bad Mergentheim, unter der Maßgabe einer ein-

heitlichen Datengrundlage und der guten Vergleichbarkeit 

der Ergebnisse entwickelt (LfU, 2001). Bei dieser Methode 

dienen die Tageszuflüsse zur Kläranlage sowie die Wetter-

schlüssel als Grundlage. 

Ermittlung: Als Eingangsgrößen werden die Tageszuflüsse 

zur Kläranlage, die Wetterschlüssel und der Schmutzwas-

seranfall benötigt. Die Werte des Tagesabflusses werden 

der Größe nach sortiert und an der Gesamtzeit bzw. am 

aufgetretenen Maximalzufluss normiert. Die Fläche unter 

der sich ergebenden Unterschreitungsdauerlinie stellt 

das insgesamt von der Kläranlage gereinigte Abwasser-

volumen dar, also Schmutz-, Fremd-, und Regenwasser. 

Der Schmutzwasseranfall wird konstant unter der Unter-

schreitungsdauerlinie angesetzt. Als nächstes werden 

auf der Abszisse von rechts die Anzahl der Regen- und 

Regennachlauftage abgetragen. Eine Gerade von diesem 

Punkt der Unterschreitungsdauerlinie bis zur Höhe des 

Schmutzwasserabflusses am rechten Ende der Grafik (Tag 

365) trennt Fremd- und Regenwasser. Die Trennung zwi-

schen Fremd- und Regenwasser basiert auf dem Gedan-

ken, dass an Tagen mit großen Regenwasserabflüssen die 

Kanäle gefüllt sind und Wasser eher ex- als infiltriert und 

daher an diesen Tagen kein Fremdwasserzufluss stattfin-

det. Durch Integration der „Fremdwasserfläche“ ergibt 

sich der jährliche Fremdwasseranfall.

Bei der Festlegung des rechten Endpunktes der Tren-

nungsgeraden wird angenommen, dass es bei hohen 

Regenabflüssen keine Fremdwasserzuflüsse über undich-
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te Kanäle gibt. Der Fremdwasserabfluss aus Quell- oder 

Bacheinleitungen sowie Hausdrainagen ist jedoch auch 

bei großen Regenwasserabflüssen vorhanden. Der mit die-

ser Methode ermittelte Fremdwasserabfluss wird somit je 

nach Ursache des Fremdwassers im Einzugsgebiet mehr 

oder weniger unterschätzt. Dies wird auch durch die LfU 

(2001) bestätigt. Eine saisonale Darstellung des Fremd-

wasseranfalls ist mit der Dreiecksmethode nicht möglich. 

Zur Anwendung der Dreiecksmethode wurde im Rahmen 

dieses Projektes ebenfalls eine Excel-Datei erstellt. 

Eine exemplarische Fremdwasserauswertung mittels der 

Dreiecksmethode zeigt Abb. 3

2.4.1.5 JaHreSScHMUtzWaSSerMetHode

Die so genannte Jahresschmutzwassermethode ist die ein-

fachste Methode zur Fremdwasserbestimmung. Dabei wird 

das Fremdwasser als Differenz aus der im Rahmen der 

Abwasserabgabeerklärung ermittelten Jahresschmutzwas-

sermenge (JSM) und dem aus dem Trinkwasserverbrauch 

ermittelten (jährlichen) Schmutzwasseranfall berechnet.

Diese Methode ist durch die Vergabe des Wetterschlüssels 

im Betriebstagebuch der Kläranlage subjektiven Beeinflus-

sungen ausgesetzt. Insbesondere bei weitläufigen Einzugs-

gebieten ist es oftmals schwierig, einen repräsentativen 

Wetterschlüssels zu wählen. Mit der „Jahresschmutzwas-

sermethode“ kann nur der Jahresmittelwert des Fremd-

wasseranfalls berechnet werden. Eine monatliche Berech-

nung ist möglich, jedoch ist die Datenbeschaffung der 

Wasserversorgung z.T. aufwändig. 

Der Fremdwasseranteil nach der Jahresschmutzwasserme-

thode ergibt sich nach folgender Formel:

 100
(JSM) engeutzwassermJahresschm

enge Abwassermhigegebührenfä -  (JSM) engeutzwassermJahresschmFWA ⋅=

2.4.1.6 MiNiMaLer zUfLUSS Bei NacHt

Unter der Annahme, dass der minimale Nachtabfluss 

großteils Fremdwasser ist, erfolgt bei dieser Methode die 

Fremdwasserermittlung durch Messung des minimalen 

Nachtabflusses bei Trockenwetter. Der Schmutzwasser-

abfluss zur Nachtzeit der angeschlossenen Einwohner 

und Industrie wird abgezogen. Dabei wird meist nach 

dem Formblatt „Fremdwasserermittlung und Bewertung 

mit automatischer Durchflussmesseinrichtung“ der dama-

ligen ATV-Landesgruppe Baden-Württemberg (heute 

DWA Landesverband Baden-Württemberg) vorgegangen. 

Danach ist mindestens eine Messung pro Monat notwen-

dig, wobei der Abstand zwischen zwei Messungen minde-

stens 14 Tage betragen muss. Der Abzug für den Schmutz-

wasserabfluss der Einwohner erfolgt gewichtet nach der 

Anzahl der angeschlossenen Einwohner. Der nächtliche 

Schmutzwasserzufluss der Industrie darf nicht geschätzt, 

sondern muss nachgewiesen werden. Ein entsprechendes 

Abb. 3: Fremdwasserermittlung mittels der Dreiecksmethode
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Formblatt findet sich in der Anlage. Bei dieser Methode 

ist der Fremdwasseranteil durch die Wahl möglichst „gün-

stiger“ Messtage beeinflussbar. Als Ergebnis des Form-

blattes wird zwar der Fremdwasseranteil im Jahresmittel 

erhalten, jedoch ist eine saisonale Auswertung der Mes-

sungen einfach möglich.

Durch Überlagerungen aus Einzugsgebieten mit unter-

schiedlichen Fließzeiten kann im Nachtminimum noch 

ein erheblicher Schmutzwasseranteil vorliegen. Inwieweit 

dieser durch die Gewichtung des anzusetzenden nächt-

lichen Schmutzwasserabfluss der Einwohner erfasst wird, 

ist fraglich. Fischer (1990) weist darauf hin, dass bei groß-

en Kläranlagen mit Fließzeiten (im Kanalnetz) von mehr 

als 10 Stunden diese Methode kaum geeignet ist. Sind im 

Kanalnetz diskontinuierlich arbeitende Pumpwerke vor-

handen, wird die Methode des minimalen Nachtabflusses 

ungenau, insbesondere bei kleinen Einzugsgebieten 

kann die Anwendung der Methode unmöglich sein. Die 

Methode ist kritisch zu hinterfragen, da die Abstufung 

für den Abzug des nächtlichen Schmutzwasseranfalls sehr 

grob ist (bis 5.000 EW, 5.000 bis 100.000 EW und größer 

100.000 EW) und die Neigung der Einzugsgebiete nicht 

berücksichtigt wird. So ergibt die Methode vor allem bei 

Einzugsgebieten die im unteren Bereich der jeweiligen 

Klasse liegen und bei steilen Einzugsgebieten zu nied-

rige Fremdwasseranteile. Weiter muss beachtet werden, 

dass viele Zuflussmesseinrichtungen im unteren Messbe-

reich (Nachtminimum) nicht mit der nötigen Genauigkeit 

arbeiten. 

Haller (2001) kommt zu der Meinung, dass bei dieser 

Methode Qf unterschätzt wird. 

Ermittlung: entsprechend Formblatt „Fremdwasser-

ermittlung und Bewertung mit automatischer Durch-

flussmesseinrichtung“ der damaligen ATV-Landesgrup-

pe Baden-Württemberg (heute DWA Landesverband 

Baden-Württemberg).

2.4.1.� cHeMiScHe MetHode NacH Hager et aL.

Die Fremdwasserbestimmung mittels der „Chemischen 

Methode“ beruht auf der Tatsache, dass Abwasser umso 

weniger konzentriert ist, je mehr Fremdwasser darin ent-

halten ist. Die Methode wurde von Hager et al. (1984) 

entwickelt. 

Wie die Methode des minimalen Nachtzuflusses, beruht 

die Fremdwasserermittlung bei der „Chemischen Metho-

de“ auf einer Messung im Nachtminimum, jedoch wird 

der nächtliche Schmutzwasseranfall anhand der Konzen-

trationen geeigneter (chemischer) Schmutzstoffparameter 

in Verbindung mit der Zuflussmessung berechnet. Es ist 

daher eine Konzentrationsganglinie (2h-Mischproben) der 

verwendeten Parameter notwendig.

Von Vorteil ist die Methode, weil weder der subjektive 

Wetterschlüssel noch der EW-spezifische Schmutzwas-

seranfall benötigt werden. Allerdings ist die Fremdwas-

serbestimmung mit der chemischen Methode mit einem 

hohen analytischen Aufwand verbunden sofern keine 

Online-Messungen im Zulauf vorhanden sind. Die Fremd-

wasserbestimmung muss an Trockenwettertagen erfolgen. 

Als Parameter können CSB
hom

, TKN
hom

, P
ges,hom

 sowie der 

TOC/DOC herangezogen werden.

Ermittlung: Als Eingangsgrößen werden benötigt:

mittlerer Trockenwetteranfall Q
T,m

 (m3/h)

Nachtminimum Q
T,min

 (m3/h)

Tagesfracht des verwendeten Parameters S (kg/h)

mittlere Konzentration des verw. Parameters C
T,m

 (mg/l)

Konzentration des Nachtminimums C
T,min

 (mg/l)

Es wird empfohlen, die vorgegebenen Einheiten beizube-

halten, da nachfolgende Formeln teilweise nicht dimen-

sionsecht sind. Die Ermittlung des Fremdwasseranteiles 

erfolgt nach der Formel 

  [ ])c  1-m (  s-1 
m

100 FWA += [%]

mit

  min,T

m,T

Q
Q

  m = [-]

  m,T

min,T

C
C

 c =
 
[-]

  S
Q C

  s min,Tmin,T ⋅
=

 
[-]

Ein entsprechendes Formblatt für die Ermittlung findet 

sich im Anhang.
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Methode des gleitenden 

Minimums

+ subjektiver Wetterschlüssel wird nicht 
 verwendet
+ einfache Ermittlung mittels Tabellenkalkulation
+ Ausgabe einer Fremdwasserganglinie
+ auch bei großen EZG anwendbar
+ im Rahmen der Abwasserabgabe in BW 
 anzuwenden

dreiecksmethode + als Vergleichsmöglichkeit zur Bestimmung  
 mittels Gleitendem Minimum gut geeignet
+ einfache Ermittlung mittels Tabellenkalkulation

- subjektiv durch Wetterschlüssel
- keine saisonale Auswertung möglich
- „empirische“ Trennung zwischen Regen- und 
 Fremdwasser 

Jahresschmutzwasser-

methode

+ einfache Ermittlung - subjektiv durch Wetterschlüssel (insbesondere 
 bei weitläufigen EZG)
- keine saisonale Auswertung möglich

Minimaler Nachtzufluss 

bei Nacht

+ einfache Ermittlung
+ saisonale Auswertung möglich 

- bei Pumpwerken im EZG oftmals nicht oder 
 nur erschwert anwendbar
- subjektiv durch Auswahl „günstiger“ 
 Messtage
- Anwendung bei sehr großen EZG erscheint 
 nicht sinnvoll
- sehr grobe Einteilung der Einzugsgebiete in  
 „Größenklassen“
- Geländeneigung findet keinen Eingang in  
 nächtlichen Schmutzwasseranfall

chemische Methode + EW-spezifischer Schmutzwasseranfall wird  
 nicht benötigt
+ subjektiver Wetterschlüssel wird nicht  
 verwendet

- aufwändige Analytik erforderlich
- tägliche Bestimmung nur beim Einsatz von  
 Analyzern wirtschaftlich durchführbar

Tab. 3: Vor- und Nachteile verschiedener Methoden zur Fremdwasserbestimmung

Zur Herleitung der Formel, die auf zwei Iterationsschrit-

ten beruht, wird auf die oben genannte Literaturstelle 

verwiesen.

2.4.1.8 vergLeicH der MetHodeN

In Tab. 3 sind die in den vorhergehenden Kapiteln 

besprochenen Methoden zur Fremdwasserbestimmung in 

tabellarischer Form mit den jeweiligen Vor- und Nachtei-

len qualitativ dargestellt.

eigeNe UNterSUcHUNgeN zUM vergLeicH der 

MetHodeN

Ein Vergleich der mit der Nachtminimums-Messung, dem 

Gleitenden Minimum, der Dreiecksmethode sowie der 

Jahresschmutzwassermethode erhaltenen Fremdwasseran-

teile (Jahresmittelwerte) für verschiedene Kläranlagen ist 

in Abb. 4 gegeben. Dabei sind die Kläranlagen entspre-

chend der angeschlossenen EW+EWG von links nach 

rechts aufsteigend geordnet. Für den Vergleich wurden 

insgesamt 12 Datensätze von 8 Kläranlagen aus den Jah-

ren 2000-2002 herangezogen. 

Die Jahresschmutzwassermethode ergibt mit Ausnahme 

der Kläranlage mit 6.500 angeschlossenen EW für alle dar-

gestellten Kläranlagen die mit Abstand höchsten Fremd-

wasseranteile. Die mit dem Gleitenden Minimum und der 

Dreiecksmethode ermittelten Werte weichen – wiederum 

mit Ausnahme der Kläranlage mit 6.500 angeschlossenen 

EW - nur sehr gering von einander ab. Jedoch zeigen die 

mit den Nachtminimums-Messungen gewonnenen Werte 

teilweise erhebliche Abweichungen zu den Messungen 

mittels Gleitendem Minimum und Dreiecksmethode. 

Die beobachteten Tendenzen decken sich sehr gut mit 

den Angaben in der Literatur. So stellte Haller (2001) bei 

einem Vergleich der Fremdwasserermittlung mittels der 

Messung des Nachtminimums und der Methode der Jah-

resschmutzwassermenge an 19 Kläranlagen fest, dass die 

Methode der Jahresschmutzwassermenge deutlich höhere 

Werte als die Methode des Nachtminimums ergibt. Wei-

ter wird in LfU (2001) angegeben, dass die JSM-Methode 

30-40 % höhere Fremdwasserabflüsse liefert als der Mittel-

wert aus den Ergebnissen des Gleitenden Minimums und 

der Dreiecksmethode (hydraulische Bilanz genannt). Eige-

ne, oben dargestellte Untersuchungen bestätigen diese 
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Tendenz, jedoch konnte nur eine Differenz zwischen 3,8 

und 13,6 % ermittelt werden. 

Auffallend beim Vergleich der Methoden ist, dass die Grö-

ße und Richtung der Abweichung von der Zahl der ange-

schlossenen Einwohner abhängt. Dieser Zusammenhang 

ist für 12 Kläranlagen in Abb. 5 dargestellt. 

Das Diagramm zeigt die Abweichung zwischen Fremdwas-

serermittlungen (Jahreswerte) mittels Gleitendem Mini-

mum und 12 Nachtminimums-Messungen in % Fremdwas-

seranteil. Zu beachten ist, dass der Beginn der Abszisse 

bei – 5 liegt. Bei Kläranlagen bis ca. 10.000 angeschlos-

sene EW werden mit den Nachtmessungen bis zu 35 % 

FWA kleinere Werte als mit dem Gleitenden Minimum 

ermittelt, während für die dargestellten Kläranlagen über 

Abb. 4: Gegenüberstellung verschiedener Methoden zur Berechnung des Fremdwasseranteils anhand von Datensätzen aus den Jahren 2000-2002 
für 8 Kläranlagen

Abb. 5: Differenz der mittels minimalem Zufluss bei Nacht und Gleitendem Minimum ermittelten Fremdwasseranteile für 8 Kläranlagen (12 Datensätze 
der Jahre 2000-2002)
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15.000 EW der umgekehrte Fall eintritt und mit dem Glei-

tenden Minimum etwas kleinere Werte ermittelt werden.

Wenn man davon ausgeht, dass die mit dem Gleiten-

den Minimum ermittelten Werte eher dem tatsächlichen 

Fremdwasseranfall entsprechen (was die gute Überein-

stimmung mit der Dreiecksmethode bestätigt) als die 

mittels Nachtminimums-Messung gewonnenen, bedeutet 

dies, dass bei der Anwendung der Nachtminimums-Mes-

sung vor allem kleinere Kläranlagen einen Vorteil gegenü-

ber größeren haben. 

Die in Abb. 5 dargestellte Abhängigkeit zwischen der Dif-

ferenz der mittels der Methode des minimalen Zuflusses 

bei Nacht und dem Gleitenden Minimum ermittelten 

Fremdwasseranteile und den angeschlossenen Einwoh-

nern lässt sich auf den bei der Methode des minimalen 

Zuflusses bei Nacht angewendeten Abzug für den Nacht-

zufluss der angeschlossenen Einwohner zurückführen. Die-

ser berücksichtigt einerseits den tatsächlichen nächtlichen 

Wasserverbrauch im Einzugsgebiet. Andererseits soll über 

die Abstufung des einwohnerspezifischen Nachtabflusses 

(Faktor q im Formblatt „Fremdwasserermittlung und 

Bewertung mit automatischer Durchflussmesseinrichtung“ 

der damaligen ATV-Landesgruppe Baden-Württemberg) 

entsprechend der angeschlossenen Einwohner das zeitlich 

versetzte Eintreffen der Nachtminima aus Teileinzugsge-

bieten mit unterschiedlich langen Fließzeiten berücksich-

tigt werden. Da der Faktor q aber nur sehr grob abgestuft 

ist und z.B. für alle Kläranlagen von 5.000 bis 100.000 

angeschlossene EW der selbe einwohnerspezifische Fak-

tor von 0,5 l/(s·1000·EW) angewendet wird, wird bei 

Kläranlagen mit kleineren Einzugsgebieten (nach eigenen 

Untersuchungen 5.000-15.000 EW) durch einen zu groß-

en Abzug für den nächtlichen Abfluss der Fremdwasser-

anteile unterbewertet. Weiter wird bei der Abstufung des 

Faktors q die sich aus den geographischen Verhältnissen 

des Einzugsgebietes (flaches oder steiles Einzugsgebiet) 

ergebende Fließzeit nicht implizit berücksichtigt. So 

ergeben sich bei steileren Einzugsgebieten ausgeprägtere 

Nachtminima im Zulauf der Kläranlage als bei flachen 

Einzugsgebieten, bei denen aufgrund längerer Fließzeiten 

das Nachtminimum gedämpfter auf der Kläranlage auftritt. 

Somit kommt es bei steilen Einzugsgebieten tendenziell 

eher zur Unterschätzung des Fremdwasseranteils bei der 

Ermittlung mittels des minimalen Zuflusses bei Nacht.

2.4.1.� MeSSUNg der iSotopeN

grUNdLageN

Die direkte Messung des im Kanalsystem befindlichen 

Fremdwassers ist im Prinzip nur möglich, wenn entwe-

der das Fremdwasser oder das Schmutzwasser eindeutige 

chemische Charakteristika aufweisen, die idealerweise 

nicht durch biologische Abbauprozesse verändert wer-

den. So wurde von Hager et al. (1984) zur Fremdwasser-

bestimmung eine Markierung des Trinkwassers mit im 

natürlichen Wasser praktisch nicht vorkommenden Ionen 

wie z.B. Borat oder Bromid vorgeschlagen. Obwohl die-

se Substanzen physiologisch harmlos sind, scheiterte die 

Realisierung jedoch wegen Bedenken, dass eine gezielte 

Veränderung des Trinkwassers von der Bevölkerung nicht 

toleriert wird. 

Im Rahmen des hier beschriebenen Forschungsprojektes 

wurde daher versucht, natürlich im Wasser vorkommende 

Isotope als Markierungsstoffe (sog. Tracer) für Schmutz- 

und Fremdwasser zu verwenden. Die Isotopenanalytik 

wird bisher bei vielen Anwendungen in der Hydrologie 

erfolgreich eingesetzt z.B. zur Untersuchung der Wech-

selwirkung zwischen Fluss-, See- und Grundwasser, so 

dass hier auf sehr fundierte Grundlagen, insbesondere im 

Bereich der Analytik zurückgegriffen werden kann. Im 

Folgenden wird zuerst auf die Isotope von Wasserstoff 

und Sauerstoff und deren Analytik eingegangen sowie 

die Verteilung im natürlichen Wasserkreislauf erläutert. 

Anschließend wird auf die Anwendung der Isotopenme-

thode in der Abwassertechnik zur Fremdwasserbestim-

mung eingegangen.

Isotope von Wasserstoff und Sauerstoff: Ein Isotop ist 

ein Atom, das sich von einem anderen Atom des gleichen 

chemischen Elements nur in seiner Masse unterscheidet. 

Isotope haben daher mehr oder weniger Neutronen als 

andere Atome des gleichen chemischen Elements. Für 

Wasserstoff sind die beiden häufigsten Isotope entspre-

chend der Neutronenanzahl:

1H kein Neutron
2H 1 Neutron („Deuterium“ auch als 2D bezeichnet)







fremdwasser in kommunalen kläranlagen©LUBW 25

Bei Sauerstoff sind die häufigsten Isotope mit der jewei-

ligen Neutronenanzahl:

 16O  8 Neutronen

 17O  9 Neutronen

 18O  10 Neutronen

Für Wassermoleküle ergeben sich damit vor allem fol-

gende Zusammensetzungen, die im natürlichen Wasser-

kreislauf in unterschiedlichen und variierenden Anteilen 

vorkommen:

 1H
2

16O

 1H
2

18O

 2H1H16O

Die Analytik der Isotopen erfolgt mittels Isotopenverhält-

nis-Massenspektrometrie (IRMS). Dabei wird die Konzen-

tration der Isotopen nicht absolut angegeben, sondern als 

Abweichung zur Zusammensetzung eines Standards. z.B. 

exemplarisch für 18O in Wasser: 

 

Bei Messungen in Wasser wird dabei als Standard „Vienna 

Standard Mean Ocean Water“, kurz V-SMOW verwendet. 

Die Konzentration der einzelnen Isotope im V-SMOW 

wurde von der internationalen Atomenergiebehörde in 

Wien festgelegt und entspricht in etwa der Isotopenzu-

sammensetzung von Tiefsee-Meerwasser. Dieser Standard 

wurde gewählt, da die Isotopenzusammensetzung von 

Tiefsee-Meerwasser überall auf der Welt etwa gleich ist. 

Das Verhältnis von 18O zu 16O bzw. 2H zu 1H in V-SMOW 

beträgt:

    
bzw

   

Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich auf 
18O, da dieses Isotop im Vergleich 17O und 2H relativ „häu-

fig“ in der aquatischen Umwelt vorkommt und daher ana-

lytisch sehr gut erfasst werden kann. Umso weniger 18O 

eine Wasserprobe enthält, desto „leichter“ wird das Was-

ser. In Bezug auf den Standard V-SMOW lässt sich dieser 

Sachverhalt folgendermaßen darstellen: 













Verteilung der Isotopen im natürlichen Wasserkreis-

lauf: 1H
2

16O, 1H
2

18O und 2H1H16O kommen im natürlichen 

Wasserkreislauf in unterschiedlichen und variierenden 

Anteilen vor. Dies ist im Wesentlichen darauf zurückzu-

führen, dass Wassermoleküle, die 2H oder 18O enthalten, 

schwerer sind als ein 1H1H16O Molekül. Dadurch ist der 

Sättigungsdampfdruck von 1H
2

18O und 2H1H16O etwas 

geringer als der von 1H1H16O und es kommt zu Isotopen-

fraktionierungen des Wassers bei Phasenübergängen im 

hydrologischen Kreislauf. Dabei verdunsten die leichten 
1H1H16O Wassermoleküle schneller, so dass es beim Pha-

senübergang von flüssig nach gasförmig zu einer Abrei-

cherung des Wasserdampfes mit schweren Molekülen 

kommt. Beim Phasenübergang von gasförmig nach flüssig 

kondensieren die schweren Moleküle schneller, so dass 

Niederschläge mit schweren Molekülen angereichert sind. 

Diese Isotopenfraktionierungen führen zu zeitlichen und 

räumlichen Isotopenverteilungen im Niederschlags- und 

Oberflächenwasser, die sich auf nachfolgend aufgeführte 

Effekte zurückführen lassen:

Kontinentalitätseffekt: Auf dem Weg der Luftmassen von 

der Küste ins Inland kommt es bei Kondensationsvor-

gängen zuerst zum Abregnen von schweren Molekülen, 

so dass die Niederschläge in Küstennähe mit schweren 

Molekülen angereichert sind während schweren Isotopen 

in Niederschlägen im Landesinneren abgereichert sind. 

Dies zeigt sich sehr deutlich in Abb. 6 mit hohen d18O-

Werten im Westen Europas.

Höheneffekt: Wenn Luftmassen Bergketten überwinden, 

kommt es beim Anstieg der Luftmassen zur Abkühlung 

und damit zur Kondensation des enthaltenen Wasser-

dampfes. Dabei kondensieren zuerst die schweren Mole-

küle, so dass diese bereits in niedrigen Höhenlagen abreg-

nen. Daher kommt es je 100 m geographischer Höhenzu-

nahme zu einer Abnahme von 18O im Niederschlag um 

0,13-0,3 ‰. Dieser Effekt macht sich in Europa insbeson-

dere im Bereich der Alpen bemerkbar, ist jedoch in Abb. 

6 nicht ausgeprägt zu erkennen, da er vom oben beschrie-

benen Kontinentalitätseffekt überlagert wird. 
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Saisonalität: Durch den Jahresgang der Temperatur und 

damit einhergehend saisonal unterschiedlichen Verdun-

stungs- und Niederschlagsraten unterliegt die Isotopenzu-

sammensetzung der Wassermoleküle im Niederschlag und 

in Oberflächengewässern einem Jahresgang. Dabei sind 

die Niederschläge im Sommer mehr mit schweren Wasser-

molekülen angereichert als im Winter. 

Einfluss der geographischen Breite: Neben dem Konti-

nentalitätseffekt beeinflusst auch die geographische Breite 

die Isotopenzusammensetzung von Niederschlägen und 

Oberflächengewässern. Dies ist unter anderem auf unter-

schiedliche Temperaturen in unterschiedlichen geogra-

phischen Breiten zurückzuführen. Weiter wirkt sich auf 

die Isotopenverteilung die unterschiedliche Verteilung 

von Land- und Wassermassen in unterschiedlichen geo-

graphischen Breiten aus, da diese das Verdunstungs- und 

Niederschlaggeschehen beeinflussen. Hinzu kommen pol-

wärts gerichtete Luftmassenströmungen, die ebenfalls das 

Verdunstungs- und Niederschlagsgeschehen beeinflussen. 

Insgesamt resultiert auf der Nordhalbkugel der Erde eine 

Nord-Süd-Verteilung dahingehend, dass sich in nördlichen 

Breiten mit schweren Wassermoleküle abgereicherte Nie-

derschläge finden, während die Niederschläge um so mehr 

mit schweren Wassermolekülen angereichert sind umso 

weiter südlich der Niederschlag fällt. Auch dieser Effekt 

ist in nachfolgender Abb. 6 gut zu erkennen.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass durch sog. 

Isotopeneffekte Niederschläge zeitlich und örtlich in cha-

rakteristischer Weise markiert werden (Moser und Rauert, 

1980), so dass jedes Wasser mit der jeweiligen Verteilung 

der Isotopenspezies einen „Fingerabdruck“ seiner Her-

kunft besitzt. Durch Messungen des Gehaltes an Umwelt-

isotopen kann ein Wasser demnach charakterisiert und 

seine Herkunft bestimmt werden, da die Isotopenzusam-

mensetzung der Wassermoleküle einer Niederschlags- 

oder Oberflächenwasserprobe von der geographischen 

Lage des Probenahmeortes beeinflusst wird. 

Abb. 6: d18O-Werte im Niederschlag (gewichtet) für den Monat Februar (Quelle: Environmental Isotope Laboratory, University of Waterloo, Kanada)
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aNWeNdUNg der iSotopeNMetHodeN zUr freMd-

WaSSerBeStiMMUNg

Die Idee der Fremdwasserermittlung mittels 18O-Mes-

sungen beruht nun darauf, dass sich in Kommunen, die 

Trinkwasser über sehr lange Fernwasserversorgungen 

beziehen, die Isotopenzusammensetzung im lokalen 

Grund- und Oberflächenwasser (aus welchem Fremdwas-

ser im Mischsystem resultiert) und im Trinkwasser signifi-

kant unterscheiden könnte. Damit wäre bei Kenntnis der 

Isotopenzusammensetzung im lokalen Grundwasser, im 

Trinkwasser und im Kläranlagenzulauf über eine einfache 

Mischungsrechnung eine Bestimmung des Fremdwasser-

anteils möglich.

Die dazu notwendige Vorgehensweise wird nachfolgend 

erläutert. 

Im Trockenwetterfall berechnet sich der Fremdwasser-

anteil anhand der Isotopenkonzentration nach folgender 

Formel für die Mischungsrechnung wobei Proben des 

Kläranlagenzulaufes (KA), des Trinkwassers (TW) sowie 

des lokalen Grundwassers (GW) analysiert werden:

 

Der Fehler des berechneten Fremdwasseranteils aus der 

Analysengenauigkeit ergibt sich unter Anwendung der 

Fehlerfortpflanzung nach Gauß zu:

Die Analysengenauigkeit D
Analytik

 der Analytik für 18O 

beträgt dabei ±0,15 ‰. 

aNWeNdUNg der MetHode

Baden-Württemberg besitzt neben drei kleineren Fern-

wasserversorgungssystemen (Nord-Ost-Wasserversorgung, 

Blau-Lauter-Gruppe, Wasserversorgung Kleine Kinzig) 

mit der Landeswasserversorgung und der Bodenseewas-

serversorgung zwei große, überregionale Fernwasserver-

sorgungssysteme, deren Hauptleitungsnetze in Abb. 7 

dargestellt sind. Abb. 7 zeigt weiter die Landesgrenze von 

Baden-Württemberg sowie den Bodensee und dessen 

Einzugsgebiet. 

Die Wassergewinnung bei der Landeswasserversorgung 

erfolgt aus Grundwasser aus dem Donauried nördlich von 

Ulm sowie aus Burgberg und Blaubeuren (rund 45 %). 

Weiter aus Quellwasser aus der Buchbrunnenquelle bei 

Dischingen (etwa 17 %) sowie aus Flusswasser aus der 

Donau (etwa 34 %). Das aufbereitete Wasser wird entlang 

des Hauptleitungsnetzes hauptsächlich nach Westen in 

Richtung Stuttgart verteilt.

Der Zweckverband Bodenseewasserversorgung entnimmt 

dem Bodensee Rohwasser in der Nähe von Sipplingen 

in 60 Meter Tiefe. Das Einzugsgebiet des Bodensees 

erstreckt sich vom Oberschwäbischen vor allem in die 

Schweizer Alpen. Nach der Aufbereitung wird das Was-

ser hauptsächlich nach Norden über eine Entfernung von 

ca. 150 km in den Ballungsraum um Stuttgart und darüber 

hinaus gefördert und verteilt. 

Da bei beiden Fernwasserversorgungen die Wassergewin-

nung räumlich teilweise weit von den Versorgungsgebie-

ten entfernt sind bieten sich hier gute Voraussetzungen, 

Legende:

Einzugsgebiet Bodensee

Hauptleitungsnetz Landes-
wasserversorgung (LWV)

Hauptleitungsnetz Bodensee-
wasserversorgung (BWV)

100 km

Abb. 7: Hauptleitungsnetz der Landeswasserversorgung und der 
Bodenseewasserversorgung
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dass sich die Isotopenzusammensetzung im Trinkwas-

sers von der der lokalen Grundwässer in den versorgten 

Gebieten, z.B. Stuttgart und Umgebung unterscheidet. 

Daher wurde die Fremdwasserermittlung mit Hilfe von 

Isotopenmessungen in zwei Gemeinden im Umland von 

Stuttgart, die Trinkwasser ausschließlich von den Fernwas-

serversorgungen beziehen untersucht. 

Bei den Untersuchungen wurden jeweils 

2-3 Grundwasserproben aus dem Einzugsgebiet der 

Kläranlage

1 Trinkwasserprobe

6 durchflussproportionale 2 h-Mischproben im Klär-

anlagenzulauf (jede zweite Probe eine Probenserie 

von 12·2 h-Mischproben)

1 durchflussproportionale 24 h-Mischprobe

auf 18O untersucht. Die Analytik der Proben auf 2H wurde 

nur zu Beginn der Untersuchungen durchgeführt, da die 

sich aus der analytischen Genauigkeit für 2H ergebenden 

Unsicherheit bei der Fremdwasserberechnung relativ groß 

ist. 

ergeBNiSSe der BeproBUNg iN SteiNeNBroNN

Die oben beschriebene Methode zur Fremdwasser-

bestimmung mittels Isotopenmessung wurde in der 

Gemeinde Steinenbronn angewendet. Die Gemein-

de Steinenbronn liegt ca. 15 km südlich von Stuttgart 

und hat rund 6.000 Einwohner. Die Wasserversorgung 

von Steinenbronn erfolgt ausschließlich mit Wasser der 

Bodenseewasserversorgung. 

aNaLySeN voM 04./05.11.2004

Am 05.11.2004 wurden in Steinenbronn Proben aus 

Grundwasserbrunnen am Sportplatz, am Rathaus und 

auf der Kläranlage sowie eine Trinkwasserprobe (Boden-

seewasserversorgung) entnommen und auf 18O analysiert. 

Vom 04.11.2003, 7:00 Uhr bis 05.11.2003, 7:00 Uhr wurden 

im Zulauf der Kläranlage von 12 durchflussproportionalen 

2 h-Mischproben jede zweite Probe sowie eine durchfluss-









proportionale 24 h-Mischprobe auf 18O analysiert. Die 18O-

Analytik wurde von der Fa. Hydroisotop GmbH, Schwei-

tenkirchen durchgeführt. Die Ergebnisse der 18O-Analytik 

sind in Tab. 4 gegeben. Auf die Darstellung der Ergebnisse 

der 2 h-Mischproben wurde der Übersichtlichkeit wegen 

verzichtet.

Die Analysenergebnisse zeigen einen signifikanten Unter-

schied zwischen den d18O-Werten im Trinkwasser und 

im Grundwasser von über 2,5 ‰. Dieser Unterschied ist 

primär darauf zurückzuführen, dass das Einzugsgebiet des 

Bodensees zu einem Großteil alpines Gebiet ist und die 

Isotopenzusammensetzung daher vom oben beschrie-

benen Höheneffekt geprägt ist. Weiter ist der Bodensee 

und sein Einzugsgebiet 150 km und mehr von Steinen-

bronn entfernt, was ebenfalls zu unterschiedlichen 18O-

Gehalten führen kann. Trotz der unterschiedlichen d18O-

Werte der Grundwasserbrunnen „Sportplatz“ und „Rat-

haus“ in Steinenbronn kann davon ausgegangen werden, 

dass es sich um Grundwässer aus dem gleichen Aquifer 

handelt, wohingegen das Grundwasser aus dem Brun-

nen „Kläranlage“ aus einem anderen Aquifer zugeord-

net werden kann. Da Fremdwasserzutritte ins Kanalnetz 

erfahrungsgemäß vor allem im Einzugsgebiet stattfinden, 

sich die Kläranlage jedoch außerhalb des eigentlichen 

Einzugsgebietes befindet, wurden für die Berechnung 

des Fremdwasseranfalls nur die 18O-Werte der beiden 

Brunnen im Einzugsgebiet berücksichtigt und die Berech-

nungen mit dem Mittelwert der beiden Grundwässer von 

-9,14 ‰ durchgeführt. Nachfolgende Abb. 8 zeigt den 

Abwasserzufluss zur Kläranlage während des Untersu-

chungszeitraumes als 2 h-Mittelwerte. Weiter ist der aus 

den 18O-Messungen berechnete Fremdwasserzufluss in l/s 

einerseits aus der Messung in der 24 h-Mischprobe (gestri-

chelte Linie) und aus den Messungen in 2 h-Mischproben 

(rote Linie) dargestellt. Für die 2 h-Mischproben ist weiter 

der analytische Toleranzbereich unter Berücksichtigung 

der Fehlerfortpflanzung gegeben (quadratische Punkte).

Bei den aus den 2 h-Mischproben berechneten Fremd-

wasserzuflüssen ist auffallend, dass der Fremdwasserzu-

Trinkwasser 
GW Brunnen 
„Sportplatz“

GW Brunnen 
„Rathaus“

GW Brunnen 
„Kläranlage“

Zulauf Kläranlage 
24 h-Mischprobe

d18o [‰] -11,76 -9,25 -9,02 -8,25 -10,84

Tab. 4: Analysenwerte der Beprobung am 04./05.11.2003
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fluss einen Tagesgang mit Maximum von 4,5 l/s zwischen 

9 und 11 Uhr und Minimum von 1,7 l/s zwischen 1 und 3 

Uhr besitzt. Dieser Tagesgang verläuft analog dem Tages-

gang des Abwasserzuflusses. Da der Fremdwasserzufluss 

aus technischer Sicht keinem Tagesgang unterliegen kann, 

wurde nach Ursachen für den Tagesgang gesucht. Dabei 

stellte sich heraus, dass es in Steinenbronn ca. 70 alte 

Grundwasserbrunnen gibt, wobei sich davon die meisten 

auf privaten Grundstücken befinden. Es besteht die Ver-

mutung, dass etliche dieser Brunnen heute noch vor allem 

zur Toilettenspülung genutzt werden, dies der Gemeinde 

aber nicht gemeldet wird. Ebenfalls nicht ausgeschlos-

sen werden kann z.B. die Nutzung von Regenwasser aus 

Zisternen zur Toilettenspülung. Damit ist einerseits der 

Tagesgang des „Fremdwasserzuflusses“ zu erklären, ande-

rerseits wird mit der Methode der 18O-Messung insbeson-

dere tagsüber ein zu hoher Fremdwasserzufluss berech-

net. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass der 

reale Fremdwasserzufluss etwa dem berechneten Wert im 

Nachtminimum (1,7 l/s) entspricht. Wird über den Tag 

ein konstanter Fremdwasserzufluss von 1,7 l/s angesetzt, so 

entspricht dies einem Fremdwasseranteil von 17,9 %.

aNaLySeN voM 16./1�.05.2004

Am 16./17.05.2004 wurde eine weitere Berechnung des 

Fremdwasseranfalls mit Hilfe der 18O-Messung in der 

Gemeinde Steinenbronn durchgeführt. Dabei wurde ana-

log der oben beschriebenen Vorgehensweise verfahren. 

Die 18O-Analysenergebnisse sind in nachfolgender Tab. 5 

aufgeführt, wobei die Ergebnisse der 2 h-Mischproben der 

Übersichtlichkeit wegen nicht dargestellt sind.

Auch hier liegt zwischen der Trinkwasserprobe und den 

Grundwasserproben ein signifikanter Unterschied in den 
18O-Werten von über 2,1 ‰, so dass eine Fremdwasser-

berechnung durchgeführt wurde. Dabei wurde für das 

Grundwasser der Mittelwert der beiden Proben aus den 

Brunnen „Sportplatz“ und „Rathaus“ verwendet, der Wert 

der Probe aus dem Brunnen „Kläranlage“ wurde aus den 

schon oben dargestellten Gründen nicht verwendet. Der 

Abwasserzufluss zur Kläranlage als 2 h-Mittelwerte (graue 

Balken) sowie der aus den 2 h-Mischproben mittels 18O-

Analytik berechnete Fremdwasserzufluss (rote Linie) sind 

in Abb. 9 dargestellt. Weiter zeigen die offenen Quadrate 

den analytischen Toleranzbereich unter Berücksichtigung 

der Fehlerfortpflanzung für die Fremdwasserberechnung 

Abb. 8: Abwasserzufluss zur Kläranlage sowie aus 18O-Messungen berechneter Fremdwasserzufluss am 04./05.11.2003

Trinkwasser 
GW Brunnen 
„Sportplatz“

GW Brunnen 
„Rathaus“

GW Brunnen 
„Kläranlage“

Zulauf Kläranlage 
24h-Mischprobe

d18o [‰] -11,67 -9,26 -9,12 -9,50 -10,86

Tab. 5: Analysenwerte der Beprobung am 16./17.05.2004
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aus den 18O-Werten. Die gestrichelte Linie stellt den aus 

der 24 h-Mischprobe berechneten Fremdwasserzufluss 

dar. 

Wiederum ist auffallend, dass die aus den 2 h-Mischpro-

ben mittels 18O-Analytik berechneten Fremdwasserzuflüs-

se einen Tagesgang mit Maximum von 4,0 l/s zwischen 

9 und 11 Uhr und Minimum von 2,3 l/s zwischen 1 und 

3 Uhr besitzt. Dies bestätigt die Annahme, dass in der 

Gemeinde Grundwasser aus Brunnen bzw. Regenwasser 

aus Zisternen z.B. zur Toilettenspülung verwendet wird. 

Wird der Fremdwasserzufluss zu dem mittels 18O-Analytik 

berechneten Wert im Nachtminimum von 2,3 l/s ange-

nommen, ergibt sich ein Fremdwasseranteil von 19,5 %.

ergeBNiSSe der BeproBUNg iN ScHLierBacH

Die Gemeinde Schlierbach liegt ca. 30 km süd-östlich von 

Stuttgart und hat rund 4.000 Einwohner. Die Wasserver-

sorgung von Schlierbach erfolgt ausschließlich mit Was-

ser der Landeswasserversorgung. Am 19.01.2004 wurden 

in Schlierbach jeweils Grundwasserbrunnen in der See-

straße, in der Hölzerstraße und auf der Kläranlage sowie 

Trinkwasser beprobt und auf 18O analysiert. Im Zulauf der 

Kläranlage wurden von 12 durchflussproportionalen 2 h-

Mischproben jede zweite Probe sowie eine durchflusspro-

portionale 24 h-Mischprobe auf 18O analysiert. Die 18O-

Analytik wurde von der Fa. Hydroisotop GmbH, Schwei-

tenkirchen durchgeführt. 

Die Ergebnisse der 18O-Analytik sind in Tab. 6 gegeben. 

Auf die Darstellung der Ergebnisse der 2 h-Mischproben 

wurde der Übersichtlichkeit wegen verzichtet.

Da sich in diesem Fall die d18O-Werte des Trinkwassers 

und der Grundwässer nicht signifikant unterscheiden, war 

eine Berechnung des Fremdwasserzuflusses zur Kläranlage 

nicht möglich. 

Im Fall der Beprobung in Steinenbronn ist die große Dif-

ferenz der 18O-Werte im Trinkwasser (Bodenseewasserver-

sorgung) und im lokalen Grundwasser vor allem auf den 

Höheneffekt der Isotopenverteilung aufgrund des alpinen 

Einzugsgebietes des Bodensees zurückzuführen. Allei-

ne eine räumliche Entfernung von wenigen 100 km ohne 

große Höhendifferenz zwischen Trinkwassergewinnungs-

ort und Beprobungsort für die Fremdwassermessung führt 

Abb. 9: Abwasserzufluss zur Kläranlage sowie aus 18O-Messungen berechneter Fremdwasserzufluss am 16./17.5.2004

Trinkwasser 
GW Brunnen 
„Seestraße“

GW Brunnen 
„Hölzerstraße“

GW Brunnen 
„Kläranlage“

Zulauf Kläranlage 
24h-Mischprobe

d18o [‰] -9,99 -9,18 -9,73 -9,57 -9,33

Tab. 6: Analysenwerte der Beprobung am 18./19.01.2004
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zu keiner ausreichenden Differenz in den 18O-Werten zwi-

schen lokalem Grundwasser und Trinkwasser einer Fern-

wasserversorgung, wie es die Beprobung in Schlierbach 

gezeigt hat. 

vergLeicH Mit aNdereN MetHodeN

In nachfolgender Tab. 7 sind die mittels 18O-Messungen 

berechneten Fremdwasseranteile der oben beschriebenen 

Beprobung in Steinenbronn den mit anderen Methoden 

berechneten Werten gegenübergestellt. (Da sowohl mit 

der Methode des Gleitenden Minimums als auch mit 

der Dreiecksmethode keine tagesscharfen Werte für den 

Fremdwasseranteil ermittelt werden können, wurden die-

se Methoden nicht in den Vergleich aufgenommen).

Tab. 7: Vergleich der mittels verschiedener Methoden ermittelten 
Fremdwasseranteile

FWA [%] 04./05.11.2003 16./17.5.2004

18o-Methode 17,9 19,5

Nachtminimum (atv) 15,8 29,7

chemische Methode (cSB) 29,2 42,2

Aufgrund der vielen Unsicherheiten, die mit der 18O-

Methode verbunden sind, erscheint eine Einordnung bzw. 

Bewertung der ermittelten Fremdwasseranteile gegenüber 

anderen Methoden derzeit nicht sinnvoll.

BeWertUNg der MetHode

Aufgrund der vielen Randbedingungen, die bei der 

Fremdwasserberechnung mittels der Messung von Isoto-

pen eingehalten werden müssen, ist der Anwendungsbe-

reich der Methode sehr eingeschränkt und nicht für den 

flächendeckenden Einsatz geeignet. Die Anwendung der 

Methode beschränkt sich auf wenige Einzugsgebiete und 

ist demnach vorrangig für Forschungszwecke interessant. 

Dies zeigen auch Untersuchungen anderer Institutionen. 

Im Rahmen des EU-Forschungsprojektes „APUSS“ 

(Assessing Infiltration and Exfiltration on the Perfor-

mance of Urban Sewer Systems) wurden in Frankreich, 

Italien und in der Schweiz ebenfalls Fremdwasserbestim-

mungen mittels 18O- und 16H-Messungen durchgeführt 

(Kracht et al., 2003; Gresch und Kracht, 2003). Von der 

EAWAG, Dübendorf, CH wurden dabei Beprobungen in 

der Gemeinde Rümelang, CH durchgeführt. Die Trink-

wasserversorgung in Rümelang erfolgt größtenteils aus 

dem Züricher See mit alpinem Einzugsgebiet. Im Trink-

wasser wurden d18O-Werte von rund –11,5 ‰ gemessen, 

während das lokale Grundwasser d18O-Werte von –9,7 ‰ 

aufwies. Die Differenz war für die Fremdwasserberech-

nung ausreichend groß, jedoch erfolgt die Trinkwasser-

versorgung in Rümelang nur zu ca. 70 % mit Fernwasser 

aus dem Züricher See, die restlichen Anteile wurden aus 

lokalen Wässern eingespeist. Dies führte zu zu großen 

Unsicherheiten bei der Fremdwasserbestimmung, so dass 

die Beprobung bei Versorgung der Gemeinde mit 100 % 

Fernwasser wiederholt werden soll. Bei Untersuchungen 

der INSA, Lyon, F, im Zulauf der Kläranlagen von Lyon 

konnte kein signifikanter Unterschied zwischen den d18O-

Werten im Trinkwasser und im Abwasser festgestellt wer-

den. Dies konnte darauf zurückgeführt werden, dass es in 

Lyon einerseits einen Aquifer mit d18O-Werten gibt, die 

kleiner als die des Trinkwassers (–9,5 ‰) sind (Rhone-

Aquifer mit –10,8 ‰) und andererseits einen Aquifer, in 

dem höhere Werte als im Trinkwasser gemessen wurden 

(Saône-Aquifer mit –8,0 ‰), so dass sich bei der Mischung 

von Fremdwasser aus beiden Aquiferen d18O-Werte erge-

ben, die dem des Trinkwassers sehr ähnlich sind. Bei der 

lokalen Anwendung der Isotopen-Methode im Einflussbe-

reich von nur einem Aquifer konnten mit der Methode 

jedoch gut Ergebnisse erzielt werden (de Benedittis und 

Bertrand-Krajewski, 2003). Bei ersten Beprobungen des 

IRSA-CNR, Rom, I in Toraccia, welches über Fernwasser 

versorgt wird, konnte eine Differenz der d18O-Werte im 

Trinkwasser und im lokalen Grundwasser von 2-3 ‰ fest-

gestellt werden. Über Berechnungen des Fremdwasseran-

falls sind bisher noch keine Veröffentlichungen bekannt.

2.4.2 freMdWaSSerMeSSUNg iM kaNaLNetz

2.4.2.1 eiNgreNzUNg voN freMdWaSSerQUeLLeN iM 

kaNaLiSatioNSNetz

Mit den bisher vorgestellten Methoden zur Fremdwas-

serbestimmung lässt sich insbesondere der Fremdwasser-

anteil am Gesamtabfluss eines Einzugsgebietes ermitteln 

(Fremdwassermessung im Zulauf der Kläranlage).

Tatsächlich ist das Problem Fremdwasser jedoch weitaus 

komplexer und umfassender zu betrachten, wenn das Ziel 

einer umfassenden Sanierung des beeinträchtigten Kanali-

sationsnetzes angestrebt wird. Die Planung von Maßnah-
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men zur Fremdwassersanierung erfordert mehr als nur die 

ungefähre Angabe des Gesamtfremdwasseraufkommens. 

Für die Erarbeitung wirksamer Sanierungsstrategien wer-

den vielmehr detaillierte Angaben zu den Fremdwasser-

schwerpunkten im Einzugsgebiet und den dafür verant-

wortlichen Fremdwasserquellen benötigt, um Sanierungs-

maßnahmen gezielt durchführen zu können.

Das im Folgenden vorgestellte Konzept einer Fremdwas-

seruntersuchung berücksichtigt deshalb im Hinblick auf 

die Fremdwassersanierung folgende Punkte:

Detaillierte Fremdwasserabflussermittlungen in den 

Teileinzugsgebieten.

Nachweis und Lokalisierung der 

Haupt-Fremdwasserquellen.

Erst wenn auf Grund dieser Informationen die verschie-

denen Prioritäten und der voraussichtliche Wirkungsgrad 

geplanter Teilsanierungen bekannt ist, kann vom Betrei-

ber ein Gesamtkonzept zur langfristigen Verminderung 

des Fremdwassers erarbeitet werden.





2.4.2.2 raNdBediNgUNgeN UNd vorgeHeNSWeiSe

Bei Fremdwassermengenmessungen muss prinzipiell 

zwischen einmaligen Messkampagnen, bei denen der 

Fremdwasserabfluss aus einer einmaligen Abflussmes-

sung bestimmt wird und langfristigen Beobachtungen, bei 

denen der Abfluss kontinuierlich über einen Zeitraum 

von einem Tag bis zu mehreren Wochen oder gar dauer-

haft gemessen wird, unterschieden werden. 

Für einmalige Messkampagnen ist es wichtig, dass während 

einer Abflussmessung neben dem Fremdwasser möglichst 

kein Schmutz- oder Regenwasser abfließt (Ausnahme: 

Messung von Regenabfluss als Fremdwasserkomponente 

im Schmutzwasserkanal eines Trennsystems). Als Zeit-

punkt für die direkte Messung des Fremdwasseraufkom-

mens eignet sich deshalb insbesondere ein Zeitfenster von 

wenigen Stunden (meist zwischen 0 und 4 Uhr) um das 

Nachtminimum mit dem geringsten Schmutzwasseranfall.

Abb. 10 zeigt die gemessene Abflussganglinie einer Klär-

anlage über den Verlauf eines Tages. Neben dem nächt-

lichen Minimum ist auch der im Laufe des Vormittags und 

der Abendstunden leicht zunehmende Abwasseranfall 

erkennbar.

Abb. 10: Durchflussminimum der Kläranlage eines Mischwassernetzes bei Trockenwetter, an einem Tag überlagert durch einsetzende Niederschläge 
(Bosseler und Cremer, 2001)
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Abhängig von der Einwohnerzahl und der Siedlungs-

struktur des zu untersuchenden Einzugsgebietes kann 

das Nachtminimum jedoch mehr oder weniger stark aus-

geprägt und das Zeitfenster von unterschiedlicher Länge 

sein. Aus diesem Grund ist es ratsam, im Vorfeld einer 

nächtlichen Fremdwasseruntersuchung anhand von zuvor 

gemessenen Tagesganglinien (z.B. Kläranlagenzufluss) 

den möglichen Messzeitraum ungefähr abzuschätzen, um 

die Planung des Messprogramms darauf abzustimmen. Als 

Alternative zur Auswertung von Abflussganglinien einer 

Kläranlage können im Vorfeld der Untersuchung Über-

sichtsmessungen, z.B. Abflussmessungen mit aufzeich-

nenden Geräten wie Ultraschall-Doppler- bzw. Kreuzkor-

relations-Geräte oder Wasserstandsmessungen mit einem 

Echolot an markanten Punkten im Untersuchungsgebiet 

angeordnet werden. Wenn an Regenüberlaufbecken Mes-

seinrichtungen zur Abflussmessungen vorhanden sind, 

können diese ebenfalls zur Ermittlung des Zeitpunkts 

des Nachtminimums verwendet werden. Zur eigentlichen 

Fremdwassermengenmessung sind diese Einrichtungen 

jedoch meist nicht geeignet, da sie relativ große Messbe-

reiche haben und die resultierenden Abweichungen bei 

den im Vergleich geringen nächtlichen Abflüssen nicht 

tolerierbar sind. 

BeUrteiLUNg der grUNdWaSSerSitUatioN

Ein erheblicher Anteil des Fremdwassers gelangt in Form 

von Grundwasser durch undichte Leitungen und Haus-

drainagen in die Kanalisation, so dass das Fremdwasser-

aufkommen häufig in Wechselwirkung zum Grundwas-

serstand steht. Abhängig davon, ob die defekten Rohrlei-

tungen ober- oder unterhalb des Grundwasserspiegels lie-

gen, kann entweder Abwasser exfiltrieren oder Grundwas-

ser infiltrieren. Nennenswerte Fremdwassermengen aus 

Drainagen und Undichtigkeiten kann man demnach nur 

bei ausreichend hohem Grundwasserstand beobachten.

Der Grundwasserstand unterliegt sowohl langfristigen 

Schwankungen, als auch Veränderungen im Verlauf eines 

hydrologischen Jahres (vgl. Abb. 11). Trotz der über das 

Sommer- und Winterhalbjahr gleichmäßig verteilten Nie-

derschlagsmengen, beobachtet man in der Zeit von Mai 

bis Oktober in der Regel ein Absinken des Grundwas-

serspiegels. Die fehlende Grundwasseranreicherung im 

Sommer beruht auf den in dieser Zeit intensiveren Nie-

derschlägen, von denen ein Großteil an der Oberfläche 

abläuft, statt zu versickern. Erst während des Winters, 

wenn die Niederschlagsintensitäten abnehmen, versickert 

mehr Niederschlag im Boden, wodurch der Grundwas-

serstand ansteigt. Im darauf folgenden Frühjahr ist die 

Abb. 11: Beispiel für die jahreszeitliche Veränderung der Grundwassersituation
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Grundwasserneubildung abgeschlossen, so dass man nach 

einem niederschlagsreichen Winter etwa im April mit 

dem geringsten Flurabstand des Grundwassers rechnen 

kann. Daher bieten die vor allem in den Monaten Januar 

bis April zu erwartenden hohen Grundwasserstände gute 

Voraussetzungen zur Fremdwasseruntersuchung.

Der Grundwasserstand unterliegt jedoch nicht nur den 

Schwankungen innerhalb eines Jahres sondern ebenso 

langfristigen Schwankungen, die insbesondere bei der Aus-

wertung von Ganglinien über mehrere Jahrzehnte deut-

lich werden (vgl. Abb. 12). Die Abfolge von nassen und 

trockenen Perioden beeinflussen dabei die Grundwasser-

neubildung. So waren nach einem trockenen Sommer und 

Winter im Frühjahr 1996 mancherorts die Grundwasser-

pegel durch bemerkenswerte Tiefstände gekennzeichnet.

Der Grundwasserstand zum Zeitpunkt der Messung 

sollte keinesfalls unterhalb des langjährigen Mittels lie-

gen, welches am besten auf Basis der Grundwasserdaten 

mehrerer Jahrzehnte ermittelt wurde. Zu kurze Jahresrei-

hen bergen die Gefahr, dass der Grundwasserstand zum 

Zeitpunkt der Messung weit unterhalb des langjährigen 

Mittels liegt und daraufhin die Bedeutung der Fremdwas-

sersituation verkannt wird.

Ob ein Fremdwasserproblem vom saisonalen Grundwas-

serstand abhängt, wird am ehesten beim Betrachten der 

an der Kläranlage aufgezeichneten Zulaufganglinie deut-

lich. Steigen in einem Jahr mit hohen Grundwasserstän-

den die gemessenen Zuflussmengen an (vgl. Abb. 13), so 

muss grundsätzlich von einem saisonabhängigen Fremd-

wasserproblem ausgegangen werden. Die lokale Fremd-

wassersituation sollte erst bei Grundwasserständen unter-

sucht werden, für die bereits ein deutlicher Fremdwasser-

abfluss zu erwarten ist.

Die besondere Situation in mischentwässerten Einzugsge-

bieten setzt außerdem voraus, dass Fremdwasseruntersu-

chungen unbedingt bei Trockenwetter durchgeführt wer-

den. Abflüsse von Oberflächenwasser aus Außengebieten 

werden hierbei am ehesten erfasst, wenn die Messung 

möglichst zeitnah nach der Entleerung der Regenbecken 

stattfindet. Im Gegensatz zum Trennsystem wird Nieder-

schlagswasser in der Mischkanalisation planmäßig abge-

leitet, so dass während einer Mengenmessung die Summe 

aus Fremdwasser und dem damit zusammen abfließenden 

Niederschlagswasser gemessen würde. Im Trennsystem ist 

eine Messung bei Trockenwetter nur dann sinnvoll, wenn 

nicht Fehlanschlüsse (z.B. Regenfallleitungen) sondern 

ausschließlich grundwasserbürtige Zuflüsse erfasst werden 

sollen.

Abb. 12: Beispiele für die langfristige Veränderung des Grundwasserpegels (Bosseler und Cremer, 2001)
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Nach sorgfältiger Planung des Zeitraums, kann eine 

engere Eingrenzung der Fremdwasserquellen, von der 

Kläranlage ausgehend, vorgenommen werden. Geeignet 

sind z.B. Durchflussmessungen während des minima-

len Nachtabflusses, d.h. die Bestimmung der nächtlichen 

Abflüsse aus den unterschiedlichen Teileinzugsgebieten 

des Netzes sowie an der Kläranlage unter Berücksich-

tigung eines Restschmutzwasserzuflusses. Diese Vorge-

hensweise kann nach Popp et al. (2002) mit qualitativen 

Abwasseruntersuchungen zur Bestimmung des Fremdwas-

serabflusses nach der „Chemischen Methode“ (vgl. 2.4.1.7) 

kombiniert werden. Diese Vorgehensweise ist sehr auf-

wändig, da im Kanalnetz sowohl Durchflussmessstellen 

als auch automatische Probennehmer eingerichtet werden 

müssen und eine nicht zu vernachlässigende Anzahl Pro-

ben analysiert werden müssen. Die Anwendung der Che-

mischen Methode im Kanalnetz bringt jedoch insbeson-

dere dann Vorteile, wenn die Abschätzung des nächtlichen 

Schmutzwasseranfalls der jeweils oberhalb liegenden Ein-

zugsgebiete mit großen Unsicherheiten verbunden ist, z.B. 

in stark urbanen Einzugsgebieten oder in Industriegebie-

ten mit Schichtbetrieben.

Die Abflüsse der Teileinzugsgebiete werden somit über 

Durchflussmengenmessungen, ggf. ergänzt um die Bestim-

mung ausgewählter Schadstoffkonzentrationen, verg-

lichen. Schließlich werden diejenigen Teileinzugsgebiete 

identifiziert, die maßgeblich zum Fremdwasseraufkommen 

beitragen. Weitergehende Abflussmessungen in den Kno-

tenpunkten der Teileinzugsgebiete führen dann zu den 

ausschlaggebenden Fremdwasserquellen.

2.4.2.3 vorBereiteNde MaSSNaHMeN

Zur Vorbereitung einer Fremdwassermesskampagne sollte 

zunächst anhand der Übersichtspläne des Kanalnetzes das 

komplexe Entwässerungsnetz in übersichtliche Teilein-

zugsgebiete eingeteilt werden, die jeweils in einen Haupt-

sammler entwässern. Durch Vergleich der Abflüsse jedes 

Teileinzugsgebietes können somit mit geringem Aufwand 

diejenigen Teileinzugsgebiete ausfindig gemacht werden, 

die maßgeblich zum Fremdwasseraufkommen beitragen. 

Durch fortschreitende Abflussmessungen in den Knoten-

punkten dieser Teileinzugsgebiete lassen sich daraufhin 

die ausschlaggebenden Fremdwasserquellen noch weiter 

eingrenzen.

Allerdings sollten die folgenden Vorüberlegungen getrof-

fen werden:

Zunächst ist festzustellen, ob bereits Fremdwasser-

schwerpunkte bekannt sind oder in bestimmten 

Gebieten ein erhöhter bzw. ein vernachlässigbarer 

Fremdwasserabfluss vermutet wird.

Durch eine im Vorfeld der Messung tagsüber durch-

geführte Ortsbegehung der ausgewählten Mess-

punkte können evtl. bereits diejenigen Teileinzugsge-

biete aus der weiteren Untersuchung herausgenom-

men werden, die bereits am Tag keinen bedeutsamen 

Abfluss erkennen lassen. Demgegenüber zeichnen 

sich andere Übergabeschächte ggf. durch einen auffäl-

lig sauberen und gleich bleibenden Abfluss aus, der 

auf Fremdwasser hindeuten kann.

Während der Ortsbegehung der ausgewählten Mess-

stellen können auch die Zugänglichkeit der ausge-

wählten Einsteigschächte sowie die hydrometrischen 

Randbedingungen für den Einsatz eines Durchfluss-

1.

2.

3.

Abb. 13: Zuflussganglinie einer Kläranlage mit zunehmendem Fremdwasserabfluss im Frühjahr (links) und ohne saisonalen schwankenden Fremd-
wasserabfluss (rechts)
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messgerätes überprüft werden. Ggf. lassen sich bereits 

vorbereitende Maßnahmen treffen (z.B. gegen Über-

parken des ausgewählten Messschachtes). 

Auf Basis aller vorbereitenden Überlegungen sind dieje-

nigen Teileinzugsgebiete zu identifizieren, die für wei-

tere Fremdwasseruntersuchungen in Frage kommen bzw. 

sinnvoller Weise davon auszuschließen sind. Alle in die 

Fremdwasserbestimmung einbezogenen Messstellen 

sollten durch Ortsbegehung bekannt sein und die o.a. 

Voraussetzungen erfüllen.

2.4.2.4 freMdWaSSerMeNgeNMeSSUNgeN

Die Entscheidung für oder wider ein bestimmtes Mess-

verfahren zur Bestimmung der Fremdwassermenge hängt 

weitestgehend davon ab, ob eine langfristige Beobachtung 

der Abflüsse oder eine einmalige Messkampagne durchge-

führt werden soll.

eiNMaLige MeSSkaMpagNe

Das Ziel einer einmaligen Messkampagne ist es, innerhalb 

kurzer Zeit zahlreiche Messstellen zu erfassen, um damit 

die Fremdwassersituation eines gesamten Einzugsgebietes 

möglichst vollständig zu einem gewählten Zeitpunkt abzu-

bilden. In diesem Fall lohnt sich insbesondere der Einsatz 

mobiler Messgeräte mit kurzen Ein- und Ausbauzeiten. 

In den wenigen Stunden des nächtlichen Durchflussmini-

mums lassen sich somit bei Bedarf gleich mehrere Mess-

stellen nacheinander erfassen. Fremdwasserschwerpunkte 

werden flächendeckend innerhalb nur weniger Nächte 

lokalisiert.

Lange Zeit verstand man unter mobilen Durchflussmess-

geräten vor allem das Prinzip der kombinierten Messwert-

aufnehmer (Abb. 15). Dabei wird über ein Messgerät an 

der Gerinnesohle sowohl die mittlere Fließgeschwindig-

keit (z.B. nach dem Ultraschall-Doppler- bzw. Kreuzkorre-

lationsprinzip) als auch die Fließtiefe gemessen, um daraus 

eine entsprechende Durchflussmenge zu bestimmen. Die 

Einsatzgrenzen dieser Geräte werden jedoch vor allem 

im Fall der Fremdwassermengenmessung in kleinen Ein-

zugsgebieten schnell erreicht: die größtenteils sehr gerin-

gen Fließtiefen lassen eine Messung der Fließgeschwin-

digkeit bei minimalen Nachtabflüssen kaum noch zu, da 

die Fließtiefe dann für die Überströmung des Messsensors 

nicht ausreichend ist. Dem kann jedoch in gewissen Gren-

zen begegnet werden, indem der Messwertaufnehmer 

durch eine im Unterstrom angebrachte Schwelle o.ä. ein-

gestaut wird. Die hydrometrischen Randbedingungen für 

den Einbau des jeweiligen Messwertaufnehmers müssen 

dabei beachtet werden.

Neuere Entwicklungen ermöglichen den mobilen Einsatz 

magnetisch-induktiver Messgeräte (MID). Vorteil ist die 

vergleichsweise genaue Messung auch geringer Abflüs-

se, bei gleichzeitig einfacher Handhabung des Messge-

rätes. So kann das Gerät beispielsweise direkt im Zulauf 

zu einem ausgewählten Messschacht eingebaut werden. 

Die integrierte Dichtblase dichtet dabei den Rohrquer-

schnitt soweit ab, dass der Zulauf vollständig durch den 

reduzierten Querschnitt des MID fließt, dessen Dükerung 

durch einen Auslaufbogen am Ende der Messrohrleitung 

sicher gestellt wird. 

Abb. 14: Klarer Abfluss - Ein mögliches Indiz für Fremdwasser

Abb. 15: Kombinierter Messwertaufnehmer nach dem Ultraschall-Dopp-
ler-Prinzip
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Die eigentliche Messung beginnt nach Abschluss einer 

kurzen Einstauphase (vgl. Abb. 17 a und b), wenn nahezu 

der vollständige Abfluss den MID durchfließt (vgl. Abb. 

17 c).

Trotz der Einfachheit des Messsystems erfordert auch der 

mobile Einsatz eines MID-Messsystems die Einhaltung 

einiger grundlegender hydrometrischer Randbedingungen. 

Insbesondere ist bereits bei der Auswahl der Messstelle 

auf die Vermeidung folgender Fehlerquellen zu achten:

Einbau des MID mit zu steiler Neigung: Die not-

wendige Vollfüllung des Messquerschnitts ist nicht 

gewährleistet. 

Eintrag von Luft in den Messquerschnitt (z.B. 

Absturzbauwerk im Oberstrom): Entstehung eines 

Luft-Gas-Gemisches und Verfälschung der Messergeb-

nisse. Während der Messung deutet ein stark schwan-

kendes Messsignal sowie ggf. ein ungewöhnlich schäu-

mender Abfluss auf diesen Messfehler hin.

Undichtigkeiten des Kanals oberhalb der Messstelle: 

Durch den undichten Kanal exfiltriert ein Teil des 

hinter der Messeinrichtung aufgestauten Wassers. Die 

Messergebnisse liegen unterhalb der tatsächlichen 

Abflussmenge.

Checklisten für die Planung und Durchführung einer 

Fremdwassermengenmessung mit einem portablen MID-

Messsystem sowie ein Formblatt zur übersichtlichen 

Dokumentation der Ergebnisse wurden vom IKT – Insti-

tut für Unterirdische Infrastruktur im Rahmen mehrerer 

Fremdwassermesskampagnen erarbeitet und sind diesem 

Bericht im Anhang beigefügt.







Abb. 17: Verlauf einer mobilen MID-Messung in drei Phasen (rechts unten): (a) Einstauphase, (b) Anstiegsphase, (c) Messphase

Abb. 16: Mobiler MID mit Absperrblase
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In eigenen Untersuchungen haben sich als einfache und 

preiswerte aber trotzdem genaue Methode zur Abfluss-

messung Dreiecksmesswehre aus Edelstahlblech in PVC-

Messschablonen bewährt (Eigenbau), siehe Abb. 18. 

Die Überfallhöhe wird manuell als Momentaufnahme 

abgelesen.

Die Messschablone besitzt eine umlaufende Gummi-

dichtung und kann während der Messung mittels einer 

Gewindestange im Kanal verspannt werden. Zu beachten 

ist, dass vor der Ablesung der Überfallhöhe der Teileinstau 

des hinter der Messschablone gelegenen Kanalabschnittes 

erfolgen muss (vgl. Messung mittels mobilem MID).

Eine weitere sehr einfache Möglichkeit der Abflussmes-

sungen besteht aus Fließtiefenmessungen mittels Messlat-

te oder Meterstab („Abstechen“). Dabei kann bei Kennt-

nis der Sohlneigung und der Rauhigkeit des Kanals der 

Abfluss mit Hilfe von Teilfüllungstabellen ermittelt wer-

den. Dieser Methode wird jedoch allenfalls zu orientie-

renden Messungen empfohlen, da die Ergebnisse insbe-

sondere bei geringen Fließtiefen große Unsicherheiten 

aufweisen können.

Ebenso gibt eine nächtliche Begehung des Einzugsge-

bietes mit Sichtkontrollen in Schächten auf klaren Abfluss 

zwar ein erstes qualitatives Bild von der Fremdwasser-

belastung einzelner Teileinzugsgebiete, jedoch ist die so 

gewonnene Datengrundlage für eine fundierte Sanierungs-

planung nicht ausreichend.

Bei einmaligen Messkampagnen mit nur kurzfristigen 

Abflussmessungen ist darauf zu achten, ob sich im Kanal-

netz oberhalb des Messpunktes Pumpwerke mit Inter-

vallbetrieb befinden. Bei der Messung ist dann darauf zu 

achten, dass die Pumpwerke nicht fördern, ggf. sind die 

Pumpwerke für die Dauer der Messung abzuschalten. 

Zusätzlich zur Abflussmessung sollte im Messprotokoll 

immer die Beschaffenheit des Abflusses (klar, verschmutzt, 

etc.) sowie die Temperatur des Abwassers notiert werden. 

Daraus können bei der späteren Auswertung hilfreiche 

Rückschlüsse, z.B. auf Fehlmessungen infolge von Pump-

werken gezogen werden.

LaNgfriStige BeoBacHtUNg

Für eine langfristige Beobachtung des Abflussverhaltens, 

bei der das Messgerät über mehrere Monate in einem 

Messschacht verbleiben muss, eignen sich u.a. hydrau-

lische Messverfahren wie z.B. ein Messwehr mit Wasser-

standsmessung (vgl. Abb. 19). Unumgänglich ist bei die-

sem Verfahren die zeitaufwendige Kalibrierung der Mes-

seinrichtung vor Ort, die bei einer Neuerrichtung der 

Messstelle unweigerlich zu wiederholen ist. Messwehre 

erfordern zudem einen hohen Wartungsaufwand, da ver-

stärkt mit einer Verlegung der Wehrschwelle zu rechnen 

ist.

Wenn auch bei minimalem Zufluss bei Nacht noch eine 

ausreichende Fließtiefe zur Verfügung steht, hat sich der 

Einsatz von Messgeräten nach dem Ultraschall-Doppler- 

bzw. Kreuzkorrelationsprinzip bewährt, da hier die Ten-

denz zu Verlegung des Sensors wesentlich geringer ist als 

bei Messwehren.

Abb. 19: Messschacht mit eingebautem Dreieckswehr und Wasser-
standsmessung

Abb. 18: „Mobiles“ Dreiecksmesswehr in PVC-Messschablone
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MID im Drosselablauf von RÜB sind aufgrund des hohen 

Messbereiches für Fremdwassermessungen nicht geeignet, 

da sich bei geringen Abflüssen große Abweichungen erge-

ben können.

vergLeicH verScHiedeNer MetHodeN zUr aBfLUSS-

MeSSUNg iM raHMeN voN freMdWaSSerMeS-

SUNgeN iM kaNaLNetz

In Tab. 8 sind die oben besprochenen Methoden mit den 

jeweiligen Vor- und Nachteilen aufgeführt.

zeitBedarf für die eiNzeLNeN MeSSMetHodeN

Der Zeitbedarf für die einzelnen Messmethoden ist in 

nachfolgender Tab. 9 gegeben. Die Werte stellen nur 

Anhaltswerte dar und können je nach Messstelle erheb-

lich abweichen (z.B. wenn aufwändige Verkehrssiche-

rungsmaßnahmen erforderlich sind). Die Angaben geben 

die pro Messstelle benötigte Zeit beim Einsatz von 2 

Arbeitskräften, incl. Gasmessung und Protokoll schreiben, 

excl. Anfahrt an.

2.4.2.5 darSteLLUNg UNd BeWertUNg der ergeB-

NiSSe eiNer freMdWaSSerMeNgeNMeSSUNg

Um die Plausibilität der Messkampagne zu bestätigen, 

ist neben der Bewertung einzelner Messkurven (vgl. o.g. 

Fehlerquellen) außerdem eine Betrachtung des Gesamt-

systems erforderlich. In der Bilanz sollte die Summe der 

gemessenen Abflüsse der Teileinzugsgebiete mit dem 

Tab. 8: Vor- und Nachteile verschiedener Methoden zur Abflussmessung im Rahmen von Fremdwassermessungen im Kanalnetz

Mobiler Mid + sehr genaue Messung
+ je nach Randbedingungen kein Einstieg in  
 Schacht notwendig (Arbeitsschutz)
+ Aufzeichnung von Ganglinien möglich
+ schneller Einbau

- kann nicht längere Zeit im Kanal verbleiben  
 (wg. Einengung des Kanalquerschnitts insbes.  
 bei Mischwasserabfluss)
- empfindlich gegenüber Luftblasen im Abwasser 
  (z.B. durch Absturzbauwerke im Oberstrom)
- Anschaffungskosten

kombinierter Messwert-

aufnehmer  

(Ultraschall-doppler- bzw. 

kreuzkorrelationsverfah-

ren)

+ sehr genaue Messung (ausreichende Fließtiefe  
 vorausgesetzt)
+ Messwertaufnehmer kann beliebig lange im  
 Kanal bleiben
+ kaum Verlegung des Messwertaufnehmers
+ Aufzeichnung von Ganglinien möglich
+ schneller Einbau des Messwertaufnehmers  
 mittels Montagesystemen der Hersteller

- bei geringen Fließtiefen nicht oder nur mit  
 Einstau des Messwertaufnehmers anwendbar
- bei sehr kleinen Kanalquerschnitten nicht  
 anwendbar
- Anschaffungskosten
- zum Einbau Einstieg in den Kanal notwendig

Messwehr mit kontinuier-

licher Wasserstandsauf-

zeichnung

+ bei richtiger Auswahl des Messwehres sehr  
 genaue Messung
+ Aufzeichnung von Ganglinien möglich

- Installation aufwändig
- Kalibrierung notwendig
- Verlegung des Messwehres
- zum Einbau Einstieg in den Kanal notwendig

Mobiles Messwehr mit 

manueller ablesung des 

überfallhöhe

+ bei richtiger Auswahl des Messwehres sehr  
 genaue Messung
+ schneller Einbau
+ kostengünstig

- Messung stellt nur Momentaufnahme dar
- zum Einbau und zur Messung Einstieg in den  
 Kanal notwendig
- keine Aufzeichnung von Ganglinien möglich

fließtiefenbestimmung 

mittels Meterstab

+ sehr kostengünstig
+ sehr schnelle Messung

- Messung ist relativ ungenau
- zur Messung in tieferen Schächten Einstieg in  
 den Kanal notwendig

Nächtliche Sichtkontrolle + sehr kostengünstig
+ sehr schnelle Messung

- nur qualitative Aussagen zum Fremdwasserauf 
 kommen möglich

Mobiler Mid ca. 15-30 min pro Mess-
stelle (abhängig von 
Einstaudauer)

kombinierter Messwertaufneh-

mer (Ultraschall-doppler- bzw. 

kreuzkorrelationsverfahren

ca. 15-30 min pro 
Messstelle

Messwehr mit kontinuierlicher 

Wasserstandsaufzeichnung

ca. ¼ d pro Messstelle 
(Einrichtung d. Messstelle)

autom. probennehmer (für 

chemische Methode)

zus. ca. ¼ d pro Messstelle 
(Einrichtung)

Mobiles Messwehr mit manu-

eller ablesung des überfallhöhe

ca. 15-30 min. pro 
Messstelle (abhängig von 
Einstaudauer)

fließtiefenbestimmung mittels 

Meterstab

10 min. pro Messstelle

Sichtprüfung 5 min. pro Messstelle

Tab. 9: Zeitbedarf für verschiedene Messmethoden
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gemessenen Gesamtabfluss des Hauptsammlers vergleich-

bar sein. Besondere Zuflüsse (z.B. Undichtigkeiten oder 

Anschlusskanäle) im Bereich des Hauptsammlers sind zu 

berücksichtigen. Als weitere Vergleichsgröße kann je nach 

Einzugsgebietsgröße auch die Gesamtabflussmenge an der 

Kläranlage dienen. In großen Einzugsgebieten sind lange 

Fließzeiten innerhalb des Kanalnetzes in den Ganglinien-

vergleich einzubeziehen.

Wertvolle Hinweise auf die Plausibilität der Messergeb-

nisse liefern auch die vor Ort ausgefüllten Messprotokol-

le. Diese sollten neben einer Dokumentation des Mess-

verlaufs auch Angaben zu den baulichen Gegebenheiten 

an der Messstelle sowie den Witterungsverhältnissen 

während der Messung enthalten. So sind z.B. im Misch-

wassernetz bei Regenwetter nur bedingt Rückschlüsse auf 

das vorhandene Fremdwasseraufkommen möglich. Auch 

im Trennsystem kann im Regenwetterfall kaum zwischen 

den grundwasserbürtigen und den niederschlagsbedingten 

Fremdwasseranteilen unterschieden werden.

Die Ergebnisse einer Fremdwassermesskampagne lassen 

sich auf vielfältige Weise auswerten und übersichtlich 

darstellen. Abb. 20 zeigt exemplarisch die Darstellung der 

Messergebnisse anhand des Kanalbestandsplanes einer 

Kommune. In diesem Plan sind sowohl die Messergeb-

nisse und Messkurven der einzelnen Durchflussmessstel-

len dargestellt, als auch die diesen Messstellen zuzuord-

nenden Straßenzüge und Teileinzugsgebiete gekennzeich-

net. Im Wesentlichen ist zu unterscheiden zwischen der

Darstellung der Durchflussmesswerte in l/s, die als 

unmittelbares Ergebnis aus einer Messkampagne 

hervorgehen,

Darstellung von flächenbezogenen Fremdwasser-

spenden in l/(s·ha), ermittelt unter Berücksichtigung 

der Fläche eines Teileinzugsgebietes,

Darstellung der streckenbezogenen Fremdwasser-

spenden l/(s·km), ermittelt unter Berücksichtigung 

der Länge des fremdwasserführenden Kanalisations-

abschnitts oder Teilnetzes.

Zur Einschätzung der Ergebnisse einer Fremdwasserunter-

suchung bietet Sitzmann (2000) einige Anhaltswerte. 







Demnach entsprechen

0,00 – 0,05 l/(s·ha) einer niedrigen 

Fremdwasserspende,

0,05 – 0,10 l//(s·ha) einer mittleren 

Fremdwasserspende,

0,10 – 0,15 l/(s·ha) einer hohen Fremdwasserspende, 

während

mehr als 0,15 l/(s·ha) als sehr hohe Fremdwasser-

spenden zu beurteilen sind.

Für die Bewertung streckenbezogener Angaben können 

1–2 l/(s·km) als mittlere Fremdwasserspende betrachtet 

werden.

Vereinzelt findet man außerdem Angaben zur einwohner-

bezogenen Fremdwassermenge in l/(s·E), für deren Grö-

ßenordnung keine Anhaltswerte vorliegen und die in die-

ser Ausarbeitung nicht berücksichtigt wurden.

Unabhängig davon, welche Art der Darstellung für das 

Fremdwasseraufkommen gewählt wird, folgt im Anschluss 

an die Darstellung der Ergebnisse meist die Aufstellung 

eines Kanalsanierungsplans. Insbesondere die unter-

schiedlichen Sanierungsprioritäten sollen aus einem sol-

chen Plan möglichst eindeutig hervorgehen. Die Sanie-

rungspriorität ist dabei wesentlich davon abhängig, in wel-

chem Maße ein fremdwasserkritisches Teileinzugsgebiet 

zum Gesamtfremdwasseraufkommen an der Kläranlage 

beiträgt.

Jedoch ist in der Regel das Fremdwasseraufkommen nicht 

der einzige Faktor zur Bestimmung der Sanierungspriori-

tät. Tatsächlich ergeben sich oftmals Überschneidungen 

mit dem, im öffentlichen Bereich bereits festgestellten, 

baulichen Sanierungsbedarf, für den gegebenenfalls basie-

rend auf der Kanalzustandserfassung bereits Maßnahmen 

im Abwasserbeseitungskonzept (ABK) der Kommune vor-

gesehen wurden. Hinzu kommen weitere Faktoren, die im 

Rahmen einer Sanierungsplanung berücksichtigt werden 

sollten, wie z.B. der hydraulische Auslastungsgrad bzw. die 

Abstimmung mit geplanten Straßenbaumaßnahmen.
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Abb. 20: Darstellung der Ergebnisse einer Fremdwassermesskampagne im Kanalnetzbestandsplan (Quelle: IKT)
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Der vom DWA Landesverband Baden-Württemberg in 

Zusammenarbeit mit der Wasserwirtschaftsverwaltung 

des Landes durchgeführte Leistungsvergleich der kommu-

nalen Kläranlagen für das Jahr 2004 (Schwentner et al., 

2005) ergibt einen durchschnittlichen Fremdwasseranteil 

von 35 %. Die zugehörigen Fremdwasserklassen der Land-

kreise in Baden-Württemberg sind in nachfolgender Abb. 

21 dargestellt.

Die dargestellten Werte lassen auf den ersten Blick ver-

muten, dass es – mit Ausnahme einiger Landkreise im 

Odenwald, Nordschwarzwald und Oberschwaben - in 

Baden-Württemberg eigentlich kein ausgeprägtes Fremd-

wasserproblem geben soll.

Bei der Interpretation der Werte ist jedoch zu beach-

ten, dass infolge der Datenverdichtung der erhobenen 

Einzelwerte zu Fremdwasserklassen auf Landkreisebene 

bzw. zum Landeswert sehr viel Detailinformationen „ver-

loren“ geht. Beispielsweise gibt es im Bereich der Hoch-

flächen der Schwäbischen Alb (Karstgebiet) Kläranlagen, 

die kaum Fremdwasserzufluss haben, da ein Großteil des 

„potentiellen“ Fremdwassers im Karst versickert. Dieses 

Wasser tritt in den Tälern, die die Hochfläche durch-

schneiden als Schichtenwasser aus und gelangt dann oft-

mals über Hangdrainagen als Fremdwasser ins Kanalnetz, 

so dass die angeschlossenen Kläranlagen z.T. erhebliche 

Fremdwasserzuflüsse haben. Da Kläranlagen mit so unter-

schiedlichen Fremdwasserzuflüssen oftmals räumlich sehr 

nahe bei einander liegen, kann sich bei der Datenverdich-

tung auf Landkreisebene dennoch nur ein niedriger oder 

moderater Fremdwasseranteil ergeben.

Abb. 21: Fremdwasserklassen der Landkreise in Baden-Würtemberg entsprechend dem Leistungsvergleich für das Jahr 2004 (Schwentner et al., 
2005)

3 Aktuelle Situation in Baden-Württemberg
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4.1 StoffeiNtrag iM BereicH der MiScHWaSSerBe-

HaNdLUNg

Fremdwasser beeinflusst das Entlastungsverhalten von 

Anlagen zur Mischwasserbehandlung und trägt so zum 

Stoffeintrag in Gewässer bei. Um diesen Stoffeintrag 

näher quantifizieren zu können wurden mit dem Pro-

gramm „MOMENT“ der BGS Wasserwirtschaft GmbH, 

Darmstadt (hydrologisch-deterministisches Niederschlags-

Abfluss- und Stofftransportmodell für die Langzeit-Konti-

nuumssimulation) Simulationsrechnungen durchgeführt. 

Als System wurde dabei ein real existierendes Einzugs-

gebiet verwendet, die Daten wurden freundlicherweise 

von der Weber-Ingenieure GmbH, Pforzheim zur Ver-

fügung gestellt. Die Auswirkungen von Fremdwasser auf 

verschiedene Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe 

wurden durch Variation der Fremdwasserspenden in den 

zugehörigen Einzugsgebieten ermittelt. Dabei wurden bei 

jedem Simulationslauf in den zugehörigen Teileinzugsge-

bieten die gleichen Fremdwasserspenden angesetzt. Die 

verwendete, zugehörige Regenreihe für den Zeitraum 

vom 1.1.1986 bis 31.12.1995 weist eine jährliche Nieder-

schlagshöhe von 801 mm auf. Alle nachfolgend dargestell-

ten Ergebnisse sind auf einen Zeitraum von 12 Monaten 

umgerechnet.

Für den Fremdwasserjahresgang wurde jeweils die in Abb. 

22 dargestellte Ganglinie verwendet.

Nachfolgend sind die Ergebnisse für ein Fangbecken im 

Hauptschluss dargestellt. Dieses Becken hat ein Volumen 

von 270 m³, das zugehörige Einzugsgebiet hat eine Flä-

che von A
E,k

= 36,2 ha bzw. A
E,b

= 18,6 ha, so dass sich ein 

spezifisches Speichervolumen von 14,5 m³/ha ergibt. Der 

Drosselabfluss beträgt 28 l/s. Bei der Bemessung des Bau-

werks wurde ein Fremdwasserabfluss von 0,1 l/s angesetzt 

(entsprechend ca. 5 % FWA). Für dieses Becken waren 

nur Simulationsläufe bis 21 % FWA möglich, bei größeren 

Fremdwasserabflüssen übersteigt der Trockenwetterabfluss 

den Drosselabfluss, so dass die Software die Simulation 

mit entsprechender Fehlermeldung abbricht. 

Abb. 22: Bei den Simulationen verwendeter Fremdwasser-Jahresgang

4 Ökologische Auswirkungen erhöhten Fremd- 
 wasseranfalls
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Abb. 23 zeigt die Entlastungsdauer (Beckenüberlauf) bzw. 

Einstaudauer (Becken) bei unterschiedlichen Fremd-

wasseranteilen für das untersuchte Becken. Dabei ist zu 

beachten, dass die Entlastungsdauern auf der linken Ordi-

nate, die Einstaudauern des Beckens auf der rechten Ordi-

nate abgetragen sind.

In diesem Fall kommt es schon ab einem Fremdwasser-

anteil von 4 % zu einem starken Anstieg der Einstaudauer 

des Beckens. Fremdwasseranteile > 7 % schlagen sich auch 

in einem Anstieg der Entlastungsdauer nieder. So beträgt 

die jährliche Entlastungsdauer bei 7 % FWA noch 81 h 

und steigt auf 212 h bei 20 % FWA an.

Das entlastete Volumen sowie die zugehörige Entlastungs-

rate ist mit dem entlasteten Volumen auf der linken Ordi-

nate und der Entlastungsrate auf der rechten Ordinate in 

Abb. 24 dargestellt. 

Abb. 23: Entlastungsdauer (Beckenüberlauf) bzw. Einstaudauer (Becken) bei unterschiedlichen Fremdwasseranteilen

Abb. 24: Entlastetes Volumen bzw. Entlastungsrate bei unterschiedlichen Fremdwasseranteilen
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Das entlastete Volumen steigt in diesem Fall im Bereich 

bis 15 % FWA fast linear von 46.000 m³ bei 0 % FWA auf 

55.000 m³ bei 14 % FWA an. Bei höheren Fremdwasserab-

flüssen ist eine deutlich stärkere Zunahme des entlasteten 

Volumens zu verzeichnen. 

Für die Konzentrationen an AFS und CSB im abgeschla-

genen Mischwasser ist nur eine leichte Verdünnung infol-

ge Fremdwasser festzustellen. So betragen die Konzentra-

tionen bei 0 % FWA 99 mg/l CSB bzw. 123 mg/l AFS und 

bei 20 % FWA 93 mg/l CSB bzw. 114 mg/l AFS.

Aufgrund der fast konstanten Konzentrationen an CSB 

und AFS im abgeschlagenen Mischwassers (siehe Abb. 

25) weisen die entlasteten Frachten bei unterschiedlichen 

Fremdwasserabflüssen einen ähnlichen Verlauf auf wie 

die entlasteten Wassermengen (Abb. 26). Bei den entla-

steten Frachten zeigt sich daher im Bereich bis 15 % FWA 

ebenfalls ein fast linearer Anstieg der jährlich entlasteten 

Abb. 26: Entlastete AFS- und CSB-Frachten bei unterschiedlichen Fremdwasseranteilen

Abb. 25: AFS- und CSB-Werte im abgeschlagenen Mischwasser bei unterschiedlichen Fremdwasseranteilen
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Frachten von 4.570 kg CSB bzw. 5.700 kg AFS bei 0 % 

FWA auf 5.290 kg CSB bzw. 6.550 kg AFS bei 14 % FWA. 

Eine weitere Erhöhung des Fremdwasserabflusses auf 21 % 

FWA führt zu einem deutlichen Anstieg der entlasteten 

Frachten auf 6.570 kg CSB bzw. 7.990 kg AFS.

Bei mehreren untersuchten Regenüberläufen konnte kein 

Einfluss von Fremdwasser auf die Entlastungsdauer oder – 

häufigkeit bzw. entlastete Konzentrationen oder Frachten 

festgestellt werden. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 

die Bemessung des Drosselabflusses auf r
krit

 = 15 l/(s·ha) 

oder höher erfolgt und selbst „hohe“ Fremdwasserspenden 

von 0,15 l/(s·ha) im Vergleich dazu relativ geringe Abflüsse 

sind, die die Entlastungstätigkeit fast nicht beeinflussen.

Aufgrund der durchgeführten Untersuchungen kann 

davon ausgegangen werden, dass es bei Regenüberlauf-

becken immer dann zu einem erhöhten Frachteintrag in 

Gewässer durch Mischwasserabschläge kommt, wenn die 

Anlagen mit mehr Fremdwasser beaufschlagt werden, als 

bei der Bemessung angesetzt wurde. 

4.2 StoffeiNtrag dUrcH kLäraNLageN 

4.2.1 aLLgeMeiNeS

Die von Kläranlagen emittierten Frachten steigen mit 

zunehmendem Fremdwasseranteil an. Da die Zulauffrach-

ten zu einer Kläranlage von den angeschlossenen Einwoh-

nern vorgegeben und vom Fremdwasseranteil unabhängig 

sind, ergibt sich mit zunehmendem Fremdwasseranteil 

eine Abnahme des Wirkungsgrades der Abwasserreini-

gung (Kroiss und Prendl, 1996). Der abnehmende Wir-

kungsgrad hat seine Ursache in zwei Effekten:

Die Konzentration biologisch abbaubarer Stoffe im 

Ablauf des biologischen Reaktors ist nicht von der 

Konzentration im Zulauf der Anlage abhängig. Sie 

wird nur beeinflusst von der Temperatur und vom 

Schlammalter. Eine durch das kältere Fremdwasser 

bedingte Temperaturverminderung kann also sogar 

zu höheren Ablaufkonzentrationen führen. Nicht 

abbaubare Kohlenstoff- und Stickstoffverbindungen 

werden dagegen durch Fremdwasser verdünnt, so 

dass sich mit steigendem Fremdwasseranteil geringere 



Konzentrationen der nicht abbaubaren Verbindungen 

im Ablauf ergeben.

Mit steigendem Fremdwasseranteil nimmt auch die 

abgeleitete Wassermenge zu. Damit ergeben sich in 

der Praxis selbst bei gering sinkenden Ablaufkonzen-

trationen (durch Verdünnung nicht abbaubarer Ver-

bindungen) zunehmende Ablauffrachten.

Um diese Zusammenhänge quantifizieren zu können, 

wurde die im nachfolgenden Kapitel beschriebenen Simu-

lationsrechnungen durchgeführt. 

Weiter kann es durch Fremdwasser auch zur hydrau-

lischen Überlastung von Nachklärbecken kommen, wenn 

der tatsächliche Fremdwasseranfall bei der Bemessung 

nicht berücksichtigt worden ist. Dadurch hervorgerufener 

Schlammabtrieb führt zu höheren Ablaufkonzentrationen 

und vermindert damit zusätzlich den Wirkungsgrad der 

Kläranlage.

Der Einfluss von Fremdwasser z.B. auf Sandfang oder Vor-

klärbecken wird hier nicht erläutert, da dies nur unterge-

ordnete Auswirkungen auf den Stoffeintrag der Kläranlage 

in Vorfluter hat (vgl. Kroiss und Prendl, 1996).

4.2.2 teMperatUraBNaHMe Mit zUNeHMeNdeM 

freMdWaSSeraNteiL

Bei allen biologischen Prozessen, die in der Kläranlage 

der Abwasserreinigung dienen, spielt die Temperatur eine 

wesentliche Rolle. Daher wurde der Einfluss von Fremd-

wasser auf die Abwassertemperatur im Zulauf der Klär-

anlage anhand von Betriebstagebuchauswertungen unter-

sucht. Insgesamt wurden 12 Datensätze ausgewertet. Der 

Übersichtlichkeit wegen sind in nachfolgender Abb. 27 

jedoch nur drei repräsentative Datensätze des Jahres 2001 

dargestellt. Die Auswertung der zugehörigen Fremdwas-

seranteile erfolgte nach dem Gleitenden Minimum. Die 

Kläranlagen mit 31,0 bzw. 74,9 % Fremdwasseranteil liegen 

mit 385 bzw. 450 m ü.N.N. in geographisch vergleichbaren 

Höhenlagen, die Kläranlage mit 39,0 % Fremdwasseran-

teil liegt auf 270 m ü.N.N. Der Einfluss der Höhenlage 

auf die dargestellten Abwassertemperaturen ist damit 

vernachlässigbar.
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Aus der Abbildung 27 ist eine deutlich ausgeprägte Tem-

peraturabnahme mit zunehmendem Fremdwasseranteil 

ersichtlich. So beträgt der Temperaturunterschied zwi-

schen den Zuläufen der Kläranlagen mit 31,0 bzw. 74,9 % 

Fremdwasseranteil über das ganze Jahr hinweg ca. 5,0 °C. 

Die dargestellte Situation im Zulauf hat auch Auswir-

kungen auf die im Ablauf der Kläranlage bei Tempera-

turen im biologischen Reaktor von mehr als 12 °C einzu-

haltenden Grenzwerten für N
anorg

. Unter der Annahme, 

dass die Temperaturen im biologischen Reaktor etwas 

höher als die im Zulauf gemessenen sind, zeigt die Abbil-

dung deutlich, dass beispielsweise im Ablauf der Klär-

anlage mit 31,0 % Fremdwasseranteil der Grenzwert für 

N
anorg

 fast ganzjährig eingehalten werden muss. Dadurch, 

dass die Abwassertemperaturen der Kläranlage mit 74,9 % 

Fremdwasseranteil wesentlich niedriger sind, muss hier 

der Grenzwert für N
anorg

 nur während einiger Monate im 

Sommer eingehalten werden. 

4.2.3 SiMULatioN Mit deM aSM 1

Zur Abschätzung des durch Fremdwasser verursachten 

Stoffeintrags durch Kläranlagen wurde eine fiktive Klär-

anlage nach dem Belebtschlammverfahren mit vorge-

schalteter Denitrifikation für rund 40.000 EW mit dem 

Programm Simba light 2.3 simuliert. Die Simulation 

erfolgte nach dem ASM1 mit dem Simba-Standard-Par-

amtersatz. Das Volumen des Denitrifikationsbeckens wur-

de mit V
DN

 = 4.000 m³, das des Nitrifikationsbeckens mit 

V
N
 = 6.000 m³ angesetzt. Die nachfolgende Tab. 10 gibt 

einen Überblick über die angesetzten Wassermengen und 

–temperaturen. Die sich ergebenden Mischungstempe-

raturen decken sich sehr gut mit den in Abb. 27 darge-

stellten, gemessenen Temperaturwerten im Frühjahr und 

Herbst.

Die Zulauffrachten wurden zu 3.327 kg CSB/d und 352 kg 

TKN/d gewählt. Die interne Stickstoff-Rückbelastung 

aus Prozesswässern der Schlammbehandlung wurde zu 

15 % der Zulauffracht (52,8 kg TKN/d) angesetzt. Da 

Abb. 27: Jahresgang der Temperatur im Zulauf verschiedenen Kläranlagen mit unterschiedlichen Fremdwasseranteilen

Fremdwasseranteil 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Qs [m³/d]  (t=20°c) 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Qf [m³/d]   (t=8°c) 556 1.250 2.143 3.333 5.000 7.500 11.667

Qd [m³/d] 5.556 6250 7.143 8.333 10.000 12.500 16.667

t [°c] 18,8 17,6 16,4 15,2 14,0 12,8 11,6

Tab. 10: Wassermengen und –temperaturen bei verschiedenen Fremdwasseranteilen
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die Nachklärung bei der Simulation mit dem ASM 1 als 

ideale Nachklärung angesetzt wird, wurden zu den mit 

der Simulation erhaltenen Ablaufkonzentrationen zusätz-

lich 10 mg/ l CSB und 1 mg/l N
org

 als partikulärer Anteil 

addiert.

Die Anlage wurde 250 Tage mit einem Fremdwasseranteil 

von 40 % eingefahren. Danach wurde der Fremdwasseran-

teil in 10 %-Schritten von 10 % bis 70 % variiert und die 

Simulation nochmals 200 Tage fortgesetzt, um nach der 

Veränderung des Fremdwasseranteils wieder stationäre 

Bedingungen zu erhalten. Dann wurden die im Folgenden 

abgebildeten Werte ermittelt.

Nachfolgende Abb. 28 zeigt die CSB-Ablauffrachten und 

–konzentrationen bei unterschiedlichen Fremdwasser-

anteilen. Deutlich zu erkennen ist eine Abnahme der 

CSB-Konzentration mit zunehmendem Fremdwasseran-

teil. Da der CSB im Ablauf einer Belebtschlammanlage 

vor allem aus inertem CSB besteht, ist die zu beobacht-

ende Konzentrationsabnahme überwiegend auf Verdün-

nungseffekte zurückzuführen. Trotz der zu beobachten-

den Verdünnung hinsichtlich der Ablaufkonzentrationen 

ergibt sich aber aufgrund der größeren Wassermengen 

dennoch eine Zunahme der CSB-Ablauffracht mit zuneh-

mendem Fremdwasseranteil. Diese Zunahme ist beson-

ders überproportional ausgeprägt im Bereich größer 50 % 

Fremdwasseranteil.

Bei der Berechnung des Wirkungsgrades der CSB-Elimina-

tion zeigt sich jedoch trotz der offensichtlichen Zunahme 

der CSB-Ablauffracht mit steigendem Fremdwasseranteil 

kaum eine Abnahme des Wirkungsgrades der Kläranlage. 

Dies ist in nachfolgender Abb. 29 dargestellt. So beträgt 

die Eliminationsleistung für den Parameter CSB bei 10 % 

Fremdwasseranteil 91 % und fällt bei 70 % Fremdwasseran-

teil geringfügig auf 87 % ab.

Somit lässt sich hinsichtlich des Parameters CSB feststel-

len, dass emissionsseitig der Wirkungsgrad der Kläranla-

ge kaum beeinflusst wird. Bei einer immissionsseitigen 

Betrachtung (Gewässer) wirkt sich der Rückgang des Wir-

kungsgrades der Kläranlage jedoch massiv auf die in das 

Gewässer abgeleitete Fracht aus. Diese nimmt beispiels-

weise bei einer Zunahme des Fremdwasseranteils von 

10 % auf 70 % um 56 % zu.

Für den Parameter Stickstoff sind in nachfolgender Abb. 

30 die N
ges

-Ablauffrachten und –konzentrationen bei 

unterschiedlichen Fremdwasseranteilen dargestellt. Deut-

lich erkennbar ist die Abnahme der Stickstoff-Konzentra-

tion im Ablauf der Anlage mit zunehmendem Fremdwas-

seranteil bis 60 %. Diese Abnahme wird durch mehrere, 

sich überlagernde Effekte für die unterschiedlichen Stick-

stoffparameter verursacht:

Abb. 28: CSB-Ablauffrachten und –konzentrationen bei unterschiedlichen Fremdwasseranteilen
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Die Ablaufkonzentration für NH
4
-N resultiert nur 

aus dem Schlammalter und der Temperatur im 

biologischen Reaktor. Dies bedeutet, dass sich mit 

zunehmendem Fremdwasseranteil aufgrund der Tem-

peraturerniedrigung höhere NH
4
-N-Konzentrationen 

ergeben.

Der im Ablauf enthaltene, nicht abbaubare orga-

nische Stickstoff wird mit zunehmendem Fremdwas-

seranteil verdünnt, so dass sich für N
org

 mit zuneh-





mendem Fremdwasseranteil im Ablauf geringere 

Konzentrationen einstellen.

Für die Denitrifikation ist die Denitrifikationskapa-

zität der limitierende Faktor. Die Denitrifikationska-

pazität wird vom Fremdwasseranfall nicht beeinflusst, 

da sie sich aus dem Verhältnis der Nitrat- zu der 

BSB
5
-Konzentration ergibt, welches unabhängig 

von der Verdünnung durch Fremdwasser ist. Daraus 

ergibt sich, dass die denitrifizierte Fracht nicht vom 

Fremdwasser beeinflusst wird. Das verbleibende 



Abb. 29: Wirkungsgrad der CSB-Fracht-Elimination bei unterschiedlichen Fremdwasseranteilen

Abb. 30: Nges-Ablauffrachten und –konzentrationen bei unterschiedlichen Fremdwasseranteilen
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NO
3
-N wird jedoch durch Fremdwasser verdünnt 

(analog zum nicht abbaubaren CSB), so dass sich 

mit zunehmendem Fremdwasseranfall eine abneh-

mende NO
3
-N-Konzentration ergibt. Diese Aussage 

gilt jedoch nur, solange eine vollständige Nitrifika-

tion erfolgt, ansonsten ist die Denitrifikation durch 

fehlendes Nitrat limitiert (im Beispiel ab ca. 60 % 

Fremdwasseranteil).

Bei Fremdwasseranteilen über 60 % nimmt für das darge-

stellte Beispiel die Temperatur im biologischen Reaktor so 

weit ab, dass keine Nitrifikanten mehr im System gehalten 

werden können und somit weder Nitrifikation noch Deni-

trifikation möglich sind. Dies führt zu einem sprunghaften 

Anstieg der Ablaufkonzentration bei 70 % Fremdwasseran-

teil. Die Ablauffracht nimmt mit zunehmendem Fremd-

wasseranteil kontinuierlich zu, wobei diese Zunahme 

– bedingt durch die Ausschwemmung der Nitrifikanten 

– in diesem Fall bei 70 % Fremdwasseranteil überpropor-

tional stark ausgeprägt ist. Es soll jedoch darauf hingewie-

sen werden, dass die hier dargestellten Ergebnisse nur für 

die den Berechnungen zugrunde gelegten Randbedin-

gungen, insbesondere Temperaturannahmen für Fremd- 

und Schmutzwasser gelten.

In Abb. 31 sind die kumulierten Anteile der Stickstoff-

fraktionen an der Stickstoff-Ablauffracht bei verschie-

denen Fremdwasseranteilen gegeben. Sehr gut ersichtlich 

ist, dass die Zunahme der Stickstoff-Ablauffracht bis 60 % 

Fremdwasseranteil hauptsächlich auf eine Zunahme der 

Ammonium-Fracht und zu geringeren Anteilen auch auf 

die Zunahme der Fracht an organischem Stickstoff zurück-

zuführen ist. Die Nitratfracht nimmt im Bereich bis 60 % 

Fremdwasseranteil mit zunehmendem Fremdwasseranteil 

leicht ab. Bei 70 % Fremdwasseranteil findet aufgrund 

der niedrigen Temperatur im biologischen Reaktor keine 

Nitrifikation und entsprechend auch keine Denitrifikation 

mehr statt. Dies macht sich in einem sprunghaften Anstieg 

der Ammonium-Fracht auf 239 kg/d bemerkbar, während 

die Nitrat-Fracht auf 6,7 kg/d abnimmt.

Der Wirkungsgrad der Stickstoffelimination bei verschie-

denen Fremdwasseranteilen ist in nachfolgender Abb. 32 

dargestellt. Hier ist im Bereich von 10 bis 40 % Fremdwas-

seranteil ein fast linearer Rückgang des Wirkungsgrades 

der Stickstoffelimination von 75 % auf 72 % festzustellen. 

Bei Fremdwasseranteilen > 40 % nimmt der Wirkungs-

grad der Stickstoffelimination überproportional stark ab, 

so dass bei 60 % Fremdwasseranteil nur noch 64 % Wir-

kungsgrad der Stickstoffelimination gegeben sind. Bei 

70 % Fremdwasseranteil kann eine vollständige Nitrifika-

tion nicht mehr aufrechterhalten werden und der Wir-

kungsgrad fällt auf 19 % ab. Um eine Einordnung der im 

Rahmen dieses Projektes mittels dynamischer Simula-

tion ermittelten Werte zu ermöglichen, sind in Abb. 32 

zusätzlich Werte angegeben, die von Decker (1998) eben-

Abb. 31: Kumulierte Anteile der Stickstofffraktionen an der Stickstoff-Ablauffracht bei verschiedenen Fremdwasseranteilen
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falls mittels dynamischer Simulation ermittelt wurden. 

Beide Kurven zeigen einen ähnlichen Verlauf jedoch mit 

höheren Wirkungsgraden bei den von Decker ermittelten 

Werten. Diese höheren Wirkungsgrade der Simulati-

onsrechnungen von Decker sind darauf zurückzuführen, 

dass keine interne Rückbelastung berücksichtigt wurde. 

Abweichende Randbedingungen bei den Berechnungen 

von Decker führen ebenfalls dazu, dass die Nitrifikation 

bei dem höchsten dargestellten Fremdwasseranteil (66 %) 

noch nicht zum erliegen kommt. 

Bei einer immissionsseitigen Betrachtung bedeutet bei-

spielsweise eine Änderung des Fremdwasseranteils von 

10 % auf 60 % eine Zunahme der in den Vorfluter abgelei-

teten Stickstoff-Fracht um 42 %.

In einem weiteren Schritt wurde untersucht, ob die Erhö-

hung der Ablauffrachten hauptsächlich auf den Tempe-

raturrückgang oder auf die zunehmende Wassermenge 

bei zunehmenden Fremdwasseranteilen zurückzuführen 

ist. Um den Einfluss der Faktoren Temperatur und Was-

sermenge bei zunehmenden Fremdwasseranteilen dar-

zustellen, wurde die Simulation der oben beschriebenen 

Kläranlage insgesamt viermal durchgeführt. Dabei wur-

de jeweils die Wassermenge entsprechend dem Fremd-

wasseranteil schrittweise von 5.556 m³/d (10 % FWA) 

auf 16.667 m³/d (70 % FWA) erhöht. Bei der Simulation, 

die die tatsächlichen Verhältnisse wiedergibt, wurde für 

die Abwassertemperatur die sich aus Tab. 10 ergebende 

Mischtemperatur angesetzt. Die anderen Simulationen 

wurden mit den gleichen Wassermengen, aber jeweils mit 

konstanten Abwassertemperaturen von 10 °C, 15 °C und 

20 °C durchgeführt. 

Hinsichtlich des Parameters CSB ergaben die Berech-

nungen, dass die Zunahme der abgeleiteten Fracht fast 

ausschließlich auf die mit zunehmendem Fremdwasser-

anteil ebenfalls zunehmende Wassermenge zurückgeführt 

werden kann – der Einfluss der Abwassertemperatur auf 

die Ablaufkonzentrationen war in diesem Fall vernachläs-

sigbar. Die Ergebnisse für den Parameter Stickstoff sind in 

nachfolgender Abb. 33 dargestellt.

Bei einer Temperatur von konstant 15 °C bzw. 20 °C 

nimmt die Stickstoff-Ablauffracht von 90 kg/d bei 10 % 

Fremdwasseranteil auf 129 kg/d bzw. 123 kg/d bei 70 % 

Fremdwasseranteil zu. Diese Fracht-Zunahme ergibt sich 

durch die mit steigendem Fremdwasseranteil zunehmende 

Wassermenge, wobei die abnehmenden Ablauf-Konzen-

trationen unter dem Gesichtspunkt der Ablauffracht die 

zunehmende Wassermenge nicht kompensieren können. 

Weiter ist aus Abb. 33 zu erkennen, dass sich die Ablauf-

frachten bei 15 °C und 20 °C nur geringfügig unterschei-

den. Hierbei werden in der Ablauffracht geringe Unter-

schiede bei den Ablaufkonzentrationen mit zunehmender 

Wassermenge (bei zunehmendem Fremdwasseranteil) ver-

Abb. 32: Wirkungsgrad der Stickstoffelimination bei verschiedenen Fremdwasseranteilen, ergänzt um Werte nach Decker (1998)
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stärkt, so dass sich bei 70 % Fremdwasseranteil ein Unter-

schied von ca. 5 kg/d ergibt. 

Bei einer konstanten Temperatur von 10 °C treten durch-

wegs sehr viel größere Stickstoff-Ablauffrachten mit Wer-

ten zwischen 267 kg/d (bei 10 % Fremdwasseranteil) und 

299 kg/d bei 70 % Fremdwasseranteil auf. Diese hohen 

Ablauffrachten sind darauf zurückzuführen, dass bei 10 °C 

keine Nitrifikanten im Belebungsbecken gehalten werden 

können und somit keine Nitrifikation und Denitrifikati-

on stattfindet. Für die geringfügige Abweichung des Wer-

tes bei 40 % Fremdwasseranteil konnte keine Erklärung 

gefunden werden. Auch bei einer konstanten Temperatur 

von 10 °C ist der Einfluss der zunehmenden hydraulischen 

Belastung mit zunehmendem Fremdwasseranteil auf die 

Ablauffrachten sichtbar. 

Im obigen Diagramm stellt die Kurve für Mischtempe-

ratur den „realen“ Zustand dar, bei dem es mit zuneh-

mendem Fremdwasseranteil zu einer Zunahme der Was-

sermenge und zu einer Abnahme der Abwassertemperatur 

kommt. Bei den Datenpunkten für die tägliche Stickstoff-

Ablauffracht ist zusätzlich die (Misch-)temperatur des der 

Kläranlage zufließenden Abwassers bei unterschiedlichen 

Fremdwasseranteilen gegeben. Im Vergleich zu den Kur-

ven für konstante Temperaturen zeigt die Kurve für die 

Stickstoff-Ablauffrachten bei der „realen“ Mischtempera-

tur sehr deutlich, dass bei Abwassertemperaturen > 14 °C 

nur die mit zunehmendem Fremdwasseranteil ebenfalls 

zunehmende hydraulische Belastung für eine Zunahme 

der Ablauffrachten ursächlich ist. Sobald die Abwasser-

temperatur aufgrund eines hohen Anteils an (kaltem) 

Fremdwasser jedoch den Bemessungswert für Nitrifikati-

on von 12 °C unterschreitet, kommt es zu einem sprung-

haften Anstieg der Stickstoff-Ablauffrachten aufgrund der 

Ausschwemmung von Nitrifikanten (hier bei Fremdwas-

seranteilen > 60 %). Die zunehmende hydraulische Bela-

stung mit zunehmendem Fremdwasseranteil ist dann nur 

noch von untergeordneter Bedeutung für den Anstieg der 

Stickstoff-Ablauffrachten. 

Es soll angemerkt werden, dass die Ergebnisse der Simu-

lationsrechnungen nicht quantitativ auf andere Kläran-

lagen übertragbar sind, da dort andere Randbedingungen 

wie z.B. Auslastungsgrade etc. herrschen können. Insbe-

sondere treffen die für die Untersuchung des Temperatur-

einflusses bzw. des Einflusses der hydraulischen Belastung 

auf die Stickstoff-Ablauffrachten getroffenen Annahmen 

der Schmutzwasser- und Fremdwassertemperaturen nur 

für die Frühjahr- bzw. Herbstmonate zu (vgl. Abb. 27). 

Gleichwohl ist eine qualitative Übertragbarkeit der Aus-

sagen möglich.

Weiter wird darauf hingewiesen, dass sich hohe Fremd-

wasseranteile bei der Betrachtung des „Systems Kläranla-

ge“ vor allem in einem deutlich sichtbaren Rückgang des 

Abb. 33: Stickstoff-Ablauffrachten bei verschiedenen Fremdwasseranteilen für verschiedene Temperaturen sowie Angabe der Mischtemperatur
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Wirkungsgrades für die Stickstoffelimination widerspie-

geln während der Wirkungsgrad für den Kohlenstoffab-

bau nur geringfügig abnimmt. Bei einer immissionssei-

tigen Betrachtung wirkt sich der geringe Rückgang des 

Wirkungsgrades der CSB-Elimination jedoch mit einem 

gravierenden Anstieg der abgeleiteten Fracht aus da die 

CSB-Elimination insgesamt mit einem sehr hohen Wir-

kungsgrad abläuft. Dies führt dazu, dass die prozentuale 

Zunahme der abgeleiteten Fracht sowohl für den CSB als 

auch für Stickstoff in der gleichen Größenordnung liegt. 

Dies soll nochmals an einem Zahlenbeispiel aus obigen 

Simulationsläufen dargestellt werden. Bei einer Zunah-

me des Fremdwasseranteils von 10 auf 60 % erhöht sich 

die abgeleitete CSB-Fracht von 287 kg/d auf 379 kg/d was 

einer Zunahme von 32 % entspricht. Für den Parameter 

Stickstoff nimmt die abgeleitete Fracht dabei von 89,3 kg/d 

auf 126,6 kg/d zu. Dies ist eine Zunahme von 42 %.

4.2.4 aUSWertUNg voN MeSSUNgeN aUf  

kLäraNLageN

Die im vorherigen Kapitel mittels dynamischer Simulati-

on dargestellten Auswirkungen des Fremdwasseranteils 

auf den Wirkungsgrad der Stickstoff-Elimination sollen 

in diesem Kapitel anhand von realen Daten eingeordnet 

werden. Die Daten wurden dankenswerter Weise vom 

DWA Landesverband Baden-Württemberg zur Verfügung 

gestellt.

Die Effekte des Fremdwassers auf die Zu- und Ablauf-

konzentration für den Parameter Stickstoff sind anhand 

von vier Praxisbeispielen in Abb. 34 dargestellt. Die 

Abbildung zeigt die durchschnittlichen N
ges

 Zu- und 

Ablaufkonzentrationen jeweils für den September 2002 

mit hohen Fremdwasseranteilen (linke Balkenpaare) und 

für den sehr trockenen September 2003 mit niedrigen 

Fremdwasseranteilen (rechte Balkenpaare). Entsprechend 

dem vom DWA Landesverband Baden-Württemberg in 

Zusammenarbeit mit der Wasserwirtschaftsverwaltung des 

Landes durchgeführten Leistungsvergleich ergibt sich die 

organische Auslastung der Kläranlagen (bezogen auf die 

Ausbaugröße) zu: < 50 % für KA 1, 51-75 % für KA 2, und 

76-100 % für KA 3 und 4. Deutlich erkennbar ist bei allen 

vier Anlagen die Verdünnung der Zuläufe bei höheren 

Fremdwasseranteilen. Bei den Kläranlagen 1 und 2 zeigt 

dies jedoch keinen Einfluss auf die Ablaufkonzentrati-

onen, während es bei der Kläranlage 3 zu einer leichten 

„Verdünnung“ des Ablaufs bei hohen Fremdwasserantei-

len kommt. Dies deckt sich sehr gut mit den Aussagen 

in Abb. 30. Bei der Kläranlage 4 treten bei hohen Fremd-

wasseranteilen jedoch höhere Ablaufkonzentrationen 

auf. Ursächlich hierfür ist entweder, dass sich infolge der 

hohen organischen Auslastung der Anlage der Tempera-

tureinfluss auswirkt oder vermehrter Schlammabtrieb bei 

überlastetem Nachklärbecken.

Abb. 34: Durchschnittliche Nges Zu- und Ablaufkonzentrationen bei hohen und niedrigen Fremdwasseranteilen für vier Kläranlagen. Linke Balkenpaare 
jeweils Werte von September 2002, rechte Balkenpaare Werte von September 2003



fremdwasser in kommunalen kläranlagen54 ©LUBW

Die zugehörigen Frachten sind in Abb. 35 gegeben. Die 

Zulauffrachten ändern sich jeweils wenig, die Ablauf-

frachten sind bei höheren Fremdwasseranteilen (im Jahr 

2002) aber deutlich höher. So beträgt die ins Gewässer 

abgeleitete Stickstoff-Fracht beispielsweise für KA 2 im 

September 2002 (viel Fremdwasser) 622 kg/Monat und im 

September 2003 (wenig Fremdwasser) nur 292 kg/Monat. 

Dies bedeutet eine durch Fremdwasser bedingte Zunah-

me der eingeleiteten Fracht um 113 %. Der Wirkungsgrad 

der Stickstoffelimination nimmt in diesem Fall von 87 

auf 69 % ab. Dies gilt für die anderen dargestellten Fälle 

sinngemäß.

Abb. 35: Nges Zu- und Ablauffrachten bei hohen und niedrigen Fremdwasseranteilen für vier Kläranlagen. Linke Balkenpaare jeweils Werte von Sep-
tember 2002, rechte Balkenpaare Werte von September 2003

Abb. 36: Erreichte CSB-Abbaugrade bei unterschiedlichen Fremdwasseranteilen (Schwentner et al., 2005)
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Die oben anhand einzelner Beispiele dargestellten Zusam-

menhänge zwischen Fremdwasser und Abbauleistung von 

Kläranlagen, insbesondere für den Parameter Stickstoff, 

finden sich auch bei einer landesweiten Betrachtung 

wider. Die Abhängigkeit der erzielbaren Abbaugrade vom 

Fremdwasseranteil wird anhand nachfolgender Diagramme 

für das Jahr 2004 deutlich. Die Abbildungen sind dem 31. 

Leistungsvergleich kommunaler Kläranlagen (Schwentner 

et al., 2005) entnommen. Es sind jeweils die Abbaugrade 

für CSB, N und P für alle im Rahmen des Leistungsver-

gleichs erfassten Kläranlagen in Baden-Württemberg gege-

ben, wobei für die Parameter N und P eine Unterteilung 

in die Größenklassen 1-3 sowie 4+5 vorgenommen wurde. 

Zusätzlich sind die Mittelwerte der erreichten Abbaugrade 

für die Fremdwasserklassen < 25 %, 25 – 50 % und > 50 % 

FWA angegeben.

Die Abbaugrade für den Parameter CSB sind in Abb. 36 

dargestellt. Dabei zeigt sich, dass der Einfluss von Fremd-

wasser bei diesem Parameter nur gering ist. Bis 50 % FWA 

wird im Mittel ein Abbaugrad von 94 % erreicht und im 

Bereich > 50 % FWA nimmt der Wirkungsgrad nur gering 

auf 92 % ab.

Sehr deutliche Auswirkungen des Fremdwasseranfalls auf 

die erzielbaren Abbaugrade sind jedoch für den Parame-

ter Stickstoff festzustellen. Die entsprechende grafische 

Darstellung gibt nachfolgende Abb. 37. Im Bereich < 25 % 

FWA wurden im Mittel ein Abbaugrad von 78 % erzielt. 

Dieser Wert fällt im Bereich zwischen 25 und 50 % FWA 

auf 72 % ab. Eine weitere drastische Abnahme auf im Mit-

tel nur noch 60 % ist im Bereich > 50 % FWA zu verzeich-

nen. (Die Auswertung erfolgte gewichtet nach der Jahres-

abwassermenge; für die Berechnung der Abbaugrade der 

einzelnen Fremdwasserklassen wurden nur Anlagen der 

GK 4 + 5 berücksichtigt).

Bei den in Abb. 38 dargestellten Abbaugraden für P in 

Abhängigkeit vom Fremdwasseranteil ist ebenfalls festzu-

stellen, dass ein vermehrter Fremdwasseranfall zu nied-

rigeren Abbaugraden führt. So werden bei FWA < 25 im 

Mittel 93 % Abbaugrad und im Bereich zwischen 25 und 

50 % FWA ein mittlerer Abbaugrad von 90 % erreicht. Bei 

FWA > 50 % fällt der erzielbare Abbaugrad im Mittel auf 

82 % ab. (Die Auswertung erfolgte gewichtet nach der Jah-

resabwassermenge; für die Berechnung der Abbaugrade 

der einzelnen Fremdwasserklassen wurden nur Anlagen 

der GK 4 + 5 berücksichtigt).

Abb. 37: Erreichte N-Abbaugrade bei unterschiedlichen Fremdwasseranteilen (Schwentner et al., 2005)
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Insgesamt bestätigen die ausgewerteten Betriebsdaten 

die in obigen Kapiteln theoretisch und mittels Simulati-

on hergeleiteten Auswirkungen von Fremdwasser auf den 

Abwasserreinigungsprozess in Kläranlagen sehr gut.

Abb. 38: Erreichte P-Abbaugrade bei unterschiedlichen Fremdwasseranteilen (Schwentner et al., 2005)
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5.1 aBWaSSeraBLeitUNg / MiScHWaSSerBeHaNd-

LUNg

5.1.1 kapitaLkoSteN

Im Bereich der Abwasserableitung bzw. der Mischwas-

serbehandlung führt ein erhöhter Fremdwasseranfall vor 

allem bei der Bemessung von Regenüberlaufbecken zu 

größeren Beckenvolumina mit entsprechend höheren 

Investitionskosten. Die soll am nachfolgenden Beispiel 

verdeutlicht werden. Decker (1998) hat das fiktive 

Zentralbeckenvolumen eines RÜB entsprechend dem 

ATV-Arbeitsblatt A-128 (1992) für unterschiedliche FWA 

bemessen, wobei der Drosselabfluss den Fremdwasseran-

teilen angepasst wurde. Das zugehörige Einzugsgebiet hat 

eine Fläche A
E,b

 von 66 ha. Das resultierende, spezifische 

Speichervolumen bei unterschiedlichen Fremdwasseran-

teilen ist in nachfolgender Abb. 39 gegeben.

Das erforderliche Speichervolumen nimmt von 23 m³/ha 

bei 0 % FWA auf 49 m³/ha bei 67 % FWA zu. 

Um aus den von Decker (1998) berechneten spezi-

fischen Speichervolumina Kapitalkosten berechnen zu 

können, wurden zuerst unter der (ebenfalls von Decker 

getroffenen) Annahme der undurchlässigen Fläche zu 

A
E,b

 = 66 ha absolute Beckenvolumina berechnet. Zur 

Berechnung der Kapitalkosten wurden folgende Annah-

men getroffen:

Nutzungsdauer für Bauwerke 25 Jahre

Nutzungsdauer für Maschinentechnik 12 Jahre

realer Zinssatz 3 %

Kostenfunktionen nach Günthert und Reicherter 

(2001)

Die sich ergebenden jährlichen, fremdwasserbedingten 

Kapitalkosten sind in nachfolgender Abb. 40 dargestellt.

Die jährlichen fremdwasserbedingten Kapitalkosten stei-

gen von rund 4.000 €/a bei 20 % FWA auf rund 26.000 € 

bei 60 % FWA an. 

5.1.2 BetrieBSkoSteN

Fremdwasser verursacht im Bereich des Kanalnetzes 

(abgesehen von dem unten diskutierten Betriebsaufwand 









Abb. 39: Spezifisches Speichervolumen eines fiktiven Zentralbeckens bei unterschiedlichen Fremdwasseranteilen nach Decker (1998)

5 Ökonomische Auswirkungen erhöhten Fremd- 
 wasseranfalls
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für vermehrte Kanalspülungen) vor allem Betriebskosten 

in Abwasserpumpwerken. Eine beispielhafte Berechnung 

der anfallenden Betriebskosten wird hier nicht vorgenom-

men, da die anzunehmenden Randbedingungen bezüglich 

Förderhöhe, Abwasseranfall, etc. je nach Einzugsgebiet 

sehr unterschiedlich sind. 

Für eine überschlägige Berechnung kann nach ATV (1999) 

für Pumpwerke mit 4,5 - 5 Wh/(m³·m) gerechnet werden 

und der Strompreis zu 0,10 €/kWh angenommen werden.

SoNStige aUSWirkUNgeN:

Die Spülkraft des Fremdwassers ist umstritten, so dass es 

dazu sehr unterschiedliche Aussagen gibt. Lautrich (1972) 

führt aus, dass die erwünschte Spülwirkung meist erst 

in den Hauptsammlern und noch nicht in den Anfangs-

haltungen erzielt wird. Hingegen ist die ATV-DVWK-

Arbeitsgruppe ES-1.3 „Fremdwasser“ der Meinung, dass 

Fremdwasser die Schleppspannung im Kanal erhöht, was 

sich insbesondere in den Anfangshaltungen der Schmutz-

wasserkanäle und bei Nachtabflüssen positiv bemerkbar 

machen soll (ATV-DVWK, 2004). Eine allgemeingültige 

Aussage, inwiefern Fremdwasserreduzierungen zu ver-

mehrten Ablagerungen im Kanal führen, und damit den 

Betriebsaufwand für Spülungen, etc. erhöhen, ist nicht 

möglich.

5.2 kLäraNLage

5.2.1 kapitaLkoSteN kLäraNLage

aLLgeMeiNeS

Bei der Bemessung von Kläranlagen wirkt sich Fremdwas-

ser auf die notwendigen Beckenvolumina aus. Die durch 

Fremdwasser bedingten Kapitalkosten beim Bau von 

Kläranlagen werden im Folgenden exemplarisch für eine 

Kläranlage nach dem Belebtschlammverfahren mit vorge-

schalteter Denitrifikation für 40.000 EW dargestellt. Dabei 

werden zuerst die sich bei der Bemessung auf unter-

schiedliche Fremdwasseranteile ergebenden Volumina für 

das Vorklärbecken, das Belebungsbecken und das Nach-

klärbecken berechnet, anschließend werden die zugehöri-

gen Kapitalkosten ermittelt. Bei der Ermittlung der Kapi-

talkosten wurden Rechen und Sandfang nicht berücksich-

tigt, da Fremdwasser auf deren Dimensionierung nur ger-

inge Auswirkungen hat (Kroiss und Prendl, 1996).

Die angenommene organische Belastung wird anhand der 

im Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 131 (2000) angegebenen 

einwohnerspezifischen Frachten ermittelt. Bei einer 

angenommenen Durchflusszeit in der Vorklärung bei Q
T 

von 0,5 bis 1,0 h ergeben sich die in Tab. 11 dargestellten 

Frachten im Zulauf zur Biologie.

Abb. 40: Jährliche fremdwasserbedingte Kapitalkosten (Bau und Maschinentechnik) für ein typisches Regenüberlaufbecken bei verschiedenen 
Fremdwasseranteilen
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Die angenommenen hydraulischen Belastungen sind für 

Fremdwasseranteile zwischen 0 und 70 % in nachfolgender 

Tab. 12 gegeben. 

Der einwohnerspezifische Schmutzwasseranfall wurde 

mit 125 l/(E·d) angenommen, bei der Berechnung von 

Q
T
 wurde als Stundenspitzenfaktor 14 verwendet. Für Q

M
 

wurde 2·Q
S,14

 + Q
F
 angesetzt.

vorkLärBeckeN

Die Bemessung des Vorklärbeckenvolumens erfolgte für 

eine Oberflächenbeschickung von q
A
 = 6 m/h und eine 

minimale Aufenthaltszeit bei Mischwasserabfluss von 15 

Minuten.

Je nach Fremdwasseranfall variiert das erforderliche 

Vorklärbeckenvolumen von 180 m³ bei 0 % Fremdwasse-

ranteil bis zu 300 m³ bei 70 % Fremdwasseranteil.

BeLeBUNgSBeckeN

Die Bemessung des Belebungsbeckens wurde nach dem 

Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 131 (2000) durchgeführt. Für 

den Bereich von 0 bis 50 % FWA erfolgte die Bemessung 

für den Parameter Stickstoff entsprechend der gängigen 

Praxis auf N
anorg

 = 10 mg/l in der 24-h-Mischprobe (ent-

sprechend 17-18 mg/l in der qualifizierten Stichprobe). 

Bei höheren Fremdwasseranteilen kann jedoch mit dieser 

Bemessungsvorgabe die in der Reinhalteordnung kommu-

nales Abwasser Baden-Württemberg (ROkA, 1993) vorge-

schriebene Frachtreduzierung um 70 % für Stickstoff nicht 

erreicht werden. Daher wurden bei Fremdwasseranteilen 

> 50 % die angesetzten Ablaufkonzentrationen jeweils 

soweit erniedrigt, dass die Forderung der Stickstoffredu-

zierung um 70 % erreicht wird. (Nach ATV-DVWK-A 131 

Abb. 41: Erforderliches Vorklärbecken-Volumen bei verschiedenen Fremdwasseranteilen für eine Beispielanlage mit 40.000 EW

Tab. 11: Frachten im Zulauf zur Biologie

Parameter BSB5 TKN P TS

fracht [kg/d] 1.800 400 64 1.400

Tab. 12: Angenommene hydraulische Belastungen für verschiedene Fremdwasseranteile

FWA [%] 0 10 20 30 40 50 60 70

Qd [m³/d] 5.000 5.556 6.250 7.143 8.333 10.000 12.500 16.666

Qt,2h,max [m³/h] 357 380 409 446 496 565 770 843

QM [m³/h] 714 737 766 804 853 923 1.027 1.200
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(2000) ist eine gezielte Bemessung auf bestimmte CSB-

Ablaufkonzentrationen und somit ist auch eine Bemes-

sung auf festgelegte Abbaugrade nicht möglich. Auf den 

Parameter CSB wird daher im Folgenden nicht näher 

eingegangen.)

Die sich bei verschiedenen Fremdwasseranteilen ergeben-

den Volumina für das Belebungsbecken sind in Abb. 42 

dargestellt.

Mit zunehmender Fremdwasserbelastung ergibt sich eine 

Abnahme des erforderlichen Belebungsbeckenvolumens 

von 6.900 m³ bei 0 % Fremdwasseranteil auf 5.300 m³ 

bei 50 % FWA. Dies ist darauf zurückzuführen, dass 

die Bemessung in diesem Bereich auf gleich bleibende 

Ablaufkonzentrationen erfolgte. Durch die mit steigen-

dem Fremdwasseranteil größere Wassermenge werden 

also – bei Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen 

Ablaufkonzentrationen - größere Kohlenstoff- und Stickst-

offfrachten emittiert. Da die Zulauffracht unabhängig vom 

Fremdwasseranteil ist, nimmt die zu reinigende Fracht 

mit zunehmendem Fremdwasseranteil ab und es erge-

ben sich bei der Bemessung entsprechend kleinere Bele-

bungsbeckenvolumina. Für 60 und 70 % FWA ergibt sich 

keine weitere Verminderung der zu reinigenden Fracht, 

da der Bemessung hier ein konstanter Wirkungsgrad für 

die Stickstoffelimination von 70 % zugrunde gelegt wurde. 

Demzufolge verringert sich das erforderliche Belebungs-

beckenvolumen nicht weiter.

NacHkLärBeckeN

Das erforderliche Nachklärbeckenvolumen bei verschie-

denen Fremdwasseranteilen wurde ebenfalls nach dem 

Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 131 (2000) ermittelt und ist in 

nachfolgender Abb. 43 gegeben. Dabei wurde der Schlam-

mindex ISV zu 120 l/kg, die Schlammvolumenbeschickung 

q
SV

 zu 500 l/(m²·h) und der Trockensubstanzgehalt im 

Belebungsbecken TS
BB

 zu 3,1 g/l angenommen, so dass 

sich die Flächenbeschickung q
A
 zu 1,34 m/h ergibt.

Infolge der mit steigenden Fremdwasseranteilen zunehm-

enden hydraulischen Belastung nimmt das erforderliche 

Nachklärbeckenvolumen von 2.400 m³ bei 0 % Fremdwas-

seranteil auf 4.060 m³ bei 70 % Fremdwasseranteil zu.

geSaMtvoLUMiNa

Die oben berechneten Volumina sind kumuliert in nach-

folgender Abbildung dargestellt. In der Summe ergibt sich 

somit ein Minimum von 8.680 m³ Gesamtbeckenvolu-

men bei 50 % Fremdwasseranteil, während das erforderli-

che Gesamtvolumen bei 0 % Fremdwasseranteil 9.500 m³ 

bzw. bei 70 % Fremdwasseranteil 9.710 m³ beträgt. Zu 

beachten ist, dass im Bereich zwischen 0 und 50 % FWA 

der Wirkungsgrad der Stickstoffelimination als Folge der 

Abb. 42: Erforderliches Belebungsbecken-Volumen bei verschiedenen Fremdwasseranteilen für eine Beispielanlage mit 40.000 EW
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Bemessung auf Ablaufkonzentrationen mit zunehmendem 

Fremdwasseranteil drastisch abnimmt.

kapitaLkoSteN

Um aus den oben berechneten Volumina Kapitalkosten 

berechnen zu können, wurden folgende Annahmen 

getroffen:

Nutzungsdauer für Bauwerke 25 Jahre

Nutzungsdauer für Maschinentechnik 12 Jahre





realer Zinssatz 3 %

Kostenfunktionen nach Günthert und Reicherter 

(2001)

Die sich ergebenden jährlichen, fremdwasserbedingten 

Kapitalkosten sind in nachfolgender Abb. 45 dargestellt.

Entsprechend des in Abb. 44 dargestellten Minimums des 

erforderlichen Gesamtvolumens bei 50 % FWA ergibt sich 

das Minimum der jährlichen, fremdwasserbedingten Kapi-





Abb. 43: Erforderliches Nachklärbecken-Volumen bei verschiedenen Fremdwasseranteilen für eine Beispielanlage mit 40.000 EW

Abb. 44: Erforderliche Volumina für Vorklärbecken, Belebungsbecken und Nachklärbecken sowie Wirkungsgrad der Stickstoffelimination bei Fremd-
wasseranteilen zwischen 0 und 70 %
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talkosten ebenfalls bei 50 % FWA. Gegenüber dem hypo-

thetischen Fall einer nicht mit Fremdwasser belasteten 

Kläranlage ergeben sich hier jährlich um rund 8.000 € ger-

ingere jährliche Kapitalkosten.

5.2.2 BetrieBSkoSteN kLäraNLage

Fremdwasser beeinflusst die Betriebskosten einer Kläran-

lage hauptsächlich durch die Energiekosten für Pump-

werke und den Fällmittelbedarf zur Phosphat-Fällung. Die 

Auswirkungen auf die relevanten Anlagenteile werden 

nachfolgend dargestellt und anhand einer Berechnung 

für die bereits zuvor verwendete Beispiel-Kläranlage nach 

dem Belebtschlammverfahren mit vorgeschalteter Denitri-

fikation und simultaner Phosphat-Fällung mit Al-Salzen 

für 40.000 EW dargestellt. Nachfolgend wird zuerst der 

Einfluss von Fremdwasser auf die einzelnen Anlagenteile 

dargestellt und dann eine exemplarische Betriebskosten-

berechnung durchgeführt.

zULaUf- / zWiScHeNHeBeWerk

Fremdwasser beeinflusst die Energiekosten einer Kläran-

lage vor allem dann, wenn ein Zulaufhebewerk vorhanden 

ist. Die Kosten steigen linear mit dem zu fördernden Vol-

umenstrom an. Der Elektrizitätsverbrauch beträgt je nach 

Wirkungsgrad des Hebewerkes pro 1 m³ Fördermenge 

und 1 m Förderhöhe 3-11 Wh/(m³·m) (MURL, 1999). Für 

eine überschlägige Berechnung kann nach ATV (1999) für 

Einlaufhebewerke mit 5 Wh/(m³·m) und für Zwischenhe-

bewerke mit 4,5 Wh/(m³·m) gerechnet werden. 

Für die exemplarische Berechnung der oben genannten 

Beispielkläranlage für 40.000 EW wurde ein Zulaufhebe-

werk mit einer manometrischen Förderhöhe von 5 m und 

der Elektrizitätsverbrauch zu 5 Wh/(m³·m) angenommen. 

BioLogiScHe reiNigUNg

SaUerStoffverSorgUNg deS BeLeBUNgSBeckeNS

Fremdwasser beeinflusst den Elektrizitätsverbrauch für die 

Sauerstoffversorgung des Belebungsbeckens nur geringfü-

gig. Die jährlichen, fremdwasserbedingten Betriebskosten 

für die O
2
-Versorgung der Biomasse im Belebungsbecken 

sind so gering, dass sie bei den in Abb. 46 dargestellten 

fremdwasserbedingten Betriebskosten nicht ins Gewicht 

fallen. Sie wurden rechnerisch jedoch trotzdem berück-

sichtigt. Dabei wurde für die beispielhafte Berechnung 

der Betriebskosten der Ertrag der Belüftung zu 3 kg O
2
 je 

kWh gewählt.

rückLaUfScHLaMMpUMpWerk

Zur Rücklaufschlammförderung werden hauptsächlich 

Kreisel- teilweise auch Schneckenpumpwerke eing-

esetzt. Pro m³ Fördermenge und m Förderhöhe können 

4,7 Wh/(m³·m) Elektrizitätsverbrauch angesetzt werden 

(MURL, 1999). Die notwendige Rücklaufschlammmenge 

Abb. 45: Jährliche fremdwasserbedingte Kapitalkosten (Bau und Maschinentechnik) für Vorklärbecken, Belebungsbecken und Nachklärbecken bei 
verschiedenen Fremdwasseranteilen für eine Beispielanlage mit 40.000 EW
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nimmt proportional mit dem Zulaufvolumenstrom, also 

auch mit dem Fremdwasseraufkommen zu. 

Für die exemplarische Berechnung der Betriebskosten 

der Beispielkläranlage für 40.000 EW wurde ein Rück-

laufschlammpumpwerk mit einer manometrischen För-

derhöhe von 1,5 m und der Elektrizitätsverbrauch zu 

5 Wh/(m³·m) angesetzt. Für die Berechnung wurde ein 

konstantes Rücklaufverhältnis von 0,75 angenommen.

rezirkULatioNSpUMpWerk

Bei Anlagen mit vorgeschalteter Denitrifikation ist zur 

Nitratrückführung ein Rezirkulationspumpwerk erford-

erlich. Der Elektrizitätsverbrauch kann mit 3,8 Wh/(m³·m) 

angenommen werden (MURL, 1999). 

Für die exemplarische Berechnung der Betriebskosten 

der Beispielkläranlage für 40.000 EW wurde ein Rezirku-

lationspumpwerk mit einer manometrischen Förderhöhe 

von 0,5 m und der Elektrizitätsverbrauch zu 4 Wh/(m³·m) 

angesetzt. Das erforderliche Rückführverhältnis wurde 

entsprechend dem Arbeitsblatt ATV-DVWK-A 131 (2000) 

berechnet. Das erforderliche Rückführverhältnis nimmt 

dabei linear von 5,0 bei 0 % Fremdwasseranteil auf 0,7 bei 

70 % Fremdwasseranteil ab.

pHoSpHat-fäLLUNg

Bei zunehmendem Fremdwasseranteil wird bei Einhaltung 

des in Anhang 1 der Abwasserverordnung vorgegebenen 

Konzentrations-Grenzwertes aufgrund der zunehmenden 

Wassermengen eine höhere Phosphorfracht emittiert. 

Somit muss in der Kläranlage mit zunehmendem FWA 

ein geringerer Anteil der Phosphor-Zulauffracht gefällt 

werden. Dies gilt für das dargestellte Beispiel allerd-

ings nur für FWA < 50%. Darüber müssen niedrigere als 

im Anhang der AbwV geforderte Ablaufkonzentrationen 

eingehalten werden um den Forderungen der ROkA 

(1993) gerecht zu werden (Frachtminderung um 80%). 

Dies bedeutet dann eine Stagnation der zu fällenden 

Phosphatfracht und entsprechend des Fällmittelbedarfs.

Für die Berechnung der durch Fremdwasser verursachten 

Betriebskosten bei der Phosphat-Fällung wurde der Fäll-

mittelbedarf zu 1,3 kg Al/kg P
Fäll

 angesetzt (ATV-DVWK- 

A 131, 2000).

BetrieBSkoSteN

Unter den oben genannten Randbedingungen beein-

flusst Fremdwasser die Betriebskosten einer Kläranlage 

nur über die Energiekosten sowie die Kosten für Fäll-

mittel zur Phosphat-Elimination. Daher werden nachfol-

gend nur die Kosten für diese Punkte betrachtet und als 

„fremdwasserbedingte Betriebskosten“ bezeichnet. Um 

die oben hergeleitete Abhängigkeit des Energieverbrauchs 

der einzelnen Anlagenteile vom Fremdwasseranteil als 

Betriebskosten darstellen zu können, wurde der Strom-

preis zu 0,10 €/kWh angenommen. Die durch die Phos-

phat-Fällung verursachten Betriebskosten wurden unter 

der Annahme eines Preis von 2,50 € je kg Al beim Einsatz 

von Natriumaluminat berechnet.

Die sich ergebenden jährlichen, fremdwasserbedingten 

Betriebskosten sind in nachfolgender Abb. 46 dargestellt.

Der Verlauf der Kurve resultiert einerseits aus einer 

Zunahme der Energiekosten bei zunehmendem Fremd-

wasseranteil. Im gewählten Beispiel beeinflusst vor allem 

das Zulaufhebewerk (Dh
man

 = 5 m) mit zunehmendem 

Fremdwasseranteil die Energiekosten. Einen weit weni-

ger ausgeprägten Anteil an den Energiekosten hat das 

Rücklaufschlammpumpwerk, wobei auch hier die Ener-

giekosten mit zunehmendem Fremdwasseranteil ansteigen. 

Die Kosten für die O
2
-Versorgung der Biomasse im Bele-

bungsbecken fallen in Abb. 46 nicht ins Gewicht. Ander-

erseits nehmen die Kosten für Fällmittel mit zunehmen-

dem Fremdwasseranteil ab bzw. stagnieren.

5.2.3 JaHreSkoSteN

Die unter 5.2.1 und 5.2.2 in Abhängigkeit vom Frem-

dwasseranteil berechneten Kapital- und Energie- bzw. 

Betriebskosten sowie die Summe (Jahreskosten) für eine 

Beispielkläranlage mit 40.000 EW sind in nachfolgender 

Abb. 47 gegeben.

Die fremdwasserbedingten Jahreskosten als Summe aus 

den Betriebs- und Kapitalkosten zeigen ein Minimum 

bei 40 bzw. 50 % FWA. Die fremdwasserbedingten Jahres-

kosten liegen hier gegenüber einer nicht mit Fremdwas-

ser belasteten Kläranlage um rund 8.400 € niedriger. Dies 

ist vor allem auf die abnehmenden Kapitalkosten infolge 

kleinerer Belebungsbeckenvolumina zurückzuführen. 
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Der leichte Rückgang der fremdwasserbedingten Kosten 

mit zunehmendem FWA solle jedoch nicht überbew-

ertet werden, da es sich im Verhältnis zu den absoluten 

Betriebskosten um relativ geringe Beträge handelt.

5.3 aBWaSSeraBgaBe

Sehr deutlich schlägt sich der Fremdwasseranfall in der 

Abwasserabgabe nieder. Eine maßgebliche Größe bei 

der Berechnung der Abwasserabgabe stellt die Jahres-

schmutzwassermenge dar. Dieser Begriff ist eigentlich 

unzutreffend, da die Jahresschmutzwassermenge neben 

dem eigentlichen Schmutzwasser auch das Fremdwasser 

beinhaltet. Für die Berechnung der Abwasserabgabe wird 

(vereinfacht dargestellt) die sich aus der Jahresschmutz-

wassermenge und den erklärten Überwachungswerten 

ergebende Fracht zugrunde gelegt. Dabei wird für kom-

munale Kläranlagen die Berechung separat für die Para-

meter CSB, N und P durchgeführt. Eine Ermäßigung der 

Abgabensätze um 50 % für die einzelnen Parameter wird 

Abb. 47: Fremdwasserbedingte Jahreskosten für eine Beispielanlage mit 40.000 EW bei verschiedenen Fremdwasseranteilen

Abb. 46: Jährliche fremdwasserbedingte Betriebskosten bei verschiedenen Fremdwasseranteilen für eine Beispielanlage mit 40.000 EW
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dann gewährt, wenn die Überwachungswerte nicht über 

den Mindestanforderungen nach der Abwasserverordnung 

liegen, die Mindestanforderungen eingehalten werden 

und die Unterschreitungen der Mindestanforderungen 

nicht entgegen dem Stand der Technik durch Verdünnung 

oder Vermischung (Fremdwasser) erreicht werden. In 

Baden-Württemberg bleibt derzeit die Verdünnung oder 

Vermischung unberücksichtigt, wenn der Fremdwasser-

anteil im Jahresmittel 50 % nicht übersteigt. Jedoch kann 

auch bei Fremdwasseranteilen über 50 % eine Ermäßigung 

gewährt werden, wenn mit dem höchsten Einzelmesser-

gebnis der amtlichen Überwachung „verdünnungsbereini-

gt“ die Mindestanforderung einhalten werden kann. Dabei 

wird das höchste Einzelmessergebnisergebnis mit einem 

vom Fremdwasseranfall abhängigen Erhöhungsfaktor (EF) 

multipliziert. Das Ergebnis ist der Wert, der ohne eine 

Verdünnung oder Vermischung zu erwarten wäre (sog. 

erhöhter Anforderungswert W
h
). Liegt dieser unter der 

Mindestanforderung für den betrachteten Parameter, wird 

die Ermäßigung des Abgabensatzes um 50 % gewährt. 

Bei der Berechnung der Abwasserabgabe werden die 

durch die in der Jahresschmutzwassermenge enthaltene 

Fremdwassermenge verursachten Kosten nicht expliz-

it sichtbar. Um den fremdwasserbedingten Anteil der 

Kosten herauszuarbeiten, wurde daher in nachfolgendem 

Beispiel bewusst nur die Abwasserabgabe berechnet, die 

aus der in der Jahresschmutzwassermenge enthaltenen 

Fremdwassermenge resultiert. Der exemplarischen Bere-

chnung liegt eine Kläranlage mit 40.000 angeschlossenen 

Einwohnern zugrunde. Der spezifische Wasserverbrauch 

wurde zu 125 l/(E·d) angesetzt. Die Überwachungswerte 

und die höchsten Einzelmessergebnisse der amtlichen 

Überwachung sind in nachfolgender Tab. 13 gegeben.

Die resultierende, ausschließlich fremdwasserbedingte 

Abwasserabgabe für die beispielhaft betrachtete Anlage 

ist für verschiedene Fremdwasseranteile in nachfolgen-

der Abb. 48 dargestellt. Für Fremdwasseranteile < 50 % 

wird auf den Abgabesatz für die Parameter CSB, N und 

P Ermäßigung gewährt. Für 50 und 60 % FWA können bei 

den Parametern N und P die Mindestanforderungen mit 

dem erhöhten Anforderungswert Wh nicht eingehalten 

werden und es ist der volle Abgabensatz zu entrichten. Bei 

70 % FWA trifft dies auch für den Parameter CSB zu. Die 

schwarzen Balkenanteile im Diagramm entsprechen jew-

eils der ermäßigten Abwasserabgabe, die grauen Balken-

teile stellen den Anteil dar, der aufgrund nicht gewährter 

Abb. 48: Fremdwasserbedingte Abwasserabgabe für verschiedene FWA einer KA für 40.000 EW

Tab. 13: Angenommene Überwachungswerte und höchstes Einzelm-
essergebnis für eine exemplarische Berechnung der fremdwasserbed-
ingten Abwasserabgabe für Schmutzwassereinleitungen

Parameter CSB [mg/l] Nges [mg/l] Pges [mg/l]

überwachungswerte 40 15 2,0

höchstes 

einzelmessergebnis 35 14 1,9
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Ermäßigung (W
h
 größer Mindestanforderung) erhoben 

wird. Dabei ist zusätzlich angegeben, für welche Parameter 

die Mindestanforderung nicht eingehalten werden konnte. 

Als Faustwert kann man für den Bereich < 50 % FWA 

für einen konstant über das Jahr auftretenden Liter pro 

Sekunde Fremdwasser rund 1.000 € für die Abwasserab-

gabe angeben. 
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6.1 MaSSNaHMeN iM ÖffeNtLicHeN BereicH

Bei den Fremdwasserquellen im Bereich der öffentlichen 

Kanalisation handelt es sich überwiegend um Grundwas-

serinfiltrationen an schadhaften Rohren und Rohrverbin-

dungen, um angeschlossene Oberflächengewässer und 

Quellen, um Oberflächenwasser von Außengebieten, 

die nicht planmäßig durch die Kanalisation entwässert 

werden sollen sowie im Trennsystem um den unplanmä-

ßigen Eintritt von Niederschlagswasser beispielsweise 

über die Lüftungsöffnungen der Schachtabdeckungen. 

Durch die Pflicht zur regelmäßigen, systematischen 

Inspektion und Dichtheitsprüfung des öffentlichen Lei-

tungsbestandes (vgl. auch EKVO, 2001) sind diese Ursa-

chen den Kommunen in der Regel bereits vollständig 

bekannt.

Insbesondere die Behebung baulicher Schäden wurde in 

den letzten Jahren auf Grund erstellter Prioritätenlisten 

zunehmend vorangetrieben, um, wie vom Gesetzgeber 

vorgeschrieben, jederzeit die ordnungsgemäße Betriebs-

fähigkeit der Entwässerungsanlage und den Betrieb 

nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu 

gewährleisten. Motiviert wurde dieses Vorgehen einer-

seits durch den teils schlechten baulichen Zustand vieler 

Kanäle und der damit verbundene Gefahr von Einbrü-

chen und Abwasserexfiltrationen und andererseits durch 

Fremdwasserprobleme.

Mittlerweile wurden zahlreiche verschiedenartige Verfah-

ren für die Instandsetzung von Abwasserleitungen entwi-

ckelt, die wie folgt unterschieden werden (DIN EN 752-5, 

1997):

 Reparaturmaßnahmen zur Instandsetzung örtlich 

begrenzter Schäden.

Renovierungsmaßnahmen zur Instandsetzung schad-

hafter Kanäle durch deren technische Veränderung 

unter Erhaltung ihrer Substanz.

Erneuerungsmaßnahmen zur Herstellung neuer 

Kanäle, welche die Funktion der alten, außer Betrieb 

genommenen übernehmen.







Für jede Kategorie steht eine Vielzahl von Verfahren zur 

Verfügung, welche der einschlägigen Literatur zu ent-

nehmen sind (vgl. z.B. Stein und Niederehe, 1999). Für 

welches dieser Verfahren man sich im Einzelfall entschei-

det, hängt vorwiegend von Erscheinungsbild, Ausmaß und 

Ursache des zu behebenden Schadens ab und muss vor 

einer geplanten Instandsetzung sorgfältig überdacht wer-

den. Grundsätzlich muss das Ziel jeder Schadensbehe-

bung die Wiederherstellung des Sollzustandes sein, der 

den gleichen Anforderungen genügt, die für neue Kana-

lisationen gelten.

Die Sanierung der öffentlichen Kanäle hat jedoch in einer 

Vielzahl von Kommunen keine signifikante Verbesserung 

der grundwasserbedingten Fremdwasserzuflüsse gebracht. 

Dies ist darauf zurückzuführen, dass es durch die Sanie-

rung der öffentlichen Kanalisation infolge der dann feh-

lenden Drainagewirkung der defekten Kanäle zu einer 

lokalen Anhebung der Grundwasserstände kommt und 

sich das Grundwasser den Weg über Hausdrainagen oder 

undichte Grundstücksentwässerungsanlagen wieder in die 

öffentliche Kanalisation sucht. Wenn feststeht, dass große 

Fremdwassermengen auf Grundwasser zurückzuführen 

sind, kann eine Fremdwasserreduzierung daher nur mit 

einer ganzheitlichen Sanierung sowohl der öffentlichen 

Kanalisation als auch der privaten Grundstücksentwässe-

rungsanlagen gelingen.

Durch die Einleitungen von Oberflächengewässern und 

Quellen werden dem Kanalnetz punktuell oftmals große 

Mengen an Fremdwasser zugeführt. Somit kann mit punk-

tuellen Maßnahmen eine große Verminderung der Fremd-

wasserzuflüsse erreicht werden. Allerdings stellt sich die 

Frage nach der zukünftigen Beseitigung des natürlich vor-

handenen Wassers, welches zunächst über die Kanalisati-

on abgeleitet wurde. Möglichkeiten hierzu werden unter 

6.3 vorgestellt. Die Drainage von Außengebieten wird 

oftmals in Wegerandgräben z.B. oberhalb von Wohngebie-

ten zusammengeführt und dann punktuell in das Kanal-

netz eingeleitet (siehe Abb. 49). Auch bei der Abkoppe-

lung solcher Drainagen von Mischwasserkanalisationen 

6 Maßnahmen zur Fremdwasserreduzierung und 
 Fallbeispiele
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muss die Ableitung des anfallenden Wassers gewährleistet 

bleiben. Hierzu bieten sich ebenfalls die unter 6.3 genann-

ten Möglichkeiten an.

Niederschlagswasser, das als Fremdwasser über die 

Schachtabdeckungen in den Schmutzwasserkanal gelangt, 

macht in den meisten Städten und Kommunen nur einen 

geringen Anteil am Gesamtfremdwasser aus. Wird es den-

noch erforderlich, dieses fernzuhalten, stehen auch zu die-

sem Zweck geeignete Gegenmaßnahmen zur Verfügung. 

Eine bedeutende Verringerung bewirkt oftmals bereits das 

Einlegen eines Dichtungsringes zwischen Schachtring und 

Schachtabdeckung, so dass auf diesem Weg kein Oberflä-

chenabfluss mehr eindringt. Zudem sollten die Schächte, 

die auf Grund ihrer Lage in Senken besonders überflu-

tungsgefährdet sind, mit möglichst wenigen Lüftungs-

öffnungen und gegebenenfalls mit wasserrückhaltenden 

Schachtabdeckungen versehen werden.

Zur effektiven und wirtschaftlichen Fremdwassersanierung 

ist es sinnvoll, sich zuerst anhand von Fremdwassermes-

sungen und Begehungen des Einzugsgebietes bzw. mittels 

Kamerabefahrungen einen Überblick zu verschaffen, an 

welchen Stellen im Einzugsgebiet wie viel Fremdwasser 

anfällt. Dann sollte für jede Fremdwasseranfallstelle die 

Kosten zur Sanierung abgeschätzt werden. Anhand der 

Informationen, mit welchen finanziellen Aufwendungen 

wie viel Fremdwasser an den einzelnen Anfallstellen dem 

Kanalnetz entnommen werden kann, lässt sich eine Pri-

oritätenliste zur Fremdwassersanierung erstellen. Dabei 

sollte nicht davon ausgegangen werden, dass die Sanie-

rung undichter Kanäle und Schächte zu einer Verminde-

rung der Fremdwasserbelastung beiträgt, siehe oben. Eine 

Fremdwasserreduzierung sollte daher Entwässerungsanla-

gen auf Privatgrundstücken mit einbeziehen.

6.2 MaSSNaHMeN Bei freMdWaSSer voN privat-

grUNdStückeN

Fremdwasserquellen befinden sich nicht nur im Bereich 

der öffentlichen Kanalisation, sondern auch in privaten 

Netzen, wie z.B. der Grundstücksentwässerung. Dies wird 

meist erst deutlich, wenn die öffentlichen Sanierungsmaß-

nahmen abgeschlossen sind und sich die Fremdwassersitu-

ation kaum verbessert. Eine langfristig erfolgreiche Sanie-

rung erfordert deshalb die umfassende Betrachtung der 

Fremdwassersituation im Einzugsgebiet. So müssen ggf. 

zur Verminderung des Gesamtfremdwasserabflusses im 

Rahmen der Sanierung auch private Hausanschluss- und 

Grundleitungen einbezogen werden. Deren Schadensquo-

te ist nach heutigen Erfahrungen wesentlich höher als in 

der öffentlichen Kanalisation (Bosseler et al., 2003a; Bos-

seler et al., 2003b; Eisner, 2002). Weiter ist die Länge die-

ser Anlagen in einem Einzugsgebiet oftmals größer als die 

der öffentlichen Kanalisation.

6.2.1 eiNgreNzUNg der freMdWaSSerzUfLüSSe aUS 

privateN LeitUNgeN

Ein geeignetes Mittel, um auch private Fremdwasser-

quellen genauer zu identifizieren, ist die nächtliche TV-

Inspektion. Vergleichbar der Durchführung nächtlicher 

Ab-flussmessungen sollten auch hierbei u.a. die in 2.4.2.2 

genannten Randbedingungen bezüglich des Untersu-

chungszeitraums eingehalten werden. Um zwischen 

privaten und öffentlichen Fremdwasseranteilen unter-

scheiden zu können, reicht bereits der Einsatz eines her-

kömmlichen Kamerasystems ohne Satellitenkamera aus. 

Die Kamera wird dafür jeweils wenige Minuten vor einem 

Hausanschluss platziert, um den von dort kommenden 

Zufluss zu dokumentieren. Die Lage der Hausanschlüs-

se (rechts, links, oben), die zufließende Menge sowie die 

vermutliche Ursache für den Fremdwasserzufluss werden 

zunächst subjektiv abgeschätzt und ebenso wie die Ent-

fernung zum Startschacht im Protokoll festgehalten. Zu 

unterscheiden sind Fremdwasserzuflüsse unmittelbar 

aus der Hausanschlussleitung sowie Infiltrationen auf 

Grund eines fehlerhaft in den Hauptkanal eingebundenen 

Hausanschlussstutzens.

Abb. 49: Einleitung einer Aussengebietsdrainage aus einem Wegesei-
tengraben in das Kanalisationsnetz
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Im Rahmen der Auswertung werden die inspizierten 

Hausanschlüsse den jeweiligen Grundstücken zugeordnet 

und mit den gewonnenen Fremdwasserinformationen im 

Bestandsplan dargestellt (siehe Abb. 50). Wird zur Verwal-

tung der Kanalstammdaten ein Kanalinformationssystem 

(KIS) verwendet, können zusätzlich zu den oben genann-

ten noch weitere Informationen, wie z.B. Grundstücksei-

gentümer oder Alter und Material der Hausanschlusslei-

tung, verknüpft werden.

Abb. 50: Darstellung der Ergebnisse einer nächtlichen TV-Inspektion zur grundstücksgenauen Ermittlung von Fremdwasserquellen
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Grundsätzlich reicht der Einsatz einer Kamera auf Fahr-

wagen aus, um Anschlussleitungen zu identifizieren, über 

die Fremdwasser eingeleitet wird. Bei Verwendung einer 

Satellitenkamera können jedoch im selben Arbeitsgang 

bereits Teile der An-schlussleitungen inspiziert und dabei 

festgestellte Schäden dokumentiert werden. Zuverlässige 

Aussagen zu Fehlanschlüssen und Drainagen sind aber 

auch auf Basis einer Inspektion dieser Leitungsabschnitte 

kaum zu erwarten. Nicht selten muss die Inspektion auf 

Grund von Verschmutzung oder wegen eines stark abge-

winkelten Leitungsverlaufs bereits nach einigen Metern 

abgebrochen werden. Weitergehende Untersuchungen 

zur Bewertung des Zustandes der privaten Abwasser-

leitungen und zur näheren Eingrenzung von privaten 

Fremdwasserquellen müssen auf den Grundstücken selbst 

ansetzen. Erst auf Basis dieser Untersuchungen lassen sich 

zuverlässige Aussagen zu Undichtigkeiten, Fehlanschlüs-

sen und zur Einleitung von Drainagewasser über private 

Anschlusskanäle machen.

6.2.2 erfaSSUNg UNd BeWertUNg deS zUStaNdeS 

privater aBWaSSerLeitUNgeN

Grundsätzlich sind häusliche Leitungsnetze in ihrer Cha-

rakteristik nicht oder nur bedingt mit den öffentlichen 

Kanalnetzen vergleichbar. Meist sind sie wesentlich kom-

plexer aufgebaut. An vielen Orten des Gebäudes sind 

einzelne Ablaufmöglichkeiten für Entwässerungsgegen-

stände eingebunden, so z.B. für Duschen, Toiletten oder 

Wasch- und Spülmaschinen. Hinzu kommen planmäßige 

Regenwasserableitungen in Mischwassernetzen oder auch 

Fehlanschlüsse und Hausdrainagen.

Die Entwässerungspläne für private Netze sind häufig 

unvollständig oder veraltet. In den Datenbeständen der 

Kanalnetzbetreiber finden sich nur selten Hausakten in 

EDV-technisch verfügbarer und vollständiger Form (IKT, 

2003). Häufig weichen die tatsächlichen Abwassersysteme 

von den Angaben in den Planunterlagen ab: dokumen-

tierte Entwässerungsgegenstände sind nicht vorhanden, 

oder es wurden nachträglich Entwässerungsgegenstände 

angeschlossen, ohne die Pläne zu aktualisieren (Bosseler 

et al., 2003a). Es empfiehlt sich, die vorhandenen Pläne 

vor dem Beginn weiterer Untersuchungen zunächst auf 

Grundlage einer Ortsbegehung zu überprüfen und ggf. zu 

ergänzen (vgl. Abb. 51). Um die spätere Nachbearbeitung 

und die Planung von Sanierungsmaßnahmen zu erleich-

tern, kann es sinnvoll sein, die Pläne EDV-technisch zu 

bearbeiten und diese ggf. in ein Informationssystem zu 

übernehmen.

Mit Blick auf die später einzusetzende Inspektions- und 

Ortungstechnik bietet sich eine Trennung zwischen dem 

vielfach verzweigten Netz im Grundleitungsbereich und 

dem reinen Anschlusskanal (auch Hausanschlussleitung 

genannt) zwischen Revisionsschacht und Straßenkanal 

an. Letzterer leitet das gesammelte Abwasser in der Regel 

ohne Abzweige zum öffentlichen Kanal und weist meist 

einen vergleichsweise geradlinigen Verlauf auf. Diese 

Hausanschlussleitung ist hinsichtlich der Betriebsbedin-

gungen mit dem öffentlichen Kanal vergleichbar, lediglich 

die geringere Nennweite mit DN 150 bis DN 200 weicht 

von den üblichen Werten im öffentlichen Bereich ab.

Abb. 51: Aufnahme der Entwässerungssituation vor Ort; gute Zugänglichkeit über einen Revisionsschacht (links), neu erstellter und versiegelter 
Revisionsschacht (rechts)
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Das Grundleitungsnetz zwischen Revisionsschacht und 

Entwässerungsgegenständen im Gebäude ist i.d.R. durch 

Verzweigungen und Bögen, eingeschränkte oder nicht vor-

handene Zugangsmöglichkeiten sowie geringe Rohrdurch-

messer gekennzeichnet. Oftmals finden sich in diesem 

Teil des Abwassernetzes mehrfache Verzweigungen, z.B. 

eine vom Hauptstrang abzweigende Leitung, die sich dann 

nochmals gabelt. Mit Abwinkelungen bis hin zu rechtwin-

keligen Bögen muss gerechnet werden, auch wenn dies 

gegen geltende Richtlinien (DIN 1986) verstößt. Gute 

Zugangsmöglichkeiten durch Schächte sind innerhalb des 

Gebäudes nur selten gegeben, normalerweise liegen die-

se außerhalb des Gebäudes. Der Zugang zu Teilbereichen 

des Grundleitungsnetzes ist oftmals nur über Revisions-

klappen an den Fallleitungen möglich (siehe Abb. 52).

6.2.2.1 NetztypeN

Welche Geräte- bzw. Verfahren zum Einsatz kommen kön-

nen, richtet sich infolgedessen nach den Zugänglichkeiten 

und der Komplexität des betrachteten Entwässerungssy-

stems. IKT-Untersuchungen haben gezeigt, dass diesbe-

züglich eine Definition von fünf unterschiedlichen Netz-

typen sinnvoll ist (vgl. Abb. 53):

Der reine Anschlusskanal (auch HAL - Hausanschlusslei-

tung genannt) zwischen Revisionsschacht und Straßenka-

nal leitet das gesammelte Abwasser i.d.R. ohne (oder mit 

wenigen) Abzweige(n) zum öffentlichen Kanal und weist 

meist einen vergleichsweise geradlinigen Verlauf auf. Er ist 

hinsichtlich der Betriebsbedingungen grundsätzlich mit 

dem öffentlichen Kanal vergleichbar, lediglich die gerin-

gere Nennweite mit DN 150 bis DN 200 weicht von den 

üblichen Werten im öffentlichen Bereich ab. Zugänglich 

ist er in der Regel über einen Schacht und vom öffent-

lichen Kanal aus.

Netztyp A definiert eine Leitungsstrecke im Grund-

leitungsbereich, die beidseitig über Schächte zugäng-

lich ist. Der Verlauf ist in der Regel ebenfalls recht 

geradlinig, die Nennweiten liegen in der Regel zwi-

schen DN 150 und DN 100. 

Netztyp B definiert eine Leitungsstrecke im Grund-

leitungsbereich, die einseitig über einen Schacht und 

eventuell zusätzlich über Revisionsöffnungen in Fall-

leitungen oder Entwässerungsgegenstände zugänglich 

ist. Der Verlauf der Leitungsstrecke kann auch Bögen 

enthalten, die Nennweiten liegen zwischen DN 150 

und DN 100. 

Netztyp C definiert keine einzelne Leitungsstrecke, 

sondern ein komplettes Teilnetz. Zu diesem Teilnetz 

ist kein direkter Zugang über einen Schacht mög-

lich, da es von einer Leitung des Netztyps A oder B 

abzweigt. Somit ist es in der Regel nur über Revisi-

onsöffnungen in Fallleitungen oder Entwässerungs-

gegenstände zugänglich. Bei diesem Netztyp können 

viele Bögen vorhanden sein, die Nennweiten liegen 

zwischen DN 100 und DN 70. 

Netztyp D definiert wie Typ C ein Teilnetz, das von 

einer Leitung des Netztyps A oder B abzweigt. An 

diesen Netztyp sind viele Entwässerungsgegenstän-

de (z.B. Toiletten, Duschen etc.) angeschlossen, der 

Verlauf ist sehr komplex und es befinden sich viele 

Bögen in den Leitungen. Die Nennweiten liegen zwi-

schen DN 100 und DN 70.









Abb. 52: Beispiel eines Abwassernetzes im Inneren eines Gebäudes
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Abb. 53: Unterscheidung von Netztypen nach Zugänglichkeit und Komplexität der Entwässerungssysteme (Bosseler et al., 2003a)

Anschlusskanal (HAL): Hausanschluss, ohne bzw. mit 

wenigen Abzweigen, Zugang über einen Schacht oder 

öffentlichen Kanal Nennweite DN 200 bis DN 150

Netztyp A: Leitungsstrecke im Grundleitungsbereich, 

beidseitiger Zugang über Schächte, Nennweite, geradli-

niger Verlauf, Nennweite DN 150 bis DN 100

Netztyp B: Leitungsstrecke im Grundleitungsbereich, 

einseitiger Zugang über einen Schacht möglich, abge-

winkelter Verlauf, Nennweite DN 150 bis DN 100

Netztyp C: Abzweig von Netztyp A oder B, kein direk-

ter Zugang über einen Schacht, mehrfach abgewinkelte 

Leitung, Nennweiten DN 100 bis DN 70

Netztyp D: sehr komplex, zahlreiche Bögen und viele 

Entwässerungsgegenstände, Nennweiten DN 100 bis 

DN 70
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In Abb. 54 ist ein Entwässerungsnetz eines Gebäudes 

abgebildet, dass in die zuvor definierten Teilnetze unter-

teilt ist.

6.2.2.2 tecHNiScHe aNforderUNgeN

Seit Einführung der europäischen Normung wird auch in 

den technischen Anforderungen an eine Grundstücksent-

wässerung zwischen zwei Bereichen unterschieden. Für 

den Bereich innerhalb des Gebäudes gilt seit Juni 2000 

die DIN EN 12056. Die Entwässerungssysteme außerhalb 

des Gebäudes fallen unter die Anforderungen der DIN 

EN 752 (1995). In der nationalen Normung des DIN gilt 

für den privaten Bereich die DIN 1986. In der DIN 1986 

– 100 wird die o.a. europäische Normung für die „deut-

sche Situation“ konkretisiert. Die DIN 1986 – 30 gibt Vor-

schriften zur Instandhaltung von Entwässerungsanlagen 

für Gebäude und Grundstücke. Diese Norm orientiert 

sich weiterhin an der Trennung zwischen privater und 

öffentlicher Kanalisation. Der Anwendungsbereich endet 

damit abweichend von DIN EN 12056 (2000) nicht an der 

Gebäudefront, sondern an der Grundstücksgrenze (siehe 

Abb. 55).

In Tab. 14 sind die Bezeichnungen der wesentlichen 

technischen Normen für die Grundstücksentwässerung 

zusammengefasst.

Abb. 54: Beispiel eines in Netztypen unterteilten Entwässerungsnetzes eines Gebäudes (Bosseler et al., 2003a)

Abb. 55: Anwendungsbereiche der Normen für die Grundstücksentwäs-
serung
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Tab. 14: Normen der Grundstücksentwässerung

Technische Norm Titel

diN eN �52 - 2 Allgemeine Anforderungen an Entwässe-
rungssysteme außerhalb von Gebäuden

diN eN 12056 Allgemeine und Ausführungsanforderungen 
für Planung und Bemessung von Schwer-
kraftanlagen innerhalb von Gebäuden

diN 1�86 – 100 Allgemeine Anforderungen für Entwäs-
serungsanlagen von Gebäuden und 
Grundstücken

diN 1�86 - 30 Maßnahmen zur Instandhaltung von Ent-
wässerungsanlagen nach DIN 1986 - 100

6.2.2.3 tv-iNSpektioN, eLektroMagNetiScHe 

ortUNg UNd tracer

Zur weitergehenden Lokalisierung von Fremdwasserquel-

len im Bereich der Grundstücksentwässerung, empfieh-

lt sich in einem ersten Schritt die Durchführung einer 

optischen Inspektion ggf. in Kombination mit einer elek-

tromagnetischen Ortung, z.B. mittels TV-Kameras, in 

denen Ortungssonden integriert sind.

Um sowohl die Hauptleitungsstrecken der oben beschrie-

benen Netztypen HAL, A und B als auch deren Zuläufe 

zu inspizieren, empfiehlt sich idealerweise der Einsatz von 

Satellitenkamerasystemen in der privaten Hauptleitung. 

Dies setzt allerdings voraus, dass die Hauptleitung ohne 

Bögen geradlinig verläuft, der Leitungsdurchmesser min-

destens DN 150 beträgt (für die kleinsten am Markt ver-

breiteten Modelle) und die Leitung keine starken Schä-

den wie z.B. Muffenversätze, Einbrüche, Scherbenbildung 

oder Querschnittsdeformationen aufweist. Darüber hinaus 

muss mindestens ein Schacht als offener Durchlass ausge-

führt sein, da die auf dem Markt verfügbaren Modelle auf-

grund ihrer Größe nicht über eine Reinigungsöffnung ein-

gesetzt werden können. Mit dem Satellitenkopf können 

dann auch die seitlichen Abzweige sowie Hauptleitungs-

strecken der Netztypen C und D inspiziert werden. Ist 

der Einsatz einer Satellitenkamera nicht möglich, sollten 

für die Hauptleitungsstrecken der Netztypen HAL, A und 

B Kameras auf Fahrwagen mit Dreh-Schwenkkopf einge-

setzt werden (siehe Abb. 56). Ist auch dies nicht möglich, 

empfiehlt sich der Einsatz einer Spülkamera. Mit diesen 

Kameras kann die Leitung auch gleichzeitig gereinigt wer-

den, allerdings ist die Perspektive durch den starren Axial-

kopf stark eingeschränkt. Ein Abschwenken der Leitungs-

innenwand, z.B. zur Muffenprüfung, ist nicht möglich.

Die Orientierung im Abwassernetz kann zusätzlich durch 

die Zugabe von Farbtracern an den Entwässerungsstellen 

erleichtert werden. So lassen sich bei Kamerabeobachtung 

der Abzweige auch die im Rahmen einer Inspektion nicht 

vollständig erfassten Entwässerungsstellen zuordnen. Auf 

diese Weise ist neben der Lagefeststellung und Zustand-

serfassung zugleich die Zuordnung der Einleitungsstellen 

und Abzweige in einem Arbeitsgang möglich.

Die Zustanderfassung der kompletten Netze der Typen C 

und D ist nur unter großem technischem und zeitlichem 

Aufwand durchführbar. Ggf. können die Leitungen dieser 

Netztypen aber stichpunktartig mittels Schiebekameras, 

z.T. auch mit Dreh-Schwenkopf, von Revisionsöffnungen 

in Fallleitungen oder über die Ablaufstellen der Entwässe-

rungsgegenstände nach Demontage dieser inspiziert wer-

den. Ist allein die Schaffung von Zugänglichkeiten bereits 

mit sehr großem Aufwand verbunden, kann auch der 

Einsatz eines Endoskops durch Entwässerungsgegenstän-

de sinnvoll sein. Gleiches gilt für seitliche Abzweige der 

Netztypen HAL, A und B.

Einzelne Firmen haben sich mit den besonderen Anfor-

derungen an die Zustandserfassung von Hausanschluss- 

und Grundleitungen auseinandergesetzt und neue, ange-

passte Gerätetechniken entwickelt (IKT, 2002; ZK, 2003; 

JT, 2003; IBAK, 2004). Hier sind vor allem die „Lindauer 

Abb. 56: Fahrwagen mit Schwenkkopfkamera (links) und Axialkopfka-
mera (rechts) 

Abb. 57: Einsatz von Tracern zur Zuordnung von Einleitungsstellen in 
privaten Entwässerungsnetzen
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Schere“ der JT-elektronik GmbH (Abb. 58), die Orion L 

(auch „Kieler Stäbchen“ genannt, Abb. 59) der IBAK 

GmbH & Co. KG, der „Göttinger Kanalwurm“ der Firma 

ZK Kanalprüftechnik GmbH sowie eine Satellitenkamera, 

deren Entwicklung kürzlich in den Niederlanden abge-

schlossen wurde (Abb. 60 und Abb. 61), zu nennen.

Alle Geräte wurden speziell für die Zustandserfassung 

von Grundstücksentwässerungsleitungen entwickelt. Erste 

Untersuchungen des IKT in Gelsenkirchen (IKT, 2004) 

zeigen bereits, dass mit dem Kanalwurm weit umfas-

sendere Netzbereiche mit weniger Aufwand untersucht 

werden können, als es mit herkömmlichen, am Markt ver-

breiteten Verfahren möglich ist. In der Gemeinde Schwa-

nau konnten bei der Inspektion von Grundstücksent-

wässerungsanlagen mit dem „Kieler Stäbchen“ der Firma 

IBAK GmbH & Co. KG ebenfalls sehr gute Resultate 

erzielt werden.

6.2.2.4 dicHtHeitSprüfUNg

Wird der bauliche und funktionelle Zustand einer Lei-

tung aufgrund der optischen Inspektion als gut beurteilt 

und sind ohne weiteres keine Undichtigkeiten zu erken-

nen, kann das Ex- bzw. Infiltrationspotenzial letztendlich 

nur auf Basis einer Dichtheitsprüfung mit Luft oder Was-

ser bewertet werden.

Für Entwässerungsanlagen von Gebäuden und Grundstü-

cken gelten diesbezüglich die Anforderungen der DIN 

1986, Teil 30: 2003-02. Neben technischen Empfehlungen 

werden in dieser Norm auch Fristen und Intervalle für 

durchzuführende Inspektions- und Dichtheitsprüfungs-

maßnahmen vorgegeben. Dabei wird unterschieden zwi-

schen häuslichem Abwasser (siehe Tab. 15) und industri-

ellem oder gewerblichem Abwasser (siehe Tab. 16).

In der DIN 1986, Teil 30: 2003-02 sind Prüfmethoden zur 

Überprüfung der Dichtheit von Leitungen der Grund-

stücksentwässerung aufgeführt bzw. werden Verweise auf 

weitere Regelwerke gegeben. Folgende Methoden sind 

demnach, abhängig von der Art des Abwassers bzw. der 

Lage der Leitungen innerhalb oder außerhalb von Was-

serschutzgebieten, für die Überprüfung der Dichtheit von 

privaten Entwässerungsleitungen möglich:

Abb. 58: „Lindauer Schere“ der  Firma JT-elektronik GmbH

Abb. 60: „Göttinger Kanalwurm“ der  Firma ZK Kanalprüftechnik GmbH

Abb. 59: „Kieler Stäbchen“ der  Firma IBAK GmbH & Co. KG

Abb. 61: Satellitensystem für Leitungen ab DN 135 der Firma Cues 
Europa B.V.
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Prüfung durch TV-Inspektion (nach DIN 1986, Teil 

30)

Wasser- und Luftprüfungen (Druckprüfungen)

 - Wasserfüllstandsprüfung (nach DIN 1986, Teil 30)

 - Wasserdruckprüfung (nach DIN EN 1610 (1997) und 

   ATV-M143, Teil 6 (ATV-DVWK, 1998))

 - Luftdruckprüfung (nach DIN EN 1610 und ATV 

    M143, Teil 6)

prüfUNg dUrcH tv-iNSpektioN (NacH diN 1�86, 

teiL 30)

Gemäß dem Kommentar zur DIN 1986, Teil 30 (Hein-

richs et al., 2002) ist eine Leitung nach Auswertung der 

TV- Inspektion als dicht zu bewerten, wenn

kein Grundwassereinbruch vorliegt und

keine statischen Mängel nach der Schadensbewertung 

vorliegen (Riss- und Scherbenbildungen, Einbrüche 









und relevante Muffenversätze dürfen nicht vorhanden 

sein) und

keine hydraulischen Mängel nach der Schadensbe-

wertung vorliegen (Rohrleitungen müssen frei von 

Abflusshindernissen, Wurzeleinwüchsen und Verfor-

mungen sein).

WaSSer- UNd LUftprüfUNgeN (drUckprüfUNgeN)

Sowohl bei der Dichtheitsprüfung mit Wasser als auch mit 

Luft werden verschiedene Verfahren zur Auswahl gestellt 

(Wasser 3x/Luft 2x). Unterschieden werden kann hier 

zwischen Prüfungen, bei denen ein bestimmter Druck 

aufzubauen und zu halten ist (Druckprüfungen), und der 

Wasserfüllstandsprüfung nach DIN 1986 Teil 30, bei der 

abhängig von den jeweiligen Randbedingungen der ein-

zelnen Gebäude nur der maximal mögliche Betriebsdruck 

aufgebracht wird.



Prüfung durch: Anlass Prüfzeitraum

tv-

inspektion

Wiederkehrende Prüfung in Wasserschutzgebieten der Schutzzone II jährlich

Wiederkehrende Prüfung in Wasserschutzgebieten der Schutzzone III alle 5 Jahre

druck-

prüfung

Bauliche Veränderungen und Erweiterungen, auch wenn nur Teilstrecken betroffen sind im Zuge der 
Baumaßnahme

Erstprüfung von Leitungen vor Abwasserbehandlungsanlagen umgehend

Erstprüfung von Leitungen nach Abwasserbehandlungsanlagen bis 2004

Wiederkehrende Prüfung von Leitungen vor Abwasserbehandlungsanlagen alle 5 Jahre

Wiederkehrende Prüfung von Leitungen nach Abwasserbehandlungsanlagen alle 15 Jahre

Wiederkehrende Prüfung in Wasserschutzgebieten der Schutzzone II alle 5 Jahre

Wiederkehrende Prüfung in Wasserschutzgebieten der Schutzzone III für Leitungen vor 
Abwasserbehandlungsanlagen

alle 5 Jahre

Wiederkehrende Prüfung in Wasserschutzgebieten der Schutzzone III für Leitungen vor 
Abwasserbehandlungsanlagen

Abstimmung mit 
Überwachungsbehörde

Tab. 16: Anforderungen an Dichtheitsprüfungen von Grundleitungen, die industrielles oder gewerbliches Abwasser ableiten (nach DIN 1986)

Prüfung durch: Anlass Prüfzeitraum

tv- inspektion Umbauarbeiten, die weniger als 50 % der Entwässerungsanlage betreffen im Zuge der Baumaßnahme

Erstprüfung bis Ende 2015

Wiederkehrende Prüfung alle 20 Jahre

Wiederkehrende Prüfung in Wasserschutzgebieten der Schutzzone II Jährlich

Wiederkehrende Prüfung in Wasserschutzgebieten der Schutzzone III alle 5 Jahre

druckprüfung Wesentliche bauliche Veränderungen und Erweiterungen im Zuge der Baumaßnahme

Umbauten, die mehr als 50 % der Entwässerungsanlage betreffen im Zuge der Baumaßnahme

Wiederkehrende Prüfung in Wasserschutzgebieten der Schutzzone II alle 5 Jahre

Tab. 15:  Anforderungen an Dichtheitsprüfungen von Grundleitungen, die häusliches Abwasser ableiten (nach DIN 1986)
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In Tab. 17 und Tab. 18 wird ein Überblick über die ver-

schiedenen Prüfverfahren mit den jeweiligen Prüfkriterien 

gegeben.

Um die Leitungen bei der Dichtheitsprüfung mit Luft 

oder Wasser abzusperren, werden Absperrelemente wie 

Blasen und Scheiben oder Stopfen verwendet.

Blasen sind ballartige oder zylindrische Gummielemente, 

die mit Luft befüllt werden können. Durchgangsblasen 

besitzen einen oder mehrere Durchlässe zum Prüfraum. 

Es wird eine unterschiedliche Zahl von Durchlässen für 

verschiedene Anwendungsfälle, z.B. für die Befüllung oder 

Entlüftung des Prüfraumes, benötigt. 

Scheiben und Stopfen sind relativ flache kreisförmige 

Scheiben aus einem Metall- oder Kunststoffkörper mit 

gummiartigen Dichtungselementen. Die Gummidich-

tungen werden pneumatisch aufgepumpt oder durch 

Zusammenschrauben des Gehäuses nach außen ans Rohr 

DIN EN 1610 DIN 1986 Teil 30 ATV M143 Teil 6

vorgehen Der Prüfabschnitt wird bis zum Gelän-
deniveau gefüllt.
Während der Prüfzeit ist der Wasser-
stand mit einer maximalen Abwei-
chung von 0,01 bar durch Wasserzuga-
be aufrecht zu halten.
Die Menge des nachgefüllten Wassers 
und der Prüfdruck sind zu messen und 
aufzuzeichnen.

Wie diN eN 1610, der Prüfabschnitt 
wird jedoch bis 0,50 m über Rohr-
scheitel befüllt. Falls dies nicht 
möglich ist, kann die Leitung bis zur 
Oberkante des tiefsten Entwässe-
rungsgegenstandes bzw. bis zur 
Unterkante der Reinigungsöffnung 
in der Fallleitung befüllt werden.

Der Prüfabschnitt wird gereinigt, vor 
allem an Stellen, an denen Absperrele-
mente platziert werden.
Der Prüfabschnitt wird vom Tiefpunkt 
aus befüllt, die Wasserbefüllung und 
das Aufbringen des Prüfdruckes erfolgt 
über einen Freispiegelbehälter.
Die Positionierung der Absperrele-
mente wird bei abschnittsweiser Prü-
fung durch eine TV-Kamera überwacht.

prüfzeit 30 min (+/- 1 min),
1 h vorfüllzeit (falls erforderlich)

15 min
keine vorfüllzeit gefordert

15 min
keine vorfüllzeit gefordert

prüfdruck Ergibt sich aus der füllung des Prüfab-
schnittes bis zum Geländeniveau 
Minimum 0,1 bar
Maximum 0,5 bar

Wenn möglich 0,05 bar über 
rohrscheitel, ansonsten einfacher, 
tatsächlich möglicher Betriebs-
druck (siehe alte Fassung)

Minimum 0,05 bar 
Maximum 0,5 bar 
(Bei anstehendem GW Erhöhung des 
Prüfdruckes um 0,1 bar pro Meter GW 
über dem Rohrscheitel,  maximale 
Erhöhung um 0,2 bar)

zul. 

Wasserzugabe

0,15 l/m² für Rohrleitungen 
0,20 l/m² für Rohrleitungen einschl. 
Schächte 0,40 l/m² für Schächte und 
Inspektionsöffnungen

0,20 l/m² 0,2 l/m² 

DIN EN 1610 ATV M143 Teil 6

ausführung Leitungen sind mit geeigneten luftdichten Verschlüssen 
abzudichten.
Ein Anfangsdruck (Prüfdruck + 10 %) ist auf die Leitung 
zu bringen und die Beruhigungszeit abzuwarten.
Während der Prüfzeit darf der Druck um einen 
bestimmten Wert, abh. vom gewählten Verfahren 
abnehmen.

Wie diN eN 1610.

Verfahren Durchmesser der Leitung

LA LB LC LD DN 100 DN 200 DN 300

Beruhigungszeit 5 min 5 min 5 min 5 min 1 min 2 min 3 min

prüfzeit 5 min 4 min 3 min 1,5 min 1 min 2 min 3 min

prüfdruck 10 mbar 50 mbar 100 mbar 200 mbar 100 mbar (bzw. –100 mbar)

zul. druckabfall 2,5 mbar 10 mbar 15 mbar 15 mbar 15 mbar (Überdruck)
12 mbar (Unterdruck)

Tab. 17: Dichtheitsprüfung mit Wasser, Vergleich der Prüfkriterien nach DIN EN 1610, DIN 1986 und ATV M143, Teil 6

Tab. 18: Dichtheitsprüfung mit Luft, Vergleich der Prüfkriterien nach DIN EN 1610 und ATV M143, Teil 6
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gedrückt. Gegenüber den Blasen besitzen sie eine geringe 

Abdichtungsfläche. Sie sind ebenso wie Blasen als rei-

ne Absperrelemente oder mit Durchgang erhältlich. Bei 

Dichtheitsprüfungen an Hausanschluss- oder Grundlei-

tungen werden sie kaum eingesetzt.

Zur Prüfung eines kompletten Entwässerungsnetzes, seit-

licher Abzweige oder der Netztypen C und D sollte die 

Wasserfüllstandsprüfung nach DIN 1986 eingesetzt wer-

den. Druckprüfungen können i.d.R. in diesen Bereichen 

nicht oder nur mit hohem Aufwand durchgeführt wer-

den. Die Kriterien der Wasserfüllstandsprüfung zeigen 

wiederum Unzulänglichkeiten, da nach den bestehenden 

Regelungen für die Kalkulation des Wasserzugabewertes 

Leitungsverlauf, -länge und -nennweite bekannt sein müs-

sen. Die exakte Aufnahme des Leitungsverlaufes und der 

Leitungslänge ist jedoch in seitlichen Abzweigen und den 

Teilnetzen C und D, wie vorher dargestellt, nur unter sehr 

hohem Aufwand oder gar nicht möglich.

Eine Druckprüfung mit Luft oder Wasser nach den Krite-

rien der DIN EN 1610 oder ATV M-143 ist im häuslichen 

Abwasserbereich mit vertretbarem Aufwand nur an den 

Hauptleitungsstrecken der Netztypen HAL, A und B sinn-

voll. Hier kann im ersten Schritt eine Luftdruckprüfung 

gewählt werden, die meist schneller durchzuführen ist 

als eine Wasserdruckprüfung. Bei Zweifeln an dem Prü-

fergebnis sollte zur Kontrolle eine Wasserdruckprüfung 

durchgeführt werden.

6.2.2.5 feHLaNScHLüSSe (treNNSySteM)

In Schmutzwassernetzen im Trennsystem kann mittels 

Benebelung in bewährter Weise festgestellt werden, ob 

Fehlanschlüsse die Ursache für unplanmäßige Zuflüs-

se zum öffentlichen Netz sind. Oftmals sind dies an den 

Schmutzwasserkanal falsch angeschlossene Dach- bzw. 

Hofentwässerungen, deren Niederschlagswasser planmä-

ßig in den Regenwasserkanal eingeleitet werden soll. In 

seltenen Fällen kann mit Hilfe einer Benebelung auch der 

Anschluss von Drainagen nachgewiesen werden, wenn 

Rauch aus dem das Haus umgebenen Erdreich dringt 

(Drews, 2002). Der Erfolg der Untersuchung richtet sich 

dabei jedoch sehr stark nach der Durchlässigkeit der über-

deckenden Bodenschichten, so dass ein Aufspüren von 

Drainagen mit dieser Methode eher zufällig ist.

6.2.2.6 reiNigUNg

Vor der Inspektion und Dichtheitsprüfung ist i.d.R. eine 

Reinigung der häufig stark verschmutzten Leitungen 

erforderlich. Die Reinigung der Hauptleitungsstrecken der 

Netztypen HAL, A und B sollte mittels Wasserhochdruck 

vorgenommen werden. Liegen starke Verschmutzungen 

vor, die durch eine Hochdruckreinigung nicht zu beseiti-

gen sind, kann eine Spiralmaschine eingesetzt werden. Bei 

seitlichen Abzweigen und den Netztypen C und D sollte 

eine Hochdruckreinigung nur vorgenommen werden, 

wenn ein Zugang über Abläufe von WCs gegeben ist und 

schwere Schäden (z.B. an der Inneneinrichtung) durch 

Abb. 64: Wasserfüllstandsprüfung nach DIN 1986, Teil 30; Absperrung 
der seitlichen Leitung unter Kamerabeobachtung (links), Messung des 
Wasserstandes im Bodenablauf (rechts)

Abb. 63: Mechanischer Absperrstopfen (links), pneumatische Absperr-
scheiben (rechts) (Härke, 2002)

Abb. 62: Zylindrische Absperr- und Durchgangsblasen

Durchgang
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einen Wasserrückstau ausgeschlossen sind. Als Alternative 

kann eine Spiralmaschine mit zusätzlicher Wasserspülung 

eingesetzt werden.

Die zur Vorbereitung der Inspektion notwendigen Reini-

gungen sind i.d.R. intensiver als sie für die Aufrechterhal-

tung der reinen Funktionsfähigkeit der Leitungen erfor-

derlich wären. Speziell der Einsatz einer Spiralmaschine 

sollte kritisch gesehen werden. Durch die Schlagwirkung 

der Spirale bzw. der Ketten ist es denkbar, dass Schäden 

und somit Undichtigkeiten an zuvor intakten Leitungen 

durch die Reinigung verursacht oder bestehende Schä-

den vergrößert werden. Manche Teilbereiche sind unter 

Umständen gar nicht zu reinigen. Grundsätzlich ist mit 

stärkeren Fettablagerungen als im öffentlichen Kanal zu 

rechnen. Selbst bei der Anwendung von Hochdruckdüsen 

sind dann mehrere Reinigungsdurchgänge notwendig.

6.2.3 pLaNUNg, vorBereitUNg UNd dUrcHfüHrUNg 

voN SaNierUNgSMaSSNaHMeN

6.2.3.1 kooperatioN Mit deM Bürger

Im Vergleich zu den bereits vielfach durchgeführten 

öffentlichen Sanierungsmaßnahmen stehen zahlreiche 

Kommunen im Hinblick auf die Sanierung privater 

Abwasserleitungen vor neuen Herausforderungen – nicht 

nur technischer sondern auch rechtlicher und organi-

satorischer Art. Zwar stehen den Netzbetreibern in den 

meisten Fällen die entsprechenden Regelungen zur Ver-

fügung, um von den Anschlussnehmern die Sanierung 

der privaten Leitungen einzufordern. In der Realität aber 

wird die Sanierung durch die Einlage von Rechtsmitteln 

durch die betroffenen Bürger erheblich verzögert, wenn 

nicht sogar verhindert. Außerdem schaden derartige Maß-

nahmen der Kommunikation zwischen Verwaltung und 

Bürgern.

Um solche Konfrontationen zu vermeiden, sollte über 

Kostenanreize und Dienstleistungsangebote frühzeitig 

der Dialog mit Grundstückseigentümern gesucht werden. 

Für den Bürger stellen Kostenreduzierung sowie die orga-

nisatorische Entlastung einen starken Anreiz dar. Für die 

Kommune steht vor allen Dingen die rasche und konzen-

trierte Durchführung von Maßnahmen im Vordergrund. 

Diese Anforderungen treffen sich an dem Punkt, wo die 

Kommune die Koordination von Dichtheitsprüfungen 

und anschließenden Sanierungsmaßnahmen im privaten 

Bereich übernimmt. Im Vordergrund steht auch die Ver-

minderung volkswirtschaftlicher Kosten, die nicht nur 

durch die Konzentration der Maßnahmen erreicht wird, 

sondern auch durch die nachhaltige Verminderung der 

Fremdwasserbelastung, die an allen Kostenstellen (Betrieb 

des Kanalnetzes, der Pumpwerke und Kläranlagen) wirk-

sam wird.

Insbesondere die Erfassung von Netzen der Grundstück-

sentwässerung setzt immer auch eine sorgfältige Vorberei-

tung und eine enge Abstimmung des Vorgehens mit den 

betroffenen Bürgern voraus. Einfamilienhäuser, Mehrfa-

milienhäuser und öffentliche Gebäude unterscheiden sich 

hinsichtlich Vorbereitung und Gesamtaufwand grund-

sätzlich (Bosseler et al., 2003). So kann z.B. an kleineren 

Leitungsnetzen in Einfamilienhäusern die Wasserdicht-

heitsprüfung des Gesamtnetzes zielführender und kosten-

günstiger sein als eine umfangreiche TV-Inspektion. Bei 

Mehrfamilienhäusern müssen Absprachen mit den betrof-

fenen Parteien vorgenommen werden. Bei öffentlichen 

Gebäuden finden sich im Bereich der öffentlichen Toilet-

ten oftmals zahlreiche verzweigte Leitungsabschnitte des 

Typs D (Abb. 54).

Auch das Alter der Leitungsnetze ist von erheblichem 

Einfluss für die zu erwartende Dichtheit und kann damit 

das Vorgehen bei der Inspektion und Dichtheitsprüfung 

Abb. 65: Reinigung der Abwasserleitungen über den Revisionsschacht innerhalb eines Hauses
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maßgeblich bestimmen. Bei relativ neuen Leitungsnetzen 

kann sogar der erhöhte Aufwand für eine abschnittsweise 

Dichtheitsprüfung vertretbar sein, wenn einzelne dichte 

Leitungsabschnitte den Sanierungsaufwand bedeutsam 

reduzieren würden. Im Gegensatz dazu ist bei Gebäuden 

mit Baujahren vor 1965, insbesondere wenn zwischen-

zeitlich keine Erneuerungs- oder Sanierungsmaßnahmen 

zu verzeichnen waren, der Sinn einer Dichtheitsprüfung 

kritisch zu hinterfragen. Aufgrund der damals verbauten 

Verbindungssysteme (Teerstrickdichtung) ist grundsätz-

lich von Undichtigkeiten auszugehen, so dass eine Sanie-

rung auch unmittelbar vorbereitet werden kann. Dies 

gilt vor allem dann, wenn bereits bei der TV-Inspektion 

im Hauptkanal bedeutsame Fremdwasserzuflüsse aus 

dem betrachteten privaten Netz nachgewiesen werden 

konnten.

Eine Einbeziehung des Grundstücksbesitzers ist bei 

Untersuchungen der privaten Leitungen stets notwendig 

und anzustreben. Zahlreiche Kommunen können bereits 

auf Erfahrungen mit Kooperationsmodellen zurückbli-

cken. Positive Ergebnisse werden dabei vor allem dann 

erzielt, wenn sich der kommunale Netzbetreiber als bür-

gernaher Dienstleister versteht (vgl. Fiedler, 2003; Bos-

seler und Schlüter, 2004). In Abb. 66 ist beispielhaft der 

Ablauf für ein solches Vorgehen für den Fall der Einbe-

ziehung der öffentlichen Hausanschlussleitung und der 

privaten Grundleitungen in ein Gesamtsanierungskonzept 

dargestellt.

Insgesamt profitieren im Rahmen eines solchen Koope-

rationsmodells sowohl die einzelnen von einer Sanierung 

betroffenen Bürger als auch die Kommune, die insbeson-

dere an einer deutlichen Verminderung des Gesamtfremd-

wasseraufkommens interessiert ist.

So liegen die Vorteile für den Bürger u.a. darin, dass

die große Stückzahl und öffentliche Ausschreibung 

der Untersuchungs- und Sanierungsmaßnahmen eine 

deutliche Kostenreduzierung mit sich bringt,



Abb. 66: Ablauforganisation für die Bündelung von Hausanschlusssanierungen, Beispiel (Bosseler und Schlüter, 2004)
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durch die Fachleute des Tiefbauamtes bzw. der Stadt-

entwässerung ein professionelles Maßnahmenmanage-

ment sicher gestellt wird und

die Qualitätsprüfung und Abnahmeuntersuchungen 

durch fach- und sachkundige Ingenieure durchgeführt 

werden.

Für die Kommune liegen die entscheidenden Vorteile vor 

allem in der Bündelung zahlreicher Einzelmaßnahmen, so 

dass

insgesamt weniger Aufgrabungen notwendig sind 

– die Straße wird kein „Flickenteppich“,

ein einheitlich hoher Qualitätsstandard im „Gesamt-

bauwerk Kanalnetz“ eingehalten wird, da öffentliche 

und private Sanierung aufeinander abgestimmt wer-

den und 

die Gewährleistung auf eine oder zumindest wenige 

Firmen beschränkt ist.

6.2.3.2 SaNierUNg privater eNtWäSSerUNgS- 

SySteMe

Aufgrund der vielfältigen baulichen Randbedingungen 

und Schadensbilder wie undichte Muffen, Wurzelein-

wuchs, Lageabweichungen, Inkrustationen, Risse und 

Scherbenbildung wurden sehr unterschiedliche Sanie-

rungs- und Reparaturverfahren entwickelt. Im Wesent-

lichen stehen neben der klassischen Sanierung in offener 

Bauweise für die Sanierung von Hausanschlussleitungen 

folgende Verfahrensgruppen zur Auswahl:

Injektionsverfahren

Roboterverfahren

Kurzlinerverfahren

Rohrstrangverfahren

Schlauchliningverfahren

Berstverfahren

Flutungsverfahren

Abhängen der Leitungen

iNJektioNSverfaHreN

Dieses Verfahren kombiniert die Dichtheitsprüfung einer 

Einzelmuffe (mindestens DN 150) oder eines Rohres 

(DN 100) mit der im Schadensfall anstehenden Sanierung. 

Dazu wird ein Injektionspacker, welcher aus zwei pneu-

matischen Absperrelementen mit dazwischen liegender 

Injektionskammer besteht, unter Beobachtung durch 



























eine TV-Kamera so an der Schadstelle positioniert, dass 

der abgesperrte Raum die Rohrverbindung bzw. die Scha-

densstelle umfasst. Wird durch eine Dichtheitsprüfung 

ein Schaden bestätigt, wird das Injektionsgut über einen 

Druckschlauch in die Hohlräume der Schadstelle verpresst 

und härtet darin aus. Die Sanierungsqualität kann wiede-

rum mit Hilfe einer Dichtheitsprüfung überprüft werden.

roBoterverfaHreN

Ab einem Durchmesser von DN 100 sind diese Verfah-

ren grundsätzlich einsetzbar. Ihr Leistungsspektrum ist 

jedoch gegenüber dem Einsatz im Hauptkanal begrenzt. 

Die Hauptaufgabe stellt das Abfräsen von Ablagerungen 

und Hindernissen dar, als Voraussetzung für den Einsatz 

weiterführender Sanierungsverfahren. Auch dienen sie 

den Nacharbeiten beim Schlauchlining, z.B. zum nach-

träglichen Öffnen von Abzweigen. Der Einsatzbereich bei 

der Sanierung von Hausanschlussstutzen ist ungleich grö-

ßer, da hier unterschiedliche Leistungen eines Roboters 

wie Injektionsabdichtungen und Ausfräsungen mit dem 

gleichem Gerät angeboten werden können.

kUrzLiNerverfaHreN

Der Grundgedanke dieses Verfahren beruht darauf, einen 

mit Kunstharz getränkten Gewebe- oder Laminatträger 

durch pneumatischen Druck formschlüssig an der Schad-

stelle zu installieren und dort aushärten zu lassen. Der 

pneumatische Druck wird durch einen Packer, um den 

die härtbare Formmasse gewickelt ist, aufgebaut. Die Aus-

härtung im Kanal erfolgt entweder kaltchemisch oder mit 

thermischer Unterstützung. Aus technischer Sicht ist die 

Anwendung ab DN 100 möglich.

roHrStraNgverfaHreN

Beim Rohrstranglining wird ein PE-HD-Rohrstrang ober-

irdisch hergestellt oder in der erforderlichen Länge gelie-

fert und in den Kanal eingezogen. Die Rohre weisen i.d.R. 

eine glatte Innenoberfläche und z.T. eine gerippte Außen-

wand auf. Die statischen Anforderungen werden durch die 

Querrippen unterstützt und die Bogengängigkeit durch 

die hohe Längs-Flexibilität des Rohres gewährleistet. Der 

Ringraum wird nach dem Einziehen in die Leitung ver-

dämmt. Dieses Verfahren wird erst ab einem Durchmes-

ser von DN 125 eingesetzt, da eine deutliche Reduzierung 

des Querschnitts entsteht. 
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ScHLaUcHLiNiNgverfaHreN

Beim Schlauchlining (DIN EN 13566-4, 2003) wird ein 

passend konfektionierter Schlauch (Gewebeträger) mit 

Kunstharz getränkt und über einen geöffneten Schacht in 

den Kanal eingezogen. 

Die Aushärtung erfolgt kalt, mit warmem Wasser, mit 

Heißdampf oder mittels UV-Licht. Das Ergebnis dieser 

Technik soll ein weitgehend formschlüssiger Liner sein, 

der je nach Material besondere chemische und physika-

lische Eigenschaften aufweist. Je nach Beschaffenheit las-

sen sich auch Bögen bis zu 90° im Hausanschlussbereich 

sanieren. Die Mindestnennweite liegt je nach System bei 

DN 80 bis DN 150.

BerStverfaHreN

Die Berstmaschine zertrümmert die defekte spröde Altlei-

tung (z.B. Grauguss, Beton, Steinzeug) und verdrängt die 

Scherben radial in das umliegende Erdreich. Dabei kann 

das Profil auch für das neue Rohr aufgeweitet werden. 

Eine gute Verdrängbarkeit des Bodens um das Altrohr 

erlaubt es bei Bedarf, das neue Rohr um eine oder evtl. 

zwei Nennweiten größer zu dimensionieren. Das größere 

Neurohr aus PE oder PVC kann ein Kurzrohr oder Lang-

rohr sein und wird von der Maschine in einem oder zwei 

Arbeitsgängen mit eingezogen.

fLUtUNgSverfaHreN

Beim Flutungsverfahren werden nacheinander zwei Rea-

genzien auf Wasserglasbasis in den zu sanierenden Kanal 

eingefüllt. Diese fluten die gesamte Kanaltrasse, treten 

nacheinander durch Leckagen ins Erdreich und härten 

beim Aufeinandertreffen im Erdreich zu einem Silikatgel 

aus. Die nötige Materialmenge und der damit verbundene 

Kostenaufwand lässt sich bisher jedoch i.d.R. nur selten 

zuverlässig abschätzen.

aBHäNgeN der LeitUNgeN

Im Bereich der Grundleitungen ist die Neuverlegung der 

Leitungen i.d.R. die dauerhafteste und kostengünstigste 

Lösung. Im Idealfall werden alle Leitungen, die in oder 

unterhalb der Bodenplatte liegen, aufgegeben und im 

Keller an den Wänden bzw. unter der Decke neu verlegt 

(vgl. Abb. 67).

verfaHreNSaUSWaHL

Die Eignung der verschiedenen grabenlosen Verfahren 

hängt außer von den baulichen Randbedingungen wesent-

lich von den Schäden im Leitungsnetz ab. In Tabelle 6 

sind Verfahrensempfehlungen des Bundesamtes für Bau-

wesen und Raumordnung in Abhängigkeit der Schadenssi-

tuation dargestellt (Bundesamt für Bauwesen und Raum-

ordnung, 2001).

Tabelle 19 gilt nur für den Einzelschaden. Häufungen und 

Kombinationen bleiben hierbei unberücksichtigt.

Abb. 68: Beispiel für eine Sanierungsplanung: Grundstück mit komple-
xem Leitungsverlauf im Bereich der Grundleitungen

Abb. 67: Beispiel für ein unter der Kellerdecke abgehängtes Entwässe-
rungssystem
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Tab. 19: Eignung grabenloser Sanierungsverfahren für Defekte in Hausanschluss- und Grundleitungen

Lösung
Problem

Injektionsver-
fahren (Gel)

Injektionsver-
fahren (Mörtel)

Roboter-
verfahren

Partielle 
Auskleidung

Spiralrohr-
relining

Schlauchlining Flutungs-
verfahren

Wurzel-

einwuchs

ungeeignet geeignet begrenzt
geeignet

geeignet geeignet geeignet ungeeignet

exfiltration geeignet geeignet im Stutzenbe- 
reich geeignet

geeignet geeignet geeignet geeignet

infiltration geeignet geeignet im Stutzenbe- 
reich geeignet

geeignet geeignet geeignet geeignet

Statik 

reduziert

ungeeignet je nach Defekt
begr. geeignet

ungeeignet 2 geeignet geeignet begrenzt
geeignet

ungeeignet

Undichte 

Muffe

begrenzt
geeignet 3

ungeeignet ungeeignet 2 geeignet geeignet geeignet geeignet

Muffenversatz ungeeignet ungeeignet ungeeignet 2 begrenzt
geeignet 1

begrenzt
geeignet 1

begrenzt
geeignet 1

begrenzt
geeignet 1

Lage-

abweichung

ungeeignet ungeeignet ungeeignet 2 begrenzt
geeignet 1

begrenzt
geeignet 1

begrenzt
geeignet 1

begrenzt
geeignet 1

korrosion ungeeignet ungeeignet ungeeignet 2 geeignet geeignet geeignet ungeeignet

rundumriss teilw. geeignet einzelne Verf.
geeignet

ungeeignet 2 geeignet geeignet geeignet begrenzt
geeignet

Längsriss ungeeignet ungeeignet ungeeignet ungeeignet geeignet geeignet begrenzt
geeignet

Scherben ungeeignet einzelne Verf.
geeignet

ungeeignet 2 geeignet geeignet geeignet ungeeignet

deformation ungeeignet ungeeignet ungeeignet begrenzt
geeignet 1

begrenzt
geeignet 1

begrenzt
geeignet 1

begrenzt
geeignet 1

einsturz ungeeignet:
Erneuerung!

ungeeignet:
Erneuerung!

ungeeignet:
Erneuerung!

ungeeignet:
Erneuerung!

ungeeignet:
Erneuerung!

ungeeignet:
Erneuerung!

ungeeignet:
Erneuerung!

Stutzen 

undicht

begrenzt
geeignet

geeignet geeignet geeignet ungeeignet Einzelne Verf.
geeignet

geeignet

Stutzen 

hinterläufig

ungeeignet geeignet geeignet begrenzt
geeignet

ungeeignet Einzelne Verf.
begr. geeignet

begrenzt
geeignet

1 der eigentliche Schaden wird nicht behoben, Sanierung zielt allein auf Dichtheit
2 weil derzeit keine bogengängigen Systeme für Hausanschlussnennweiten verfügbar
3 nur ein bogengängiges Packersystem auf dem Markt verfügbar, Gelinjektion wird im Hausanschluss deshalb nur selten eingesetzt

Die Auswahl eines geeigneten Sanierungsverfahrens ist 

grundsätzlich als Einzelfallentscheidung zu treffen. Grund-

lage für diese Entscheidung ist zunächst eine möglichst 

detaillierte Aufnahme des zu sanierenden Entwässerungs-

systems. Erst auf Basis der Ergebnisse von TV-Inspekti-

onen, Ortsbegehungen und der persönlichen Gespräche 

mit den Grundstückseigentümern kann ein an die jewei-

lige Situation angepasstes Sanierungskonzept erarbeitet 

werden. Abb. 68 zeigt beispielhaft eine solche Sanie-

rungsplanung. Dabei wurden die erforderlichen Maß-

nahmen vom beauftragten Ingenieurbüro direkt in die 

bei der Ortsbegehung aktualisierten Entwässerungspläne 

eingearbeitet.

Zu den erfahrungsgemäß am häufigsten im Bereich der 

privaten Grundstücksentwässerung eingesetzten Sanie-

rungsverfahren gehört u.a. die Schlauchlinersanierung. 

Häufig kann ein Großteil der privaten Leitungen – insbe-

sondere im Bereich der Anschlussleitung - mit diesen Ver-

fahren saniert werden. Auf Grund der besonderen Bedeu-

tung dieses Sanierungsverfahren wird der grundsätzliche 

Arbeitsablauf im Folgenden näher beschrieben (vgl. Bos-

seler et al., 2003b).

aNWeNdUNg deS ScHLaUcHLiNiNgverfaHreNS

Abb. 69 zeigt exemplarisch, welche Arbeitsschritte zur 

Vorbereitung einer Sanierung mittels Schlauchliner erfor-
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derlich sein können. Im Beispiel wird zunächst Epoxid-

harz vor Ort angerührt und anschließend in die vorberei-

teten Gewebeschläuche gefüllt, aus denen zuvor mit einer 

Unterdruckpumpe die Luft abgesaugt wurde. Mit einer so 

genannten Kalibrierwalze kann das Harz anschließend in 

den Gewebeschläuchen verteilt und der Gewebeschlauch 

somit mit dem Harz getränkt werden.

Die mit Harz getränkten Schlauchliner können wahlwei-

se über Revisionsschächte, Revisionsöffnungen in Falllei-

tungen und Abläufe von Entwässerungsgegenständen in 

die Leitungen eingezogen werden. In den Abb. 70 und 

Abb. 71 ist die Schlauchlinersanierung einer Leitung über 

den Revisionsschacht im Inneren eines Hauses dargestellt. 

Die Schlauchliner wurden mit einer so genannten Inver-

sionskanne invertiert und mit Druckluft in die Leitungen 

eingedrückt. Anschließend wurde nach dem gleichen Ver-

fahren ein Stützschlauch in die Leitung eingebracht und 

dessen Anfang und Ende verschlossen. Mit einer Luft-

druckbefüllung von ca. 0,5 bar über einen Zeitraum von 

mehreren Stunden wurde sichergestellt, dass der Stütz-

schlauch den Schlauchliner gegen die gesamte Rohrinnen-

wandung drückt. Bei anstehendem kaltem Grundwasser 

kann es ggf. erforderlich sein, heißes Wasser als Füllmedi-

um zu verwenden.

Bei der Schlauchlinersanierung von Leitungen über Revi-

sionsöffnungen in Fallleitungen bzw. über die Abläufe 

von Entwässerungsgegenständen ist die Vorgehensweise 

ähnlich wie bei der Sanierung über den Revisionsschacht. 

Aufgrund der i.d.R. geringeren Leitungsquerschnitte und 

kleineren Zugangsöffnungen gestaltet sich die Sanie-

rung hier allerdings häufig schwieriger. In Abb. 72 ist die 

Schlauchlinersanierung über eine Revisionsöffnung in 

einer Fallleitung und die Sanierung über den Ablauf eines 

demontierten Fallrohres abgebildet.

Zum Auffräsen der seitlichen Zuläufe in den schlauchli-

nersanierten Leitungen werden zumeist Roboter einge-

setzt (vgl. Abb. 73). Wird ein Schlauchliner in die Haus-

anschlussleitung bis zum öffentlichen Hauptkanal einge-

zogen, so muss auch das in den Hauptkanal einragende 

Ende des Schlauchliners mit einem Fräsroboter entfernt 

werden.

Abb. 70: Schlauchlinersanierung über einen Revisionsschacht innerhalb eines Hauses: Inversion des Inliners (links), Freischneiden des Liners 
(rechts)

Abb. 69: Vorbereitung eines Schlauchliners; Mischung des Harzes (links), Herstellung des Vakuums in einem Gewebeschlauch (Mitte), Verteilung des 
Harzes und Tränkung des Gewebeschlauches mittels Kalibrierwalze (rechts)
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Abb. 73: Auffräsen eines seitlichen Zulaufes (links); Einsetzen des Fräsroboters über die Schachtöffnung (rechts)

Abb. 71: Schlauchlinersanierung über einen Revisionsschacht innerhalb eines Hauses: Einbringen des Stützschlauches (links), Stützschlauch an 
Inversionskanne angeschlossen (rechts)

Abb. 72: Inlinersanierung über Revisionsöffnungen in Fallleitung (links); Inlinersanierung über Ablauf eines demontierten Fallrohren (rechts)
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6.2.3.3 dokUMeNtatioN UNd aBNaHMe der SaNie-

rUNgSMaSSNaHMeN

Jeweils nach Abschluss der Sanierungsarbeiten auf den 

einzelnen Grundstücken sollten alle sanierten Leitungsab-

schnitte mit einer TV-Schiebekamera untersucht werden. 

Diese TV-Untersuchungen bieten dem Ingenieurbüro 

die Möglichkeit, die Qualität der ausgeführten Arbei-

ten zu kontrollieren und ggf. Gewährleistungsansprüche 

gegenüber der ausführenden Firma geltend zu machen. In 

den Abb. 74 bis Abb. 77 sind beispielhaft die Ergebnisse 

einer TV-Inspektion dargestellt, die nach Abschluss einer 

Schlauchlinersanierung durchgeführt wurde.

Faltenbildungen, z.B. in starken Bögen, können toleriert 

werden, solange sie kein wesentliches Abflusshindernis 

darstellen und keine besonderen statischen Anforde-

rungen gestellt werden. Dies betrifft insbesondere solche 

Sanierungsfälle mit schwierigen Randbedingungen, wie 

z.B. schlechte Zugangsmöglichkeiten, mehrere aufeinan-

der folgende Bögen und nicht zu beseitigende Ablage-

rungen im Altrohr.

Neben der optischen Inspektion sollte für die sanierten 

Leitungen auch eine erneute Dichtheitsprüfung durch-

geführt werden. Nur so lässt sich die Wirksamkeit der 

Sanierungsmaßnahmen zuverlässig überprüfen, nämlich 

die Abdichtung der Leitungen gegenüber einer zuvor beo-

bachteten Fremdwasserinfiltration.

6.2.3.4 SaNierUNgSMÖgLicHkeiteN Bei eiNLei-

tUNgeN voN draiNageWaSSer

Die Art und Menge des in einer Drainageeinrichtung 

aufgefangenen und abgeleiteten Wassers, richtet sich 

insbesondere nach den lokalen Randbedingungen im 

Einzugsbereich der Drainage. Ein entscheidender Ein-

fluss geht dabei von der Beschaffenheit der Gelän-

deoberfläche aus. Diesbezüglich unterscheiden sich 

Abb. 76: Faltenbildung im Bogenbereich Abb. 77: Aufgefräster seitlicher Zulauf

Abb. 74: Mit Schlauchliner sanierter Hauptleitungsstrang Abb. 75: Eingeschlossene Ablagerung
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die im Wesentlichen für die Absenkung des Grund-

wasserspiegels im Flachland angeordneten Draina-

geeinrichtungen deutlich von Drainagen in Hangla-

ge. Letztere dienen in erster Linie der Ableitung von  

Oberflächenwasser bzw. der Aufnahme des vor allem in 

Hanglagen auftretenden Schichtenwassers (vgl. Stein et 

al., 1995).

draiNageN iM fLacHLaNd

Im einfachsten Fall (Drainagen im Flachland) besteht 

eine Drainageeinrichtung nach DIN 4095 (1990) aus 

einem umlaufenden Graben, der mit einem nichtbindigen 

Bodenmaterial verfüllt ist und Kontakt zu einer Flächen-

drainage unterhalb des Gebäudes hat. Das sich in diesem 

Graben ansammelnde Wasser (vgl. Abb. 78) wird über 

Drainrohre abgeleitet. 

In Gebieten mit sehr geringem Grundwasserflurabstand 

wie z.B. Niederungen findet ein dauernder Zufluss zur 

Drainage statt, wenn die Drainage permanent unterhalb 

des Grundwasserspiegels liegt. Der Fremdwasseranfall 

wird dann kaum von hydrologischen Zyklen beeinflusst. 

Liegt die Drainage im Grundwasserschwankungsbereich, 

hängt der Fremdwasseranfall entsprechend vom hydrolo-

gischen Zyklus ab. Je höher der Grundwasserstand ent-

sprechend der Grundwasserneubildungsrate ist, umso 

mehr Fremdwasser fällt an.

Insbesondere bei älteren Gebäuden ist die Drainagewas-

serleitung mit anderen Anlagen der Grundstücksentwäs-

serung im Bereich der Grundleitungen zusammengefasst. 

Die Abtrennung des Drainagewasserstroms von den ande-

ren Teilen der Hausentwässerung ist somit in der Regel 

mit einer grundsätzlichen baulichen Änderung der Grund-

stücksentwässerung verbunden. (siehe Abb. 81)

Ist die Abtrennung technisch nicht durchführbar, kann 

alternativ auch mittels einer neu verlegten Drainage Was-

ser vom Gebäude ferngehalten werden. Die vorhandene 

Drainage wäre somit trockengelegt und das Drainagewas-

ser könnte von der neu errichteten Drainage abgeleitet 

werden. Bei allen Sanierungsvarianten muss das anfal-

lende Drainagewasser weiterhin abgeleitet werden. Ent-

sprechende Möglichkeiten werden in 6.3 dargestellt.

draiNageN iN HaNgLage

Drainageeinrichtungen in Hanglage nehmen außer dem 

vom Hang abfließenden Niederschlagswasser (Oberflä-

chenzufluss) auch Schichtenwasser auf, welches ober-

flächennah (hypodermisch) sowie in einer ggf. mehre-

re Meter mächtigen Verwitterungsschicht (Hangschutt) 

abfließt (vgl. Abb. 79). Drainagen in Hanglage haben 

aufgrund der Neigung des oberhalb liegenden Geländes 

große Einzugsgebiete und eine verringerte Versickerungs-

rate. Bei Trockenwetter ist dieser Porengrundwasserstrom 

in der Auflockerungszone auf Grund einer geringen Was-

serführung zunächst wenig ergiebig. Bei Niederschlags-

ereignissen nimmt dieser Grundwasserstrom jedoch mit 

einer gewissen zeitlichen Verzögerung deutlich zu und 

trägt damit ggf. erheblich zum Abfluss aus Drainageein-

richtungen bei.

Zur Sanierung von Fremdwasserzuflüssen aus Drainagen 

in Hanglage ist ebenfalls die Abtrennung der Drainage-

leitungen von der restlichen Grundstücksentwässerungs-

Abb. 79: Zuflüsse zu einer Hausdrainage in Hanglage: (a) direkte Prä-
zipitation auf die Drainage, (b) Oberflächenzufluss, (c) hypodermischer 
Zufluss (Schichtenwasser), (d) Zuflüsse über gut wasserwegsame Hori-
zonte, (e) Grundwasserzufluss aus dem Hangschuttbereich
Zufluss, (d) Zuflüsse über gut wasserwegsame Horizonte, (e) Grund-
wasserzufluss bei steigendem Grundwasserspiegel (Stein et al., 1995)

Abb. 78: Zuflüsse zu einer Hausdrainage im Flachland: (a) direkte Prä-
zipitation auf die Drainage, (b) Oberflächenzufluss, (c) hypodermischer 
Zufluss, (d) Zuflüsse über gut wasserwegsame Horizonte, (e) Grund-
wasserzufluss bei steigendem Grundwasserspiegel (Stein et al., 1995)
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anlage möglich (siehe Abb. 81). Alternativ die Errichtung 

von Abfang-/ Drainagegräben oberhalb der betroffenen 

Grundstücke denkbar. Diese Möglichkeit wird derzeit in 

einem Pilotprojekt in der Stadt Monschau (NRW) unter-

sucht (Hennerkes und Schröder, 2003). Möglichkeiten zur 

Ableitung des so gefassten Wassers sind in 6.3 dargestellt. 

6.2.3.5 erScHLieSSUNg voN BaUgeBieteN

Bei der Erschließung von Baugebieten mit niedrigem 

Grundwasserflurabstand oder in Hanglagen sollte darauf 

geachtet werden, dass das in vielen Entwässerungssat-

zungen enthaltene Verbot der Einleitung von Drainage-

wasser in Misch- bzw. Schmutzwasserkanäle (siehe 2.3.4) 

eingehalten wird. Hierzu bieten sich mehrere Möglich-

keiten an:

Bauausführung von Kellern als sog. „weiße“ oder 

„schwarze Wanne“. Bei sachgerechter Bauausführung 

sind so erstellte Keller wasserundurchlässig und eine 

Drainage ist nicht notwendig. Trotzdem wird aus Wis-

sen um die Probleme der guten und sachgerechten 

Ausführung immer wieder eine Drainage angelegt. 

Während der Bauausführung ist daher darauf zu ach-

ten, dass keine Drainage gelegt wird.

Entwässerung des Baugebietes im Trennsystem. 

Durch den Regenwasserkanal besteht die Infrastruk-

tur zur Ableitung von Drainagewasser.

Erschließung des Baugebietes als „kellerloses“ Bau-

gebiet. Obwohl die Aushubarbeiten einen nicht 

unbeträchtlichen Teil der Baukosten ausmachen, 

ist die Akzeptanz von kellerlosen Wohnhäusern in 

Deutschland nicht sehr hoch. Baugebiete mit Kel-

lerverzicht sind daher meist nur für Gewerbegebiete 

durchzusetzen.

6.2.4 aBScHätzUNg deS perSoNaL- UNd koSteNaUf-

WaNdeS

Der überwiegende Teil der Kosten für die Umsetzung 

von Sanierungsmaßnahmen, entfällt i.d.R. auf die von der 

Sanierung betroffenen Grundstückseigentümer. Vor allem 

im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit ist es deshalb beson-

ders wichtig, bereits frühzeitig möglichst konkrete Kosten-

schätzungen aufzustellen. Der Aufwand für die Planung, 

Vorbereitung und Umsetzung der Maßnahmen richtet 







sich maßgeblich nach den lokalen Randbedingungen. So 

ist zu erwarten, dass sich die Kosten für eine Sanierung 

im Innenstadtbereich deutlich von denen einer Sanierung 

in locker bebauten Wohngebieten unterscheiden werden. 

Zumeist setzen sich die Gesamtkosten für eine Sanierung 

von Grundstücksentwässerungseinrichtungen im Wesent-

lichen zusammen aus den Einzelkosten für

die Sanierungsplanung,

die Durchführung von Inspektions- und Reinigungs-

arbeiten und

die Umsetzung der eigentlichen 

Sanierungsmaßnahmen.

Am Beispiel einer eher locker bebauten Wohnsiedlung 

mit überwiegend freistehenden Einfamilienhäusern wird 

im Folgenden aufgezeigt, welche ungefähren Personal- 

und Investitionskosten für die Bearbeitung der einzelnen 

Arbeitspositionen ggf. entstehen können (vgl. Bosseler et 

al., 2003b).

6.2.4.1 perSoNaLaUfWaNd für die SaNierUNgSpLa-

NUNg

Die Vorbereitung und Planung des Sanierungskonzeptes 

erfordert bereits im Vorfeld der eigentlichen Umsetzung 

von Sanierungsmaßnahmen einen intensiven Personalein-

satz. Schwerpunkte sind u.a. die Auswertung der Benebe-

lung, die Beauftragung und Auswertung von TV-Inspek-

tionen im Bereich der privaten Leitungen, der Schriftver-

kehr mit den Grundstückseigentümern, die Information 

der Bürger in persönlichen Gesprächen vor Ort sowie die 

Ortsbegehungen zur Aufnahme der tatsächlichen Ent-

wässerungssituation in Ergänzung zu ggf. vorhandenen 

Bestandsunterlagen. Hinzu kommen die Sanierungspla-

nung sowie die Überwachung und Abnahme der Sanie-

rungsarbeiten. Der für diese Tätigkeiten zu erwartende 

Personalbedarf kann in der Regel kaum allein durch kom-

munale Mitarbeiter gedeckt werden. Als sinnvoll hat es 

sich deshalb erwiesen, Teilaufgaben an ein oder mehrere 

lokale Ingenieurbüros zu vergeben. In Tab. 20 ist darge-

stellt, welche Zeitansätze für die Untersuchung, Sanie-

rungsplanung und -durchführung bei einer optimierten 

Vorgehensweise im zugrunde liegenden Fall realistisch 

erscheinen.
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Für die komplette Abwicklung eines Grundstückes benö-

tigt ein Ingenieur demnach ca. 16,5 Stunden. Bei ange-

nommenen 220 Arbeitstagen pro Jahr wäre demnach 

einem Ingenieur jährlich die vollständige Bearbeitung von 

ca. 105 Grundstücken möglich.

Dies bestätigen auch die Erfahrungen aus anderen Städ-

ten. So kommt die Stadt Göttingen nach mehrjährigen 

Erfahrungen bei der Dichtheitsprüfung an privaten Ent-

wässerungssystemen zu dem Schluss, dass ein Ingenieur, 

der ausschließlich mit diesen Aufgaben beschäftigt ist, 

im Jahr etwa 120 bis max. 150 Grundstücke abschließend 

bearbeiten kann. Besteht bei besonders vielen der bear-

beiteten Grundstücke Sanierungsbedarf, so lassen sich 

nur wesentlich weniger Grundstücke bearbeiten (Eisener, 

2003).

6.2.4.2 iNSpektioNS- UNd reiNigUNgSkoSteN

Für die Reinigung und Inspektion privater Leitungen 

können von der Kommune bei großer Stückzahl ggf. feste 

Kostenpauschalen pro Grundstück ausgehandelt werden. 

Erfahrungen zeigen, dass diese Kostenpauschalen in einer 

Größenordnung von rund 150 bis 200 € liegen können 

(vgl. Bosseler et al., 2003b). Die anzusetzenden Kosten 

richten sich u.a. danach, ob eine Inspektion aus dem 

öffentlichen Kanal oder von einem Revisionsschacht aus-

gehend vorgenommen wird.

Als Ergebnis der Inspektion sollte sowohl eine aussa-

gekräftige Zustandsbeschreibung als auch eine genaue 

Metrierung und Aufnahme des Grundleitungsnetzes 

unterhalb des Hauses erstellt werden. Eine sorgfältige 

Darstellung dieser Ergebnisse erleichtert die spätere Pla-

nung der ggf. erforderlichen Sanierungsmaßnahmen.

6.2.4.3 SaNierUNgSkoSteN

Die für ein Grundstück zu erwartenden Sanierungsko-

sten lassen sich in der Regel bereits unter Verwendung 

der Ergebnisse der TV-Inspektion sowie einer ersten Auf-

nahme der Vor-Ort-Situation abschätzen. Die geplanten 

Sanierungsmaßnahmen sollten jedoch zuvor mit dem 

betroffenen Eigentümer abgestimmt werden, um ggf. 

auch dessen besondere Wünsche zu berücksichtigen. 

Erfahrungen zeigen beispielsweise, dass insbesondere das 

Abhängen der Leitungen nicht immer auch die Zustim-

mung des Eigentümers findet.

Tab. 20: Ungefährer Zeitbedarf für die Bearbeitung eines Grundstückes durch den ausführenden Ingenieur. Erfahrungswerte der Sanierung von  
Einfamilienhäusern bei lockerer Bebauung (Bosseler et al., 2003b)

Maßnahme                                                                                                    Ungefährer Zeitbedarf pro Grundstück für ausführenden Ingenieur

einsatz von Signalnebel
 Auswertung der Ergebnisse

1,5 h

tv – inspektion der Hausanschlüsse aus dem öffentlichen kanal heraus
 Beauftragung
 Auswertung der TV-Inspektionen

1,0 h

tv – inspektion vom revisionsschacht mit Spülen der grundleitungen
 Terminabsprachen
 Auswertung der TV-Inspektionen

1,0 h

vor-ort-termine
 Terminabsprachen
 Termin I: Erläuterung der Sanierungsnotwendigkeit und Klärung der Entwässerungssituation
 Termin II: Information über konkret geplante Sanierungsmaßnahmen und Kosten, Ausstellung der Kostenübernahmeerklärungen

3,0 h

Sanierungsplanung
 Planung der Sanierungen

4,0 h

Bauleitung
 Überwachung der Sanierungsmaßnahmen

2,0 h

abnahme der Leistungen
 Auswertung der Kamerabefahrungen
 Teilnahme an Dichtheitsprüfungen
 Überprüfung der Abschlussrechnung

3,0 h

Schriftverkehr
 Bearbeitung des Schriftverkehrs während des gesamten Vorgangs

1,0 h

zeitbedarf pro grundstück insgesamt: 16,5 h
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Unterliegt ein Teil der Hausanschlussleitung gemäß Ent-

wässerungssatzung der kommunalen Zuständigkeit, so ist 

ggf. eine Aufteilung der Sanierungskosten erforderlich. 

Diese Aufteilung kann für den öffentlichen Teil der Haus-

anschlussleitung z.B. meterbezogen ermittelt werden, so 

dass eine einfache und nachvollziehbare Differenzierung 

der Kosten sichergestellt ist.

Unter Verwendung von Erfahrungswerten (vgl. Bosse-

ler et al., 2003b) können durchschnittliche Kosten für 

die Sanierung verschiedener Entwässerungsnetztypen 

als Orientierungshilfe für die zukünftige Umsetzung ver-

gleichbarer Sanierungsmaßnahmen abgeschätzt werden. In 

Tab. 21 sind die ungefähren Kosten für unterschiedliche 

Netztypen dargestellt. Ausgehend von diesen Pauschalen 

können die Preise bei Ortsbegehungen und Aufnahme 

der individuellen Wünsche der Grundstückseigentümer 

präzisiert werden.

6.3 aLterNative aBLeitUNg voN freMdWaSSer 

Soll Fremdwasser aus Oberflächengewässern, Quellen, 

drainierten Außengebieten und Hausdrainagen vom 

öffentlichen Kanalnetz abgekoppelt werden, so muss 

für dieses Wasser eine alternative Ableitungsmöglichkeit 

geschaffen werden. Für die Beseitigung des Fremdwas-

sers bieten sich im Zuge der Sanierung grundsätzlich zwei 

Möglichkeiten. So kann das anfallende Wasser wahlweise

in einen möglichst nahe gelegenen Vorfluter einge-

leitet oder

zentral oder dezentral versickert werden

Abhängig davon, ob im Planungsgebiet Trenn- oder 

Mischsysteme vorherrschen, bieten sich unterschiedliche 

Möglichkeiten für die Beseitigung von Fremdwasser.

treNNSySteM

Relativ einfach ist dies in bestehenden Trennsystemen 

umzusetzen. Hier kann der bestehende Regenwasserkanal 

genutzt werden, um Fremdwasser in einen Vorfluter bzw. 

eine zentrale Versickerungsanlage abzuleiten. Soll in Haus-

drainagen anfallendes Wasser über den Regenwasserkanal 

abgeleitet werden, muss auf Grund der oftmals geringeren 

Tiefenlage des Regenwasserkanals das Drainagewasser 

über entsprechende Hebeanlagen in den Regenwasser-

kanal eingeleitet werden, welche beispielsweise in einem 

Revisionsschacht auf dem Grundstück installiert werden. 

Darüber hinaus ist für den bestehenden Regenwasserka-

nal unter Berücksichtigung des zusätzlich abzuleitenden 





Netztyp Beschreibung Skizze Kostenpauschale 
(inkl. Voruntersuchungen, Reinigung; bei Sani-
erungskombination Schlauchlinersanierung, 
Sanierung mit partieller Gewebeauskleidung 
und Neuverlegung von Leitungen oberhalb der 
Bodenplatte und in offener Bauweise*)

i gerade Hauptleitung, alle Leitungen im Keller sind 
oberhalb der Bodenplatte verlegt und werden an 
einem zentralen Punkt eingeleitet

1.000 – 1.800 €

ii gerade Hauptleitung, wenige Abzweige und ang-
eschlossene Entwässerungsgegen-stände

1.800 – 3.000 €

iii gerade Hauptleitung, viele Abzweige und angeschlos-
sene Entwässerungsgegen-stände

3.000 – 5.000 €

iv Hauptleitungsverlauf mit vielen Bögen, Sanierung nur 
in offener Bauweise möglich, inklusive Neubau eines 
Revisionsschachtes

zusätzlich ca. 500 € zu I, II, III

* nur Netztyp IV

Tab. 21: Abschätzung der maximalen Kosten für die Sanierung verschiedener Netztypen (Erfahrungswerte nach Bosseler et al. (2003b), ohne Ingeni-
eurplanung und Beratung)
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Fremdwassers erneut ein Nachweis der hydraulischen Lei-

stungsfähigkeit zu führen.

MiScHSySteM

Auch bei bestehenden Mischsystemen sollte mit erster 

Priorität geprüft werden, ob für das abzuleitende Wasser 

nicht bereits bestehende Infrastrukturen genutzt wer-

den können. Hier bieten sich vor allem – entsprechende 

hydraulische Reserven vorausgesetzt – Entlastungskanäle 

von Regenüberlaufbecken an. In eigenen Untersuchungen 

konnten in einer Gemeinde zwei punktuelle Fremdwas-

sereinleitungen in einen Schmutzwasserkanal, der mit ca. 

2m Abstand parallel zu einem Regenwasserentlastungska-

nal verläuft, festgestellt werden.

Grundsätzlich bietet sich zum Umgang mit Fremdwasser 

die Möglichkeit einer Versickerung an. Dies ist aber oft-

mals auf Grund der örtlichen Gegebenheiten (z.B. hohe 

Grundwasserstände, Beschaffenheit der Böden) und der 

zum Teil großen Wassermenge nicht ohne weiteres mög-

lich. Bei der Versickerung ist unbedingt zu prüfen, ob das 

versickerte Wasser auf Aquitarden abfließt und auf unter-

halb gelegenen Grundstücken erneut als Schichtenwas-

ser anfällt und dortige Drainagen belastet. Als Grundlage 

für die Planung und Bemessung kann beispielsweise das 

DWA Arbeitsblatt A 138 (2005) herangezogen werden. 

Gerade innerhalb eines dicht bebauten Stadtgebietes, bei 

dauerhaft hohen Grundwasserständen oder wasserun-

durchlässigen Bodenschichten sind die Möglichkeiten 

zur Versickerung von Fremdwasser jedoch begrenzt. Auf 

ungünstige Randbedingungen für Versickerungseinrich-

tungen, wie z.B. geringe Flurabstände des Grundwasser-

spiegels, trifft man besonders häufig im Bereich von Drai-

nagen im Flachland.

Sofern die umliegende Bebauung es zulässt, kann vormals 

in den Kanal abgeleitetes Wasser mit einer Oberflächen-

ableitung abgeführt werden. Die oberirdischen Ablei-

tungen können zur Orts- bzw. Stadtbildgestaltung genutzt 

werden und finden bei der Bevölkerung oftmals breite 

Akzeptanz. Allerdings ist der Betrieb von oberirdischen 

Ableitungen mit einem nicht zu vernachlässigenden War-

tungsaufwand verbunden (Laubentfernung im Herbst, 

Böschungen mähen, Abfall entfernen, etc.). Beispiele zur 

Fremdwasserreduzierung und oberirdischen Ableitung 

eines ehemals an den Kanal angeschlossenen Gewässers 

finden sich in nachfolgenden Bildern.

Ist eine oberirdische Ableitung z.B. auf Grund von enger 

Bebauung nicht möglich, bleibt als Alternative, das Was-

ser über einen neu zu verlegenden Fremd- oder Regen-

wasserkanal abzuleiten. Auf diesem Weg kann das Wasser 

wieder in den natürlichen Wasserkreislauf zurückgeführt 

werden. In mischkanalisierten Einzugsgebieten besteht 

neben dem Mischwasserkanal in der Regel keine Alterna-

tive zur Ableitung des Fremdwassers. In diesem Fall kann 

es erforderlich sein, das bestehende Entwässerungssystem 

durch den Bau einer zusätzlichen Leitung grundsätzlich zu 

ändern.

Dabei stehen prinzipiell zwei Möglichkeiten zur 

getrennten Ableitung des Drainagewassers zur Verfügung:

Abb. 80: Verschiedene Formen der oberirdischen Ableitung 
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Zusammenfassung von Niederschlags- und Fremdwas-

ser im vorhandenen Mischwasserkanal neben einem 

neu verlegten Schmutzwasserkanal.

Anlage eines separaten Fremdwasserkanals in Ergän-

zung zu dem bestehenden Mischwasserkanal.

Durch Prüfung der individuellen Situation muss in ein-

zelnen Abschnitten eines Entwässerungsnetzes festgestellt 

werden, welche Lösungsmöglichkeit sowohl aus tech-

nischer als auch aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoller ist.

Der Bau eines neuen Schmutzwasserkanals erfordert im 

Bereich der Grundstücksentwässerung stets eine strikte 

Trennung zwischen Schmutzwasser sowie unbelastetem 

Niederschlagswasser und Drainagewasser. Bei der Anlage 

eines separaten Schmutzwasserkanals wird das Schmutz-

wasser getrennt von den anderen Teilströmen in den neu-

verlegten Schmutzwassersammler abgeleitet (vgl. Abb. 

81). Dachflächenwasser, Wasser von befestigten Flächen 

(soweit es unter den Begriff unbelastetes Niederschlags-

wasser gefasst werden kann) und Drainagewasser werden 

beispielsweise in einem Revisionsschacht auf dem Grund-

stück zusammengeführt und von dort aus in den öffent-

lichen Regen-/Fremdwasserkanal abgeleitet. Ein Vorteil 

dieser Sanierungslösung ist, dass alte Mischwasserkanäle 

die zur Fremdwasserableitung genutzt werden, nicht mehr 

saniert werden müssen.

Hinzu kommt, dass sich die Trassierung des neuen 

Schmutzwasserkanals insbesondere in dicht besiedelten 





Einzugsgebieten schwierig gestaltet. Nicht selten erschwe-

ren zahlreiche kreuzende Versorgungsleitungen sowie die 

vorhandene Bebauung den Bau der neuen Abwasser-

leitung, für die zudem die erforderlichen Mindest- und 

Maximalgefälle einzuhalten sind.

Auch die alternative Sanierungsvariante – der Bau eines 

Fremdwasserkanals – erfordert die Planung einer neuen 

Leitungstrasse. Der vorhandene Mischwasserkanal bleibt 

für die Ableitung des anfallenden Schutzwassers erhal-

ten, während das Fremdwasser getrennt davon in dem 

neu errichteten Kanal gesammelt wird. Im Gegensatz zur 

ersten Variante wird jedoch keine vollständige Trennung 

des „sauberen“ Wasser vorgenommen, d.h. Niederschlags-

wasser wird weiterhin gemeinsam mit dem Schmutzwasser 

der Kläranlage zugeführt.

Im Rahmen von Fremdwassersanierungen können auch 

Rohr-in-Rohr-Lösungen zur Ableitung von Fremdwasser 

angewendet werden (siehe Abb. 82). In den dargestellten 

Beispielen wird im inneren Rohr Fremdwasser abgeleitet. 

Sofern es die hydraulischen Randbedingungen zulassen, 

ist auch die Ableitung von Schmutzwasser im inneren und 

von Niederschlags- und Fremdwasser im äußeren Rohr 

denkbar. Der größte Vorteil des Verfahrens liegt in den 

niedrigen Kosten. Rohr-in-Rohr-Lösungen sind derzeit 

nur in begehbaren Kanälen anwendbar (Montage).

In der Regel ist davon auszugehen, dass insbesondere die 

Planung und der Bau einer zusätzlichen Ableitungsmög-

Abb. 81: Trennung von Schmutz- und Drainagewasser im bestehenden Mischsystem (Stein et al., 1995)

Ausgangssituation Sanierungslösung
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Abb. 82: Rohr-in-Rohr-Lösung zur Ableitung von Fremdwasser (links abgehängte Fremdwasserleitung in Göppingen, rechts Sohlleitung zur Ableitung 
eines Baches im Mischwassersammler in Freiberg/Sachsen (Bild: Kovacic Ingenieure GmbH, Sigmaringen)

lichkeit für Fremdwasser mit erheblichen Kosten und ggf. 

technischen Schwierigkeiten verbunden ist. Deshalb sollte 

frühzeitig geprüft werden, ob und welche Einzelsträn-

ge des betroffenen Einzugsgebietes mit welchen Mitteln 

saniert werden können. Letztendlich entscheiden insbe-

sondere wirtschaftliche Gründe über die Machbarkeit der-

artiger Projekte. So wird die Drainagewasserentsorgung 

durch Ableitung in einem separaten Kanal maßgeblich 

davon abhängen, ob in einer akzeptablen Entfernung vom 

Ort des Drainagewasseranfalls eine Möglichkeit für die 

Versickerung oder Einleitung gegeben ist.

koSteN

Um die Kosten für alternative Verfahren zur Ableitung 

von Fremdwasser abschätzen zu können, sind in nachfol-

gender Tab. 22 Kosten aus bereits durchgeführten Maß-

nahmen dargestellt. Auf die Kosten für „klassische“ Mög-

lichkeiten zur Fremdwasserableitung wie z.B. der Neubau 

eines Regen-/Fremdwasserkanals oder Versickerungsan-

lagen wird hier nicht näher eingegangen, da Angaben zu 

Kosten solcher Maßnahmen in der Literatur (z.B. Gün-

thert und Reicherter, 2001) ausführlich behandelt werden. 

Da bisher nur wenig alternative Ableitungsmöglichkeiten 

für Fremdwasser (Rohr-in-Rohr-Lösungen, Oberflächen-

ableitungen, etc.) ausgeführt wurden, sind die in nachfol-

gender Tab. 22 angegebenen Kosten nur als Anhaltswerte 

zu betrachten.

System Kosten ausgeführt in

Rohr-in-Rohr 
(Abb. 82 links)

150 €/m abgehängte Leitung PE - DN 250 Göppingen

Rohr-in-Rohr 
(Abb. 82 rechts)

550 €/m Sohlleitung Polymerbeton - DN 700 Freiberg / Sachsen

offene Gerinne 
(Abb. 80 links)

240 €/m Göppingen

Kandelgerinne 
(Abb. 80 mitte)

300 €/m Göppingen

Birco Rinne 
(Abb. 80 rechts)

650 €/m NW 400 Göppingen

Tab. 22: Kosten für Systeme zur alternativen Ableitung von Fremdwasser
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Anhang A:  Formblatt: Fremdwasserermittlung mit „Chemischer Methode“ nach Hager et al. (1984)

Anhang B:  Fremdwasserermittlung und Bewertung mit automatischer Durchflussmesseinrichtung (nach der  

    damaligen ATV-Landesgruppe Baden-Württemberg, heute DWA-Landesverband Baden-Württemberg)

Anhang C:  Checkliste zur Planung einer Fremdwassermengenmessung mit einem portablen MID-Messsystem

Anhang D:  Checkliste zur Durchführung einer Fremdwassermengenmessung mit einem portablen  

    MID-Messsystem

Anhang E:  MID-Durchflussmessung zur Ermittlung von Fremdwassermengen

Anhang
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Formblatt: Fremdwasserermittlung mit „Chemischer Methode“ 
nach Hager et al. (1984) 

Betreiber:  _______________________________ 

Kläranlage: _______________________________ 

Ausbaugröße (EW): ______________ 

Derzeit angeschlossene Einwohner:  ______________ 

Untersuchung nur bei Trockenwetter, kein Regennachlauf ! 

Untersuchungstag: ______________ 

Probennahme als ___ h-Mischprobe von ______ Uhr bis ______ Uhr 

Verwendeter Parameter: ______________ 

Zufluss-Ganglinie:

mittlerer Trockenwetterzufluss QT,m = ______________ [m³/h] 

minimaler Trockenwetterzufluss QT,min = ______________ [m³/h]   um ______ Uhr 

Verhältnis QT,m/QT,min m = ______________ [-] 

Schmutzfracht:

mittlere Tagesschmutzfracht S = ______________ [kg/h] 

Verhälnis CT,min · QT,min/S s = ______________ [-] 

Konzentrations-Ganglinie:

mittlere Konzentration CT,m = ______________ [g/l] 

minimale Konzentration CT,min = ______________ [g/l]      um ______ Uhr 

Verhältnis CT,min/CT,m c = ______________ [-] 

Fremdwasseranfall:

prozentual: )c1-m(s-1
m

100
 FWA = ______________ [%] 

absolut : mT,Q
360

FWA  Qf = ______________ [l/s] 
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Checkliste zur Planung einer Fremdwassermengenmessung mit 
einem portablen MID-Messsystem 

Bedingungen im Oberstrom der Messstelle 

Absturzbauwerk 
 Befindet sich ein Absturzbauwerk im Messstrang? 

 Verlegen Sie die Messstelle oberhalb des Absturzbauwerks. 

 Wenn Sie die Messstelle nicht stromauf verlegen können: 

 Richten Sie Ihr Messnetz so ein, dass die Plausibilität dieses Messwerts
überprüft werden kann. 

 Prüfen Sie vor Ort, ob sich die Strömung in den Haltungen zwischen dem
Absturz und der Messstelle sichtbar beruhigt (strömender Abfluss, keine 
mitgerissene Luft erkennbar). 

 Kontrollieren Sie das kontinuierlich aufgezeichnete Messsignal:
Unstetigkeiten weisen auf unzulässige Lufteinschlüsse hin. 

 Prüfen Sie den Messwert nach Abschluss der Messkampagne auf
Plausibilität. 

Pumpstation 
 Befindet sich mehrere Haltungen oberhalb der Messstelle eine Pumpstation? 

 Zeichnen Sie die Förderleistung im Messzeitraum auf. 

 Wenn keine Möglichkeit zur Aufzeichnung in der Einrichtung selbst möglich ist: 

 Richten Sie eine zusätzliche Messstelle direkt unterstrom der Pumpstation 
ein, um die Aktivität der Pumpen aufzuzeichnen, speziell, wenn Sie den
Fremdwasserzufluss auf der Strecke zwischen der Pumpstation und der
eigentlichen Messstelle ermitteln wollen.
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Bedingungen am Messort 

Zulässiges Kanalgefälle an der Messstelle 
Stellen Sie bei dem von Ihnen verwendeten MID-Messsystem den zulässigen 
Grenzwinkel (Grenzgefälle) fest: 

Messen Sie den Winkel, den die Verbindungslinie zwischen dem Scheitelpunkt des
Rohrs im Einlauf in den MID-Messaufnehmer und dem äußersten Punkt der
hochgezogenen Auslauföffnung mit der Rohrachse bildet. Tiefer kann das MID-
Messsystem während der Messung nicht geneigt werden, weil sonst nicht mehr
gewährleistet ist, dass der Messaufnehmer vollständig wassererfüllt ist. 

Grenzgefälle = tan (Grenzwinkel) · 1000 [%o]

Anhaltswert für den Grenzwinkel: 2,5° (44 %o Grenzgefälle) 

Das Kanalgefälle an der Messstelle muss kleiner/gleich dem Grenzgefälle sein. 

Zustand des Kanals an der Messstelle 
Weisen die Bestandspläne aus, dass der Kanal im Aufstaubereich der Messstelle bei
effluenten Verhältnissen stark schadhaft (Schadensklasse  3) ist? 

Verlegen Sie die Messstelle in einen weniger schadhaften Bereich. 

Wenn Sie die Messstelle nicht verlegen können: 

Rechnen Sie damit, dass der gemessene Wert kleiner als der tatsächliche Abfluss
ist, weil durch den Aufstau Anteile des Abflusses durch die Schadstellen verloren
gehen. 

Richten Sie Ihr Messnetz so ein, dass die Plausibilität dieses Messwerts überprüft
werden kann. 
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Vorbereitung der Messung 
Messorte im Bereich von Parkflächen vor der Messung absperren lassen 

Verkehrssicherungsgenehmigungen einholen 

Langfristigen Wetterbericht für den Messzeitraum einholen 

Funktion aller Messgeräte (auch von Gaswarngeräten und anderen
Arbeitsschutzhilfsmitteln) prüfen und sicherstellen 

Dokumente (Arbeitsanweisungen, Betriebsanleitungen, Genehmigungen) auf
Vollständigkeit prüfen 

Inhalt von Arbeitsanweisungen (Prüfablaufplänen) für die Messung
Hinweise zu Verkehrssicherungsmaßnahmen  

Genehmigungsunterlagen  

Unfallverhütungsvorschriften für Arbeiten im Straßenraum und am Kanal 

Betriebsanleitungen 

Zuständiger Sachbearbeiter mit Telefonnummer 

Angaben zu den Messorten und Reihenfolge der Bearbeitung 

Angabe von Ausweichmessorten 

Beschreibung der einzusetzenden Messeinrichtung inklusive Sonderzubehör für jeden
Messort 

Angabe zum Speicherintervall des Datenloggers: bei einer nächtlichen Messung im
Minimum auf 1-minütliche, bei der Aufnahme von Ganglinien auf 5-minütliche 
Mittelwerte einstellen 

Angabe von Überstausicherungsmaßnahmen (gerätetechnisch) 

Anweisungen für das Verhalten bei einsetzendem starken Niederschlag 

Einteilung des Bereitschaftsdienstes für die Überstausicherung während der Messung 
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Checkliste zur Festlegung der Messpunkte im Kanalisationsnetz 

Photo- oder Filmdokumentation der Messstellen 

Rückstauebenen anhand von Bestandsplänen und tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort
prüfen 

Möglicherweise nötigen Stromanschluss klären 

Zugänglichkeit der Messstelle für das Messfahrzeug und die Geräte klären 

Prüfen, ob es sich an der Messstelle tatsächlich um einen Standard-ein-Meter-Schacht
handelt
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Checkliste zur Durchführung einer Fremdwassermengenmessung 
mit einem portablen MID-Messsystem 

Einbau des Messsystems 

Messstelle nach vorliegendem Arbeitsanweisungen (Prüfablaufplan) und Markierung auf
der Schachtabdeckung anfahren 

Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Arbeitsanweisung (Prüfablaufplan) ausführen 

Genehmigungsunterlagen für Kontrollen zur Verfügung halten 

Schachtabdeckung öffnen, Arbeitsraum belüften 

Einstieg sichern: Messung auf toxische und explosive Gase 

Rettungsgeschirr, Dreibein und Winde für Einstieg in den Schacht vorbereiten 

Scharfkantiges Sediment im Einbaubereich des Messgeräts entfernen 

Messgerät mit Hilfe der angebrachten Trag- und Steuerseile (Dreibein, Winde) in die in 
den Arbeitsanweisungen (Prüfablaufplan) markierte Haltung einsetzen 

Wenn sich das Messgerät auf diese Weise nicht einsetzen lässt: 

Lassen Sie das Messgerät mit Hilfe des Tragseils (Dreibein, Winde) in den Schacht ab

Steigen sie in den Einsteigschacht ein und setzen Sie das Gerät von Hand ein 

Dichtkissen auf den in der Arbeitsanweisung (Prüfablaufplan) genannten Druck aufblasen

Anweisungen des Herstellers beachten 

Druckluftschlauch nicht knicken 

Dichtkissen nur über den Druckminderer des Steuerorgans befüllen 

Trag- und Steuerseile an den Steigeisen so befestigen, dass das Messgerät bei Überstau 
frei aus der Haltung herausschwingen kann 

Datenlogger mit Energieversorgung verbinden 

Plausibilität der Messwertanzeige gemäß Arbeitsanweisung (Prüfablaufplan) prüfen 

Datenlogger und Energieversorgung an geeigneter Stelle im Schacht befestigen 

Schachtabdeckung schließen 

Verkehrssicherungsmaßnahmen unter Sicherung des Verkehrs zurückbauen 
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Ausbau des Messsystems 

Messstelle nach vorliegendem Arbeitsanweisungen (Prüfablaufplan) und Markierung auf
der Schachtabdeckung anfahren 

Verkehrssicherungsmaßnahmen nach Arbeitsanweisung (Prüfablaufplan) ausführen 

Genehmigungsunterlagen für Kontrollen zur Verfügung halten 

Schachtabdeckung öffnen, Arbeitsraum belüften 

Einstieg sichern: Messung auf toxische und explosive Gase 

Rettungsgeschirr, Dreibein und Winde für Einstieg in den Schacht vorbereiten 

Datenlogger und Energieversorgung lösen und entnehmen 

Datenlogger von der Energieversorgung trennen 

Druck im Dichtkissen reduzieren 

Anweisungen des Herstellers beachten 

Druckluftschlauch nicht knicken 

Dichtkissen nur über den Druckminderer des Steuerorgans entlasten 

Messgerät mit Hilfe der angebrachten Trag- und Steuerseile (Dreibein, Winde) aus der
Haltung lösen und anheben 

Wenn sich das Messgerät auf diese Weise nicht demontieren lässt: 

Vergewissern Sie sich, dass der Druck im Dichtkissen vollständig abgebaut ist
(Unfallgefahr!) 

Warten Sie, bis sich der Aufstau hinter dem Messgerät abgebaut hat (Unfallgefahr!) 

Steigen sie in den Einsteigschacht ein und lösen Sie das Gerät von Hand  

Verlassen Sie den Schacht 

Ziehen Sie das Gerät an den Trag- und Steuerseilen (Dreibein, Winde) hoch 

Schachtabdeckung schließen 

Verkehrssicherungsmaßnahmen unter Sicherung des Verkehrs zurückbauen 
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MID-Durchflussmessung zur Ermittlung von Fremdwassermengen

Skizze der Messstelle Bemerkungen
(z.B. Hausanschluss am Schacht oder 
Zu- / Ablauf blockiert  keine Messung möglich)

Zulauf 

Ablauf
Strang / Straße:

Messzeit Menge [l/s] Messwert (am MID)

Beginn

Strang Nr. 

angegebene 
Menge wurde 

gemessen 

geschätzt Ende 

 konstant 
sinkt wieder 
stark schwankend 

Zulauf 

Ablauf
Strang / Straße:

Messzeit Menge [l/s] Messwert 

Beginn

Strang Nr. 

angegebene 
Menge wurde 

gemessen 
geschätzt Ende

konstant 
sinkt wieder 
stark schwankend 

Zulauf 

Ablauf
Strang / Straße:

Messzeit Menge [l/s] Messwert 

Beginn

Strang Nr. 

angegebene 
Menge wurde 

gemessen 

geschätzt Ende

konstant 

sinkt wieder 
stark schwankend

Zulauf 

Ablauf
Strang / Straße:

Messzeit Menge [l/s] Messwert 

Beginn

Strang Nr. 

angegebene 
Menge wurde 

gemessen 

geschätzt Ende

konstant 
sinkt wieder 
stark schwankend 

Ort      Kennung    Datum   

Bearbeiter  Wetter:  trocken 

 Zeitweise Regen 
 Leichter Regen 
 Starker Regen

Blatt:

Anleitung zum Führen des Messprotokolls:

1. Zu- und Abläufe durch Pfeile in der Skizze kennzeichnen
2. Zu- und ablaufende Stränge durchnummerieren
3. Messprotokoll für jeden der Stränge ausfüllen
4. Durchflussmenge wird geschätzt, falls die Menge zu 

gering für eine Messung erscheint 

2

3

1
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